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ANHANG 
I.  KLIMAPOLITIK  
 
1. Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/20061 

 
Um die zügige technische Anpassung der Richtlinie 2009/31/EG zu gewährleisten, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um die zur Anpassung der Anhänge der Richtlinie erforderlichen Änderungen 
vorzunehmen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/31/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 29 erhält folgende Fassung: 
 

„Artikel 29 
Änderung der Anhänge 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen.“ 
 

2. Folgender Artikel 29a wird eingefügt: 
 

„Artikel 29a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

                                                            
1  ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114. 
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am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 29 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 
 

3. Artikel 30 wird gestrichen. 
 
 

2. Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der 
Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 20202 

 
Um die genaue Verbuchung von Transaktionen gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG 
zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Entscheidung durch Anforderungen in 
Bezug auf die Register der Mitgliedstaaten und den Zentralverwalter zu ergänzen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 

                                                            
2  ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 136. 
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Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Entscheidung 
Nr. 406/2009/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der 
jährlichen Emissionszuweisungen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.   
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Befugnisübertragung hinsichtlich der Verfahren für 
bestimmte Übertragungen nicht erforderlich ist.   
 
Dementsprechend wird die Entscheidung Nr. 406/2009/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Unterabsätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
 

„Liegen die relevanten überprüften und bestätigten Daten vor, so legt die 
Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts die jährlichen 
Emissionszuweisungen für den Zeitraum 2013 bis 2020 in Tonnen 
Kohlendioxidäquivalent fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 13 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“  

 
b) Absatz 6 wird gestrichen. 

 
2. Artikel 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Anwendung der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels zu 
erlassen.“  

 
3. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 
 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 3 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
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den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 3 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

4. Artikel 13 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 
„(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*.“  
_________________________ 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 

zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).“  
 
 

3. Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen3  

 
Um die Einhaltung der Verpflichtungen der Union als Vertragspartei des Montrealer 
Protokolls über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, und das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Handels innerhalb der Union und des 
Außenhandels mit ozonabbauenden Stoffen sowie Produkten und Einrichtungen, die 
solche Stoffe enthalten oder benötigen, zu gewährleisten, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  
- die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 zu ändern, um bestimmte Stoffe in Anhang II 

Teil A und Teil B aufzunehmen,  
- die Verordnung zu ändern, um die erforderlichen technischen Anpassungen des 

Anhangs III und der Höchstmengen an geregelten Stoffen vorzunehmen,   
- Anhang V der Verordnung zu ändern, um den Verpflichtungen im Rahmen des 

Montrealer Protokolls nachzukommen,  
- Anhang VI der Verordnung zu ändern,   
- die Liste für die Vergabe von Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen zu ändern,  
- Anhang VII der Verordnung zu ändern, um neuen technologischen Entwicklungen 

Rechnung zu tragen,  
- die Berichterstattungsanforderungen zu ändern, 
- die Verordnung durch eine Liste der Produkte und Einrichtungen, für die die 

Rückgewinnung von geregelten Stoffen oder die Zerstörung von Produkten und 
                                                            
3  ABl. L 286 vom 31.10.2009, S. 1. 
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Einrichtungen ohne vorherige Rückgewinnung von geregelten Stoffen als 
technisch und wirtschaftlich machbar gilt, zu ergänzen, 

- die Verordnung durch ein Verfahren für die Zuweisung von Quoten an Hersteller 
und Einführer zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Bestimmungen über Form und Inhalt der Kennzeichnungen 
für Behälter, die bestimmte geregelte Stoffe enthalten, zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Bestimmungen über die Überwachung des illegalen Handels 
zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Bestimmungen über die Überführung von aus 
Nichtvertragsstaaten des Protokolls eingeführten Produkten und Einrichtungen in 
den zollrechtlich freien Verkehr der Union zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Bestimmungen über Mindestanforderungen an die 
Befähigung des Personals zu ergänzen,  

- die Verordnung durch eine Liste mit Techniken oder Praktiken zu ergänzen, die 
von den Unternehmen anzuwenden sind, um Undichtigkeiten und die Emission 
geregelter Stoffe zu verhindern oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.  

 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 wie folgt geändert: 

 
1. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Form und den Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu erlassen.“ 

 
2. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Form und den Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu erlassen.“ 

 
b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 
„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter Berücksichtigung neuer Informationen oder 
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technischer Entwicklungen oder von Entscheidungen der Vertragsparteien 
Folgendes zu ändern: 
 

a) Anhang III; 
  

b) die in Absatz 4 Unterabsätze 2 und 3 genannte Höchstmenge an geregelten 
Stoffen, die als Verarbeitungshilfsstoffe verwendet bzw. infolge der 
Verwendung als Verarbeitungshilfsstoffe emittiert werden darf.“ 

 
3. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Form und den Inhalt der zu verwendenden 
Kennzeichnung zu erlassen. 

 
Geregelte Stoffe gemäß Unterabsatz 1 dürfen nur unter den Bedingungen gemäß 
Anhang V in Verkehr gebracht und weitergegeben werden.  
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs V zu erlassen, um den Verpflichtungen im 
Rahmen des Protokolls nachzukommen.“  
 
b) Absatz 6 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf ein Verfahren für die Zuweisung von Quoten an 
Hersteller und Einführer zu erlassen.“ 
 

4. Artikel 13 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs VI zu erlassen, um Änderungen und 
Zeitpläne für die schrittweise Einstellung kritischer Verwendungen durch die 
Festlegung von Stichtagen für neue Anwendungen sowie von Endterminen für 
bestehende Anwendungen zu beschließen, falls in dem in dem genannten Anhang 
festgelegten Zeitplan keine unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten akzeptablen, 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich machbaren Alternativen oder 
Technologien verfügbar sind oder falls dies erforderlich ist, um internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen.“  

 
5. Artikel 18 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

 
„(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste in Absatz 3 des vorliegenden Artikels und in 
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Anhang IV zu erlassen, um den Verpflichtungen im Rahmen des Protokolls 
nachzukommen oder deren Anwendung zu erleichtern.“  
 

6. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 
 

„Artikel 19 
Maßnahmen zur Überwachung des illegalen Handels 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf zusätzliche Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen für 
geregelte Stoffe oder neue Stoffe sowie für geregelte Stoffe enthaltende oder auf 
diese angewiesene Produkte und Einrichtungen, die in die vorübergehende 
Verwahrung, das Zolllager oder die Freizone überführt wurden oder die im 
Rahmen eines Versandverfahrens durch das Zollgebiet der Union befördert und 
anschließend wiederausgeführt werden, auf der Grundlage einer Bewertung des 
Risikos eines illegalen Handels, das mit solchen Warenbewegungen verbunden 
sein kann, zu erlassen, wobei sie den Umweltvorteilen und den 
sozioökonomischen Auswirkungen solcher Maßnahmen Rechnung trägt.“ 
 

7. Artikel 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Vorschriften zu erlassen, die – im Einklang mit 
Entscheidungen der Vertragsparteien – für die Überführung von aus 
Nichtvertragsstaaten des Protokolls eingeführten Produkten und Einrichtungen, die 
unter Verwendung von geregelten Stoffen hergestellt wurden, jedoch keine 
solchen und eindeutig als solche identifizierbaren Stoffe enthalten, in den 
zollrechtlich freien Verkehr der Union gelten. Die Identifikation solcher Produkte 
und Einrichtungen erfolgt im Einklang mit der den Vertragsparteien in 
regelmäßigen Abständen gegebenen technischen Beratung.“  

 
8. Artikel 22 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs VII zu erlassen, um neuen technologischen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen.“ 
 
b) Absatz 4 Unterabsätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:  

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf eine mit den Entscheidungen der Vertragsparteien im 
Einklang stehende Liste der Produkte und Einrichtungen, für die die 
Rückgewinnung von geregelten Stoffen oder die Zerstörung von Produkten und 
Einrichtungen ohne vorherige Rückgewinnung von geregelten Stoffen als 
technisch und wirtschaftlich machbar gilt, zu erlassen, wobei sie, soweit 
angemessen, die anzuwendenden Techniken angibt.  
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Zur Unterstützung jedes Entwurfs eines delegierten Rechtsakts zur Erstellung 
dieser Liste wird eine vollständige wirtschaftliche Bewertung von Kosten und 
Nutzen beigefügt, die den jeweiligen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten Rechnung 
trägt.“  

 
c) Absatz 5 Unterabsätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

 
„Die Kommission bewertet die von den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
und ihr wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a unter Berücksichtigung 
dieser Bewertung und der technischen und anderen einschlägigen Informationen 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf diese Mindestanforderungen zu erlassen.“ 
 

9. Artikel 23 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

i) Unterabsatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Unter Berücksichtigung einer Bewertung dieser von den Mitgliedstaaten 
getroffenen Maßnahmen und der technischen und anderen einschlägigen 
Informationen wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 24a delegierte Rechtsakte zur Harmonisierung dieser 
Mindestanforderungen zu erlassen.“ 

 
ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen.  

 
b) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

 
„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einer Liste mit Techniken oder Praktiken zu erlassen, 
die von den Unternehmen anzuwenden sind, um Undichtigkeiten und die Emission 
geregelter Stoffe zu verhindern oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“ 
 

10. Artikel 24 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Teil A zu erlassen, um Stoffe, die in 
Anhang II Teil B enthalten sind und von denen nachgewiesen wird, dass sie in 
erheblichen Mengen ausgeführt, eingeführt, hergestellt oder in Verkehr gebracht 
werden, und die nach den Erkenntnissen des durch das Protokoll eingesetzten 
Ausschusses zur wissenschaftlichen Evaluierung ein beträchtliches 
Ozonabbaupotenzial aufweisen, in Anhang II Teil A aufzunehmen und, soweit 
angemessen, etwaige Ausnahmen von Absatz 1 festzulegen. 
 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang II Teil B zu erlassen, um im Lichte 
einschlägiger wissenschaftlicher Informationen Stoffe, die nicht geregelte Stoffe 
sind, aber nach den Erkenntnissen des durch das Protokoll eingesetzten 
Ausschusses zur wissenschaftlichen Evaluierung oder eines anderen anerkannten 
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Gremiums von entsprechendem Niveau ein beträchtliches Ozonabbaupotenzial 
aufweisen, in Anhang II Teil B aufzunehmen.“ 

 
11. Nach dem Titel des Kapitels VII wird folgender Artikel 24a eingefügt:  
 

„Artikel 24a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 8 Absätze 3 und 5, Artikel 10 Absätze 3 und 6, Artikel 13 Absatz 2, 
Artikel 18 Absatz 9, Artikel 19, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 
Absätze 3, 4 und 5, Artikel 23 Absätze 4 und 7, Artikel 24 Absätze 2 und 3, 
Artikel 26 Absatz 3 und Artikel 27 Absatz 10 wird der Kommission für 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 
 
(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2, 
Artikel 8 Absätze 3 und 5, Artikel 10 Absätze 3 und 6, Artikel 13 Absatz 2 
Artikel 18 Absatz 9, Artikel 19, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 
Absätze 3, 4 und 5, Artikel 23 Absätze 4 und 7, Artikel 24 Absätze 2 und 3, 
Artikel 26 Absatz 3 und Artikel 27 Absatz 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 
Absätze 3 und 5, Artikel 10 Absätze 3 und 6, Artikel 13 Absatz 2, Artikel 18 
Absatz 9, Artikel 19, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 22 Absätze 3, 4 und 5, 
Artikel 23 Absätze 4 und 7, Artikel 24 Absätze 2 und 3, Artikel 26 Absatz 3 und 
Artikel 27 Absatz 10 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 
 

12. Artikel 25 Absatz 3 wird gestrichen.  
 
13. Artikel 26 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Berichterstattungsanforderungen zu erlassen, um den Verpflichtungen im Rahmen 
des Protokolls nachzukommen oder deren Anwendung zu erleichtern.“ 
 

14. Artikel 27 Absatz 10 erhält folgende Fassung: 
 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in den Absätzen 1 bis 7 des vorliegenden Artikels 
genannten Berichterstattungsanforderungen zu erlassen, um den Verpflichtungen 
im Rahmen des Protokolls nachzukommen oder deren Anwendung zu erleichtern.“  
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II. KOMMUNIKATIONSNETZE, INHALTE UND TECHNOLOGIEN 
  

4. Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation)4 

Um einen gleichwertigen Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation 
sowie den freien Verkehr dieser Daten und von elektronischen Kommunikationsgeräten 
und -diensten in der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Richtlinie 2002/58/EG durch Bestimmungen über Umstände, Form und Verfahren der 
vorgeschriebenen Informationen und Benachrichtigungen zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/58/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14b nach 
Anhörung der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit 
(ENISA), der gemäß Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe für 
den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie 
des Europäischen Datenschutzbeauftragten delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
Umstände, Form und Verfahren der in den Absätzen 2, 3 und 4 des vorliegenden 
Artikels vorgeschriebenen Informationen und Benachrichtigungen zu erlassen.“ 

 2. Artikel 14a wird gestrichen. 
 
 3. Folgender Artikel 14b wird eingefügt:  

                                                            
4   ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.  
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„Artikel 14b 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 5 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 5 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 5 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

5. Verordnung (EG) Nr. 733/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. April 2002 zur Einführung der Domäne oberster Stufe „.eu“5 

Um die Bedingungen für die Einführung von „.eu“ als länderspezifische Domäne oberster 
Stufe (ccTLD) durch die Verordnung (EG) Nr. 733/2002 festzulegen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um die Verordnung durch die Kriterien und das Verfahren für die Benennung 

                                                            
5  ABl. L 113 vom 30.4.2002, S. 1. 
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des Registers und Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster 
Stufe (TLD) „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung zu ergänzen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 733/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
 

„a) gemäß Artikel 5a delegierte Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien und des 
Verfahrens für die Benennung des Registers zu erlassen.  

Ist dies im Falle der Festlegung der Kriterien und des Verfahrens für die 
Benennung des Registers aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 5b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a nach 
Konsultation des Registers delegierte Rechtsakte zur Festlegung allgemeiner 
Regeln für die Durchführung und die Funktionen der TLD „.eu“ und allgemeiner 
Grundregeln für die Registrierung zu erlassen.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Erhebt ein Mitgliedstaat oder die Kommission innerhalb von 30 Tagen nach der 
Veröffentlichung Einwände gegen einen Begriff, der in die mitgeteilte Liste 
aufgenommen wurde, so wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 5a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Abhilfe zu schaffen.“ 

3. Folgende Artikel 5a und 5b werden eingefügt:  
 

„Artikel 5a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 1 und 
Artikel 5 Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 Absätze 1 
und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 
Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert.   
 

Artikel 5b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 5a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben.  In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 
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___________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

4. Artikel 6 Absätze 3 und 4 werden gestrichen.  
 
 

6. Entscheidung Nr. 626/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Juni 2008 über die Auswahl und Genehmigung von Systemen, die 
Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen (MSS-Entscheidung)6 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Entscheidung 
Nr. 626/2008/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 
zweckdienlicher Modalitäten für die koordinierte Anwendung der 
Durchsetzungsvorschriften übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.    

Dementsprechend wird die Entscheidung Nr. 626/2008/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Die Kommission kann im Wege eines Durchführungsrechtsakts Maßnahmen 
zur Festlegung etwaiger zweckdienlicher Modalitäten für die koordinierte 
Anwendung der in Absatz 2 genannten Durchsetzungsvorschriften erlassen, 
darunter Vorschriften für die koordinierte Aussetzung oder Aufhebung von 
Genehmigungen im Fall der Nichteinhaltung der in Artikel 7 Absatz 2 genannten 
gemeinsamen Bedingungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 10 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“ 

2. Artikel 10 Absatz 4 wird gestrichen. 
 

                                                            
6    ABl. L 172 vom 2.7.2008, S. 15. 
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III. HUMANITÄRE HILFE UND KATASTROPHENSCHUTZ  
 

7. Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die humanitäre 
Hilfe7 

 
Seit Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 im Jahr 1996 musste die Kommission keine 
Maßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen, um nicht wesentliche 
Bestimmungen der Verordnung zu ändern. Dies dürfte auch in Zukunft nicht erforderlich 
sein. Daher sollte die Möglichkeit, Durchführungsmaßnahmen nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle zu erlassen, aus der Verordnung (EG) Nr. 1257/96 
gestrichen werden, ohne dass es erforderlich wäre, der Kommission die Befugnis zum 
Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zu übertragen. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1257/96 wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 15 Absatz 1 wird gestrichen. 
 
2. Artikel 17 Absatz 4 wird gestrichen. 

 

                                                            
7  ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1. 
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IV. BESCHÄFTIGUNG, SOZIALES UND INTEGRATION  

8. Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit8   

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und den Wissensstand 
zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs der 
Richtlinie 89/391/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/391/EWG wie folgt geändert:  

1. Folgender Artikel 16a wird eingefügt: 
 

„Artikel 16a 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17b delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die Entwicklung der 
internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und den Wissensstand zu 
berücksichtigen.“ 

2. Artikel 17 wird gestrichen. 
 
3. Folgender Artikel 17b wird eingefügt:  
 

„Artikel 17b 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                            
8  ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16a wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16a kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16a erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

____________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

9. Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über 
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)9  

Um die technische Harmonisierung und Normung der Planung, Herstellung oder 
Konstruktion von Teilbereichen der Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Arbeitsstätten zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Anpassung der 
Anhänge der Richtlinie 89/654/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 

                                                            
9  ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 1. 
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Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/654/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung:  
„Artikel 9 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung der Planung, Herstellung oder Konstruktion von 
Teilbereichen der Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, die Entwicklung der 
internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Arbeitsstätten zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 9b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 9a und 9b werden eingefügt:  
 

„Artikel 9a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
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den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 9b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 9a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

10. Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über 
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung 
persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Dritte 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)10 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse auf 
dem Gebiet der persönlichen Schutzausrüstungen zu berücksichtigen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
technischen Änderung der Anhänge der Richtlinie 89/656/EWG zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

                                                            
10  ABl. L 393 vom 30.12.1989, S. 18. 
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Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/656/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 9 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung in Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen, den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der persönlichen 
Schutzausrüstungen zu berücksichtigen.  

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 9b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 9a und 9b werden eingefügt:  
 

„Artikel 9a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 9b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 9a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 

____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

11. Richtlinie 90/269/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften 
bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der manuellen 
Handhabung von Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung 
der Lendenwirbelsäule mit sich bringt (Vierte Einzelrichtlinie im Sinne von 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)11   

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der manuellen Handhabung von 
Lasten, die für die Arbeitnehmer insbesondere eine Gefährdung der Lendenwirbelsäule 
mit sich bringt, zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

                                                            
11  ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 9. 
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werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der 
Richtlinie 90/269/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 90/269/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 8 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 
Spezifikationen und der Kenntnisse auf dem Gebiet der manuellen Handhabung 
von Lasten zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 8b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 8a und 8b werden eingefügt:  
 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
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wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 8b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 8a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
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12. Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften 
bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an 
Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)12   

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der Bildschirmgeräte zu 
gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs der Richtlinie 90/270/EWG zu 
erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 90/270/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 10 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte 
zur technischen Änderung des Anhangs zu erlassen, um den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und den Wissensstand 
auf dem Gebiet der Bildschirmgeräte zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet 
das Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 10a und 10b werden eingefügt:  
 

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                            
12  ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 14. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 10b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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13. Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen 
Versorgung auf Schiffen13  

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung auf 
Schiffen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der 
Richtlinie 92/29/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/29/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 8 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der medizinischen 
Versorgung auf Schiffen zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 8b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 8 a und 8b werden eingefügt:  
 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                            
13  ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 19. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 8b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 8a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 

____________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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14. Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte 
oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)14   

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und den Wissensstand 
auf dem Gebiet der zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs IV der 
Richtlinie 92/57/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/57/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 13 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 13 
Änderung des Anhangs IV 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs IV zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet der zeitlich begrenzten 
oder ortsveränderlichen Baustellen sowie den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und den 
Wissensstand auf dem genannten Gebiet zu berücksichtigen.  

Ist dies im Falle einer unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit 
von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 13a und 13b werden eingefügt:  
 

                                                            
14  ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 6. 



 

31 
 

„Artikel 13a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 13b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
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erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“
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15. Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für 
die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz 
(Neunte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)15 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und den Wissensstand 
im Bereich Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der 
Richtlinie 92/58/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/58/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 9  
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet der Gestaltung und der Herstellung 
von Mitteln oder Vorrichtungen zur Sicherheits- und/oder 
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz sowie den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen 
und den Wissensstand im Bereich Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu berücksichtigen.  

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 9b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 9a und 9b werden eingefügt:  

                                                            
15  ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23. 
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„Artikel 9a 

 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 9b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 9a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
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diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 

____________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

16. Richtlinie 92/91/EWG des Rates vom 3. November 1992 über Mindestvorschriften 
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in 
den Betrieben, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden (elfte 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)16   

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelwerke oder Spezifikationen und den Wissensstand 
betreffend die Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden, zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs der 
Richtlinie 92/91/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/91/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 11 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung betreffend die Betriebe, in denen durch Bohrungen 
Mineralien gewonnen werden, sowie den technischen Fortschritt, die Entwicklung 
der internationalen Regelwerke oder Spezifikationen und den Wissenstand 
betreffend die Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden, 
zu berücksichtigen. 

                                                            
16  ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 9. 
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Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt:  
 

„Artikel 11a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
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Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

17. Richtlinie 92/104/EWG des Rates vom 3. Dezember 1992 über Mindestvorschriften 
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in 
übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betrieben (Zwölfte 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)17 

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelwerke oder Spezifikationen und den Wissensstand 
betreffend die übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betriebe zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs der 
Richtlinie 92/104/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/104/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 11 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung betreffend die übertägigen oder untertägigen 
mineralgewinnenden Betriebe sowie den technischen Fortschritt, die Entwicklung 

                                                            
17  ABl. L 404 vom 31.12.1992, S. 10. 
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der internationalen Regelwerke oder Spezifikationen und den Wissenstand 
betreffend die übertägigen oder untertägigen mineralgewinnenden Betriebe zu 
berücksichtigen.  

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt:  
 

„Artikel 11a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11b 
Dringlichkeitsverfahren 
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(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

18. Richtlinie 93/103/EG des Rates vom 23. November 1993 über Mindestvorschriften 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bord von 
Fischereifahrzeugen (13. Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)18   

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der Kenntnisse im 
Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an Bord von Schiffen zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der 
Richtlinie 93/103/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 93/103/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 12 
Änderung der Anhänge 

                                                            
18  ABl. L 307 vom 13.12.1993, S. 1. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung bestimmter Aspekte der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes an Bord von Schiffen sowie den technischen Fortschritt, die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen und der 
Kenntnisse im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes an Bord von 
Schiffen zu berücksichtigen.  

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 12a und 12b werden eingefügt:  
 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
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dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 12b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 12a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

19. Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz19 

Um einen angemessenen Jugendarbeitsschutz und die Berücksichtigung des technischen 
Fortschritts, der Entwicklung der internationalen Vorschriften oder Spezifikationen und 
des Wissensstandes zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs der 
Richtlinie 94/33/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 94/33/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 15 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 15 
Änderung des Anhangs 

                                                            
19  ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 12. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet des Jugendarbeitsschutzes 
zu berücksichtigen.“ 

2. Folgender Artikel 15a wird eingefügt:  
 

„Artikel 15a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
20. Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe 
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bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)20 

Um einen angemessenen Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer Gesundheit 
und Sicherheit und die Berücksichtigung der technischen Harmonisierung und Normung, 
des technischen Fortschritts, der Entwicklung internationaler Normen oder 
Spezifikationen sowie neuer Erkenntnisse über chemische Arbeitsstoffe zu gewährleisten, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der Richtlinie 98/24/EG sowie zur 
Ergänzung der Richtlinie durch Festlegung oder Änderung von Arbeitsplatz-
Richtgrenzwerten zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 98/24/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Messtechniken festzulegen oder zu ändern.  

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Organisationen der Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber regelmäßig über die auf Unionsebene festgelegten 
Arbeitsplatzgrenzwerte. 

Ist dies im Falle einer außergewöhnlichen möglichen unmittelbaren Gefährdung 
der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen werden, 
Anwendung.“ 

 2. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung betreffend chemische Arbeitsstoffe und den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung internationaler Normen oder 

                                                            
20  ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11. 
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Spezifikationen sowie neue Erkenntnisse über chemische Arbeitsstoffe zu 
berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

3. Folgende Artikel 12a und 12b werden eingefügt:  
 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 12 Absatz 1 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 12 
Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
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Artikel 12b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 12a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

21. Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch 
explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können (Fünfzehnte 
Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)21 

Um die technische Harmonisierung und Normung betreffend den Explosionsschutz, den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelwerke oder 
Spezifikationen und den Wissensstand betreffend die Vermeidung von und den Schutz 
gegen Explosionen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der 
Richtlinie 1999/92/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 1999/92/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung:  

                                                            
21  ABl. L 23 vom 28.1.2000, S. 57. 
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„Artikel 10 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung betreffend den Explosionsschutz, den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Regelwerke oder Spezifikationen 
und den Wissensstand betreffend die Vermeidung von und den Schutz gegen 
Explosionen zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 10a und 10b werden eingefügt:  

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
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das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 10b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden.  

(2) Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

22. Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)22 

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der biologischen Arbeitsstoffe zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge der 
Richtlinie 2000/54/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                            
22  ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 21.  
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/54/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 19 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 19 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 19a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der biologischen 
Arbeitsstoffe anzupassen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 19b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 19a und 19b werden eingefügt:  

„Artikel 19a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
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von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 19b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 19a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

23. Richtlinie 2002/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 
2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen 
(Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG))23 

Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder 
Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vibrationen zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs der 
Richtlinie 2002/44/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 

                                                            
23  ABl. L 177 vom 6.7.2002, S. 13. 
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haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/44/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 11 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung oder 
Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, 
die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder Spezifikationen 
und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Vibrationen zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt: 

„Artikel 11a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 12 wird gestrichen. 

 

24. Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 
2003 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) 
(17. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)24 

Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder Arbeitsstätten, den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder 
Spezifikationen und neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu berücksichtigen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Richtlinie 2003/10/EG zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

                                                            
24  ABl. L 42 vom 15.2.2003, S. 38.  
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angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/10/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 12 
Änderungen der Richtlinie 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen 
oder Spezifikationen und neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Lärms zu 
berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 12a und 12b werden eingefügt: 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
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wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 12b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 12a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 13 wird gestrichen.  

 

25. Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene 
oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates)25  

                                                            
25  ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50. 
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Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der Karzinogene oder Mutagene zu 
berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs II der 
Richtlinie 2004/37/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/37/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 17 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 17 
Änderung des Anhangs II 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs II zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand auf dem Gebiet der Karzinogene oder 
Mutagene zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 17b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 17a und 17b werden eingefügt:  

„Artikel 17a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 17b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 17a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
26. Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche 
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optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)26   

Um die technische Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, 
Herstellung oder Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen 
Fortschritt, die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder 
internationalen Spezifikationen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der Exposition gegenüber optischer Strahlung zu berücksichtigen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen 
Änderung der Anhänge der Richtlinie 2006/25/EG zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/25/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 10 
 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge zu erlassen, um die technische 
Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung oder 
Konstruktion von Arbeitsmitteln und Arbeitsstätten, den technischen Fortschritt, 
die Entwicklung der harmonisierten europäischen Normen oder internationalen 
Spezifikationen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Exposition gegenüber optischer Strahlung zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 10a und 10b werden eingefügt: 

                                                            
26  ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 38. 
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„Artikel 10a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 10b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
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des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 11 wird gestrichen. 

 

 

27. Richtlinie 2009/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 über Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der 
Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG)27   

Um die technische Harmonisierung und Normung, den technischen Fortschritt und die 
Entwicklung der internationalen Regelungen oder Spezifikationen oder der Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Arbeitsmittel zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung der 
Anhänge I und II der Richtlinie 2009/104/EG zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/104/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 11 
 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um die 
technische Harmonisierung und Normung auf dem Gebiet der Arbeitsmittel sowie den 
technischen Fortschritt und die Entwicklung der internationalen Regelungen oder 

                                                            
27  ABl. L 260 vom 3.10.2009, S. 5. 
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Spezifikationen oder der Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeitsmittel zu 
berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

 2.  Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt:  

„Artikel 11a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11b 
Dringlichkeitsverfahren 
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(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
___________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

28. Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Asbest am Arbeitsplatz28  

Um den technischen Fortschritt zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur technischen Änderung des 
Anhangs I der Richtlinie 2009/148/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/148/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 9 wird gestrichen. 

2. Artikel 18 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)   Bevor ein Arbeitnehmer erstmals Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen 
Materialien ausgesetzt wird, muss ihm die Gelegenheit zu einer 
Gesundheitskontrolle gegeben werden. 

Diese Gesundheitskontrolle muss eine besondere Thoraxuntersuchung umfassen. 
Für die ärztliche Überwachung der Arbeitnehmer können die Mitgliedstaaten auf 
die praktischen Empfehlungen in Anhang I zurückgreifen. Der Kommission wird 
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die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur technischen 
Änderung des Anhangs I zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt 
anzupassen.  

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern aufgrund einer Belastung durch Asbest bei der 
Arbeit aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 18b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz 
erlassen werden, Anwendung. 

Solche Gesundheitskontrollen müssen während des Expositionszeitraums 
mindestens einmal alle drei Jahre zur Verfügung stehen. 

Für jeden Arbeitnehmer wird in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Praktiken eine persönliche Gesundheitsakte 
angelegt.“ 

3. Folgende Artikel 18a und 18b werden eingefügt:  

„Artikel 18a 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
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Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 18b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 18a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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V. ENERGIE 
 
29. Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG29  

 
Um einen Erdgasbinnenmarkt zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Richtlinie 2009/73/EG durch die erforderlichen Leitlinien zur Festlegung der Einzelheiten 
mehrerer Verfahren zu ergänzen, die Gasmarktvorschriften betreffen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/73/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien für die regionale Kooperation im Geiste der 
Solidarität zu erlassen.“ 

 
2. Artikel 11 Absatz 10 erhält folgende Fassung:  
 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu erlassen, in denen die Einzelheiten des 
Verfahrens für die Anwendung des vorliegenden Artikels geregelt werden.“ 

 
3. Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu erlassen, um sicherzustellen, dass der 
Fernleitungsnetzeigentümer und der Speicheranlagenbetreiber den Bestimmungen des 
Absatzes 2 des vorliegenden Artikels in vollem Umfang und wirksam nachkommen.“ 

 
4. Artikel 36 Absatz 10 erhält folgende Fassung: 
 

„(10) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien für die Anwendung der in Absatz 1 des 
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vorliegenden Artikels genannten Bedingungen und für die Festlegung des zur 
Anwendung der Absätze 3, 6, 8 und 9 des vorliegenden Artikels einzuhaltenden 
Verfahrens zu erlassen.“ 

 
5. Artikel 42 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu erlassen, in denen geregelt ist, in welchem 
Umfang die Regulierungsbehörden untereinander und mit der Agentur 
zusammenarbeiten.“ 
 

6. Artikel 43 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 
 

„(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu erlassen, in denen die Modalitäten des 
Verfahrens geregelt werden, das von den Regulierungsbehörden, der Agentur und der 
Kommission bei der Prüfung der Vereinbarkeit von Entscheidungen der 
Regulierungsbehörden mit den im vorliegenden Artikel genannten Leitlinien 
anzuwenden ist.“  

  
7. Artikel 44 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu erlassen, in denen die Methoden und 
Regelungen der Datenaufbewahrung sowie Form und Inhalt der aufzubewahrenden 
Daten festgelegt werden.“ 
 
 

8. Folgender Artikel 50a wird eingefügt: 
 

„Artikel 50a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 4, 
Artikel 11 Absatz 10, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 36 Absatz 10, Artikel 42 
Absatz 5, Artikel 43 Absatz 9 und Artikel 44 Absatz 4 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 10, 
Artikel 15 Absatz 3, Artikel 36 Absatz 10, Artikel 42 Absatz 5, Artikel 43 
Absatz 9 und Artikel 44 Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
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Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 10, 
Artikel 15 Absatz 3, Artikel 36 Absatz 10, Artikel 42 Absatz 5, Artikel 43 
Absatz 9 und Artikel 44 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

9. Artikel 51 Absatz 3 wird gestrichen.   
 

 
30. Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den 
Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1775/200530  

 
Um die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen zu gewährleisten, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 durch die erforderlichen 
Leitlinien zur Festlegung von Verfahrensmodalitäten, Maßnahmen im Zusammenhang mit 
hochkomplexen technischen Verfahren und Maßnahmen zur Präzisierung einiger 
Bestimmungen der genannten Verordnung zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 wie folgt geändert: 

                                                            
30  ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36. 



 

66 
 

1. Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu erlassen, in denen die Einzelheiten des 
Verfahrens für die Anwendung der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels geregelt 
werden.“  

 
2. Artikel 6 Absatz 11 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Plant die Kommission, von sich aus einen Kodex zu erlassen, so konsultiert sie die 
Agentur, den ENTSO (Gas) und alle einschlägigen Akteure innerhalb eines Zeitraums 
von mindestens zwei Monaten zu dem Entwurf eines Kodex. Der Kommission wird 
die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte Rechtsakte zum Erlass solcher 
Netzkodizes zu erlassen.“ 

 
3. Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte erlassen, um Änderungen der nach Artikel 6 angenommenen Netzkodizes 
vorzunehmen, wobei sie den Vorschlägen der Agentur Rechnung trägt.“ 

 
4. Artikel 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Um die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ziele zu erreichen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte Rechtsakte zur 
Festlegung des geografischen Gebiets, auf das sich die einzelnen Strukturen der 
regionalen Zusammenarbeit erstrecken, zu erlassen, wobei bestehenden Strukturen 
der regionalen Zusammenarbeit Rechnung getragen wird. Hierzu konsultiert die 
Kommission die Agentur und den ENTSO (Gas). 

Jeder Mitgliedstaat kann die Zusammenarbeit in mehr als einem geografischen 
Gebiet fördern.“ 

 
5. Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Leitlinien zu den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 
aufgeführten Punkten und zur Änderung der in Absatz 1 Buchstaben a, b und c 
genannten Leitlinien zu erlassen.“  

 
6. Folgender Artikel 27a wird eingefügt:  
 

„Artikel 27a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 5, 
Artikel 6 Absatz 11, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 23 



 

67 
 

Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 11, 
Artikel 7 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 11, 
Artikel 7 Absatz 3, Artikel 12 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

7. Artikel 28 wird gestrichen.  
 
31. Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die 
Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter31 

 
Um die erforderlichen technischen Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 
vorzunehmen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Verordnung zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
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gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 
Änderungen und Anpassung an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um folgende Änderungen der Verordnung vorzunehmen: 

a) Einführung von Informationsanforderungen in Bezug auf die Klassifizierung 
von Reifen der Klassen C2 und C3 hinsichtlich ihrer 
Nasshaftungseigenschaften, falls geeignete harmonisierte Prüfmethoden 
verfügbar sind; 

b) gegebenenfalls Anpassung der Klassifizierung hinsichtlich der 
Haftungseigenschaften an die technischen Besonderheiten von Reifen, die 
vorwiegend dafür ausgelegt sind, bei Eis und/oder Schnee bessere Anfahr-, 
Fahr- oder Bremseigenschaften zu erzielen als normale Reifen; 

c) Anpassung der Anhänge I bis V an den technischen Fortschritt.“ 

2. Folgender Artikel 12 a wird eingefügt:  

„Artikel 12a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
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Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

3. Artikel 13 wird gestrichen.  
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VI.  UMWELT 

 
32. Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von 

kommunalem Abwasser32 
 
Um die Richtlinie 91/271/EWG an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I der Richtlinie zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.  

Dementsprechend wird die Richtlinie 91/271/EWG wie folgt geändert:  

 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die in Absatz 1 genannten Kanalisationen müssen den Anforderungen des 
Anhangs I Abschnitt A entsprechen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Anforderungen zu erlassen.“ 

 

2. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Abwasser im Ablauf kommunaler Behandlungsanlagen gemäß den 
Absätzen 1 und 2 muss den einschlägigen Anforderungen des Anhangs I 
Abschnitt B entsprechen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Anforderungen zu erlassen.“ 

 

3. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Abwasser im Ablauf kommunaler Behandlungsanlagen gemäß Absatz 2 muss 
den einschlägigen Anforderungen des Anhangs I Abschnitt B entsprechen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Anforderungen zu erlassen.“ 
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4. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die Regelungen und Erlaubnisse müssen den Anforderungen des Anhangs I 
Abschnitt C entsprechen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Anforderungen zu erlassen.“ 

 

5. Artikel 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Die Regelungen und Erlaubnisse gemäß Absatz 2 für Einleitungen aus 
kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen aus Gemeinden von 2000 bis 
10 000 EW hinsichtlich von Einleitungen in Binnengewässer und in Ästuare und 
aus Gemeinden mit mehr als 10 000 EW hinsichtlich aller Einleitungen müssen 
Bedingungen enthalten, die den einschlägigen Anforderungen des Anhangs I 
Abschnitt B entsprechen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Anforderungen zu erlassen.“ 

 

6. Folgender Artikel 17a wird eingefügt:  

„Artikel 17a 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2, 
Artikel 4 Absatz 3, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 
Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 3, 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 3, 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 3 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
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Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

7. Artikel 18 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

33. Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen33 

 
Um die Richtlinie 91/676/EWG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 91/676/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 8 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Anpassung der Anhänge an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt zu erlassen.“ 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 

                                                            
33  ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“    

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

34. Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 
1994 zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-
Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den 
Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen34 

 
Um erforderlichenfalls die Überarbeitung der in der Richtlinie 94/63/EG festgelegten 
Spezifikationen für Untenbefüllungseinrichtungen und die Anpassung der Anhänge an den 
technischen Fortschritt zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 
zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

                                                            
34  ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 24. 
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vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 94/63/EG wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung: 

 
„Auslieferungslager mit Anlagen zur Befüllung von Straßentankfahrzeugen 
müssen mit mindestens einer Füllstelle ausgestattet sein, die den in Anhang IV für 
die Untenbefüllungseinrichtungen festgelegten Spezifikationen genügt. Die 
Kommission überprüft diese Spezifikationen in regelmäßigen Abständen und ihr 
wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs IV unter Berücksichtigung des Ergebnisses dieser 
Überprüfung zu erlassen.“ 
 
 

2. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

 
„Artikel 7 

Anpassung an den technischen Fortschritt 
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um diese an den technischen 
Fortschritt anzupassen; hiervon ausgenommen sind die in Anhang II Abschnitt 2 
festgelegten Grenzwerte.“ 
 

 
3. Folgender Artikel 7a wird eingefügt:  

 
„Artikel 7a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 
Artikel 7 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
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späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

4.  Artikel 8 wird gestrichen.  

 

35. Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. September 1996 über die Beseitigung 
polychlorierter Biphenyle und polychlorierter Terphenyle (PCB/PCT)35 

Um für die Beseitigung von PCB und PCT gemäß der Richtlinie 96/59/EG erforderliche 
zusätzliche technische Vorschriften festzulegen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Richtlinie 
durch Folgendes zu erlassen: 

- Festlegung der Referenzmethoden zur Bestimmung des PCB-Gehalts, 
- Bestimmung anderer weniger gefährlicher Ersatzstoffe für PCB für bestimmte 

Zwecke,  
- Festlegung technischer Normen für die anderen Methoden zur Beseitigung von 

PCB für bestimmte Zwecke.  
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 96/59/EG wie folgt geändert: 

                                                            
35  ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 31. 
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1. Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 
 

a) die Referenzmethoden zur Bestimmung des PCB-Gehalts von 
kontaminiertem Material festzulegen; 

 
b)  erforderlichenfalls ausschließlich für die Zwecke von Artikel 9 

Absatz 1 Buchstaben b und c andere weniger gefährliche 
Ersatzstoffe für PCB zu bestimmen; 

 
c) technische Normen für die in Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 genannten 

anderen Methoden zur Beseitigung von PCB festzulegen. 
 
Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a behalten die vor der Festlegung 
der Referenzmethoden durchgeführten Messungen ihre Gültigkeit.“ 
 

2. Artikel 10a Absatz 3 wird gestrichen. 

 
3. Folgender Artikel 10b wird eingefügt: 

„Artikel 10b 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
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Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

36. Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch36 

Um die Richtlinie 98/83/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III der Richtlinie zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Die Befugnisübertragung gemäß Anhang I Teil C Anmerkung 10 zur Festlegung der 
Überwachungshäufigkeit und der Kontrollverfahren für radioaktive Stoffe ist aufgrund der 
Annahme der Richtlinie 2013/51/Euratom37 hinfällig geworden.  

Was die Befugnisübertragung in Anhang III Teil A Absatz 2 anbelangt, so ist die 
Möglichkeit, den Anhang III durch delegierte Rechtsakte zu ändern, bereits in Artikel 11 
Absatz 2 der Richtlinie 98/83/EG vorgesehen. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 98/83/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III zu erlassen, um sie 
erforderlichenfalls an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen.“ 

 

2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt:  

„Artikel 11a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 

                                                            
36  ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32. 
37   Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Festlegung von Anforderungen an den 

Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich radioaktiver Stoffe in Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (ABl. L 296 vom 7.11.2013, S. 12). 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

4. Anhang I Teil C wird wie folgt geändert:  

a) Der Teil der Tabelle mit dem Titel „Radioaktivität“ wird gestrichen. 

b) Die Anmerkungen 8, 9 und 10 werden gestrichen. 

5. Anhang III Teil A Absatz 2 wird gestrichen.   

 

37. Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über Altfahrzeuge38 

Um sicherzustellen, dass die Richtlinie 2000/53/EG auf dem neusten Stand gehalten wird, 
und zusätzliche technische Maßnahmen für Altfahrzeuge festzulegen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um 
 

                                                            
38  ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34. 
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- die Anhänge der Richtlinie zu ändern,  
- die Richtlinie durch Mindestanforderungen an den Verwertungsnachweis zu 

ergänzen,  
- die Richtlinie durch die erforderlichen Durchführungsvorschriften zu ergänzen, um 

die Einhaltung der Zielvorgaben und Kennzeichnungsnormen für Bauteile und 
Werkstoffe durch die Mitgliedstaaten zu kontrollieren. 
 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/53/EG wie folgt geändert: 

 
1. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

 
„b) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur regelmäßigen Änderung des Anhangs II im Hinblick auf dessen 
Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu erlassen, um  

 

i) erforderlichenfalls Höchstkonzentrationswerte festzulegen, bis zu deren 
Erreichen das Vorhandensein der in Buchstabe a) genannten Stoffe in 
bestimmten Werkstoffen und Bauteilen von Fahrzeugen toleriert wird;  

ii) bestimmte Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen von den 
Bestimmungen des Buchstabens a) auszunehmen, wenn die Verwendung 
dieser Stoffe unvermeidbar ist;  

iii) Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen aus Anhang II zu streichen, 
wenn die Verwendung dieser Stoffe unvermeidbar ist; 
iv) im Rahmen der Ziffern i und ii diejenigen Werkstoffe und Bauteile, die 
vor einer weiteren Behandlung entfernt werden können, zu bestimmen und 
zu verlangen, dass diese zu kennzeichnen oder auf andere geeignete Weise 
kenntlich zu machen sind.“ 
 

2. Artikel 5 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 
„(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass ihre zuständigen Behörden die in anderen Mitgliedstaaten 
gemäß Absatz 3 ausgestellten Verwertungsnachweise gegenseitig anerkennen und 
akzeptieren. 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Mindestanforderungen an den Verwertungsnachweis zu 
erlassen.“ 
 

3. Artikel 6 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 
„(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um ihn an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.“ 
 

4. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Durchführungsvorschriften zu erlassen, die für die 
Kontrolle der Einhaltung der in Unterabsatz 1 genannten Zielvorgaben durch die 
Mitgliedstaaten erforderlich sind. Bei der Ausarbeitung solcher Vorschriften 
berücksichtigt die Kommission alle einschlägigen Faktoren, unter anderem die 
Verfügbarkeit von Daten und die Frage der Aus- und Einfuhr von Altfahrzeugen.“ 
 

5. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Absatz 1 vorgesehenen Normen zu erlassen.  Bei 
der Ausarbeitung solcher Normen berücksichtigt die Kommission die Arbeit der 
zuständigen internationalen Gremien in diesem Bereich und trägt gegebenenfalls 
zu dieser Arbeit bei.“ 

 
6. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 

 
„Artikel 9a 

 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 
Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 
Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

7. Artikel 11 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

38. Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik39 

Um die Richtlinie 2000/60/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen und die für Maßnahmen der Union im Bereich der Wasserpolitik 
erforderlichen zusätzlichen technischen Regeln festzulegen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- die Anhänge I und III sowie Anhang V Abschnitt 1.3.6 der Richtlinie zu ändern, 
- die Richtlinie durch technische Spezifikationen und standardisierte Verfahren für 

die Analyse und Überwachung des Wasserzustands zu ergänzen, 
- die Richtlinie durch Darlegung der Ergebnisse der Interkalibrierung und die 

Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des 
jeweiligen Mitgliedstaats zu ergänzen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 

                                                            
39  ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
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Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/60/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung technischer Spezifikationen und standardisierter 
Verfahren für die Analyse und Überwachung des Wasserzustands zu erlassen.“ 

2. Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und III sowie des Anhangs V 
Abschnitt 1.3.6 zu erlassen, um sie unter Berücksichtigung der Zeiträume für die 
Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 
gemäß Artikel 13 an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen.“ 

3. Folgender Artikel 20a wird eingefügt: 

„Artikel 20a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 3, 
Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Anhang V Randnummer 1.4.1 Ziffer ix 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Anhang V Randnummer 1.4.1 Ziffer ix kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
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den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und Anhang V Randnummer 1.4.1 Ziffer ix erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

4. Artikel 21 Absatz 3 wird gestrichen. 

5. Anhang V Randnummer 1.4.1 Ziffer ix erhält folgende Fassung:  

„ix) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen die Ergebnisse der Interkalibrierung dargelegt 
und die Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen 
Mitgliedstaats gemäß den Ziffern i bis viii festgelegt werden. Sie werden binnen 
sechs Monaten nach Abschluss der Interkalibrierung veröffentlicht.“ 

 

39. Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 
2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm40  

Um die Richtlinie 2002/49/EG an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen.  Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 

                                                            
40  ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/49/EG wie folgt geändert: 
   
1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um gemeinsame 
Bewertungsmethoden für die Bestimmung der Lden- und Lnight-Werte 
festzulegen.“ 
 

b) In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz 2 angefügt: 
 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um gemeinsame 
Bewertungsmethoden für die Bestimmung der gesundheitsschädlichen 
Auswirkungen festzulegen.“  

 
 
2. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 
Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I Abschnitt 3 und der Anhänge II und III zu 
erlassen, um sie an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen.“ 
 

 
3. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 
3 und Artikel 12 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 und Artikel 12 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 3 und Artikel 12 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“   
 

4. Artikel 13 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
5. In Anhang III erhält Satz 1 der Einleitung folgende Fassung: 
 

„Die Dosis-Wirkung-Relationen, die durch künftige Änderungen dieses Anhangs 
eingeführt werden, betreffen insbesondere Folgendes:“ 

 

40. Richtlinie 2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 
aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und 
Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung 
der Richtlinie 1999/13/EG41 

Um die Anwendung der neuesten Analysemethoden zur Überprüfung der Einhaltung der 
Grenzwerte für den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen zu gewährleisten, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 2004/42/EG zu erlassen, um ihn 
an den technischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 

                                                            
41  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 87. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/42/EG wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 
Anpassung an den technischen Fortschritt 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“ 
 

 
2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

„Artikel 11a 
 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

41. Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft42  

Um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu berücksichtigen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Richtlinie 2004/107/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/107/EG wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 4 Absatz 15 erhält folgende Fassung: 

 
„(15) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des vorliegenden Artikels, des Abschnitts II der Anhänge II, 
III, IV und V und des Abschnitts V des Anhangs V zu erlassen, um sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen.“ 
 
Dabei dürfen jedoch keine direkten oder indirekten Änderungen der Zielwerte 
vorgenommen werden.“ 

2. Folgender Artikel 5a wird eingefügt: 

 
„Artikel 5a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 15 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 15 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

                                                            
42  ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3. 



 

88 
 

zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 15 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

3.  Artikel 6 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
4. Anhang V Abschnitt V erhält folgende Fassung: 

 
 „Für die Erstellung von Luftqualitätsmodellen lassen sich zurzeit keine 
Referenzmethoden festlegen.“ 

 

42. Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 
2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG43 

Um die Richtlinie 2006/7/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- Anhang I der Richtlinie in Bezug auf die Analysemethoden für die in dem Anhang 
aufgeführten Parameter zu ändern, 

- Anhang V der Richtlinie zu ändern, 
- die Richtlinie durch Spezifizierung der EN/ISO-Norm betreffend die Gleichwertigkeit 

der mikrobiologischen Methoden zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

                                                            
43  ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 37. 
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Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/7/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die EN/ISO-Norm betreffend die Gleichwertigkeit der mikrobiologischen 
Methoden für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 9 zu spezifizieren, 

b) Anhang I bei Bedarf unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts in Bezug auf die Analysemethoden für die in dem Anhang 
aufgeführten Parameter zu ändern, 

c) Anhang V bei Bedarf unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts zu ändern.“ 

 

2. Folgender Artikel 15a wird eingefügt:  

„Artikel 15a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
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dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

3. Artikel 16 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

43. Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG44  

Um die technischen Bestimmungen der Richtlinie 2006/21/EG näher auszuführen und die 
Richtlinie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um   

- die Anhänge der Richtlinie im Hinblick auf ihre Anpassung an den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt zu ändern,  

-  die Richtlinie durch technische Anforderungen für die Zwecke des Artikels 13 
Absatz 6 zu ergänzen, 

- die Richtlinie in Bezug auf die in Anhang II enthaltenen technischen Anforderungen 
für die Charakterisierung von Abfällen und die Auslegung der in Artikel 3 Nummer 3 
enthaltenen Begriffsbestimmung zu ergänzen,  

- die Richtlinie durch Kriterien für die Einstufung von Abfallentsorgungseinrichtungen 
gemäß Anhang III zu ergänzen, 

- die Richtlinie durch harmonisierte Normen für Probenahme- und Analyseverfahren zu 
ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/21/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 22 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

                                                            
44  ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
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„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, die für Folgendes erforderlich sind:  

a) die Ausarbeitung der technischen Anforderungen für die Zwecke des 
Artikels 13 Absatz 6 einschließlich technischer Anforderungen hinsichtlich der 
Definition des Begriffs „leicht freisetzbares Zyanid“ und des zugehörigen 
Messverfahrens; 

b) die Ergänzung der in Anhang II enthaltenen technischen Anforderungen für 
die Charakterisierung von Abfällen;  

c) die Auslegung der in Artikel 3 Nummer 3 enthaltenen Begriffsbestimmung; 

d) die Festlegung der Kriterien für die Einstufung von 
Abfallentsorgungseinrichtungen gemäß Anhang III, 

e) die Festlegung harmonisierter Normen für Probenahme- und 
Analyseverfahren, die für die technische Umsetzung dieser Richtlinie 
notwendig sind.  

Bei der Ausübung der Befugnisübertragung gemäß Unterabsatz 1 berücksichtigt 
die Kommission die in den Buchstaben b, c und d genannten Tätigkeiten 
vorrangig. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge im Hinblick auf ihre Anpassung an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu erlassen. Diese Änderungen 
zielen auf die Erreichung eines hohen Maßes an Umweltschutz ab.“ 

2. Folgender Artikel 22a wird eingefügt:  

„Artikel 22a 
 Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 22 Absätze 2 
und 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 22 Absätze 2 und 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 22 Absätze 2 und 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 23 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

44. Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und 
Verschlechterung45 

Um die Richtlinie 2006/118/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge II, III und IV der Richtlinie zu ändern und 
weitere Schadstoffe und Indikatoren hinzuzufügen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/118/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

                                                            
45  ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 19. 
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„Artikel 8 
Technische Anpassungen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Teile A und C sowie der Anhänge III 
und IV zu erlassen, um sie unter Berücksichtigung des Zeitraums gemäß 
Artikel 13 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG für die Überprüfung und 
Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Teil B zu erlassen, um weitere 
Schadstoffe und Indikatoren hinzuzufügen.“ 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
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Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 9 wird gestrichen.  

 

 

45. Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 
96/61/EG des Rates46 

Um die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 an den technischen Fortschritt und die 
Entwicklung des Völkerrechts anzupassen und eine bessere Berichterstattung zu 
gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung zu erlassen, um 
sie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen oder der 
Verabschiedung von Änderungen der Anhänge des UN-ECE-Protokolls über 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister durch die Versammlung der 
Vertragsparteien des Protokolls Rechnung zu tragen und um die Verordnung durch 
Einleitung der Berichterstattung über die Freisetzung relevanter Schadstoffe aus einer 
oder mehreren diffusen Quellen zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 166/2006 wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Stellt sie fest, dass keine Daten über die Freisetzung aus diffusen Quellen 
existieren, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um für eine gegebenenfalls auf international 
anerkannte Verfahren gestützte Berichterstattung über die Freisetzung relevanter 
Schadstoffe aus einer oder mehreren diffusen Quellen zu sorgen.“ 
 

 
2. Artikel 18 erhält folgende Fassung:  

 
                                                            
46  ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 1. 



 

95 
 

„Artikel 18 
Änderung der Anhänge 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III zu erlassen, um 
 
a) sie an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen; 
 
b) sie aufgrund der Verabschiedung von Änderungen der Anhänge des Protokolls 
durch die Versammlung der Vertragsparteien des Protokolls anzupassen.“ 
 

3. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

 
„Artikel 18a 

 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 3 und 
Artikel 18 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 18 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 18 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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4. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 
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46. Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE)47 

Um die Aktualisierung und nähere Ausführung der in der Richtlinie 2007/2/EG 
dargelegten technischen Regelungen für eine Geodateninfrastruktur in der Union zu 
gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 
- die Beschreibung der in den Anhängen I, II und III der Richtlinie aufgeführten 

bestehenden Geodaten-Themen zu ändern, 
- die Richtlinie durch technische Regelungen für die Interoperabilität und, wenn 

durchführbar, die Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten zu ergänzen, 
- die Richtlinie durch technische Spezifikationen für bestimmte Dienste und 

Mindestleistungskriterien für Geodatensätze zu ergänzen, 
- die Richtlinie durch bestimmte Verpflichtungen zu ergänzen,  
- die Richtlinie durch harmonisierte Bedingungen für den Zugang zu Geodatensätzen 

und -diensten zu ergänzen, 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2007/2/EG wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 4 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

 
„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Beschreibung der in den Anhängen I, II und III 
aufgeführten bestehenden Geodaten-Themen zu erlassen, um neuen Bedarf an 
Geodaten zur Unterstützung politischer Maßnahmen der Union mit Auswirkungen 
auf die Umwelt zu berücksichtigen.“ 
 

2. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen technische Regelungen für die Interoperabilität 
und, wenn durchführbar, die Harmonisierung von Geodatensätzen und -diensten 
festgelegt werden. Bei der Ausarbeitung dieser Regelungen sind die einschlägigen 
Nutzeranforderungen, bestehende Initiativen und die internationalen Normen zur 

                                                            
47  ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1. 
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Harmonisierung von Geodatensätzen sowie Durchführbarkeits- und Kosten-
Nutzen-Erwägungen zu berücksichtigen.  
Einschlägige Normen, die von Organisationen des Völkerrechts festgelegt worden 
sind, um die Interoperabilität oder Harmonisierung von Geodatensätzen und -
diensten sicherzustellen, werden in die in Unterabsatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakte einbezogen, und gegebenenfalls werden dort die bestehenden 
technischen Mittel angegeben.“ 
 

3. Artikel 16 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 16 
 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Regelungen zu erlassen, mit denen dieses Kapitel 
insbesondere durch Folgendes ergänzt wird:  

a)  technische Spezifikationen für die in Artikel 11 und 12 genannten Dienste 
sowie Mindestleistungskriterien für diese Dienste unter Berücksichtigung der 
im Rahmen des Umweltrechts der Union bestehenden Berichtspflichten und 
Empfehlungen, der bestehenden Dienstleistungen des elektronischen 
Geschäftsverkehrs sowie des technologischen Fortschritts, 

  

b) die in Artikel 12 genannten Verpflichtungen.“     

 
4. Artikel 17 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

 
„(8)   Die Mitgliedstaaten gewähren den Organen und Einrichtungen der Union 
nach harmonisierten Bedingungen Zugang zu Geodatensätzen und -diensten. 
 
 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser Bedingungen zu erlassen. Die entsprechenden 
Bestimmungen tragen den in den Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels 
dargelegten Grundsätze uneingeschränkt Rechnung.“ 
 

5. Folgender Artikel 21a wird eingefügt: 

 
„Artikel 21a 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 7, 
Artikel 7 Absatz 1, Artikel 16 und Artikel 17 Absatz 8 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 7, Artikel 7 Absatz 1, 
Artikel 16 und Artikel 17 Absatz 8 kann vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 7, Artikel 7 Absatz 1, 
Artikel 16 und Artikel 17 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

6. Artikel 22 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

47. Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von 
Hochwasserrisiken48 

Um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu berücksichtigen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs der Richtlinie 2007/60/EG zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

                                                            
48  ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2007/60/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs im Hinblick auf seine Anpassung an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt unter Berücksichtigung der in 
Artikel 14 festgelegten Überprüfungs- und Aktualisierungsfristen zu erlassen.“ 

2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

„Artikel 11a 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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 3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen.  

 
 

48. Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 
2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa49 

 
Um die technischen Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge I bis VI, VIII, IX, X und XV der Richtlinie 2008/50/EG im Hinblick auf ihre 
Anpassung an den technischen Fortschritt zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/50/EG wie folgt geändert:   
 
1. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Änderungen und Durchführungsbestimmungen“. 

b) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 28a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis VI, VIII, IX, X und XV zu erlassen, 
um sie an den technischen Fortschritt anzupassen.“ 
  

 
 2. Folgender Artikel 28a wird eingefügt: 

 
„Artikel 28a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 Absatz 1 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 

                                                            
49  ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 28 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 28 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

3. Artikel 29 Absatz 3 wird gestrichen.  

 

49. Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)50 

Um die Richtlinie 2008/56/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, Kohärenz zu gewährleisten und einen Vergleich zwischen den verschiedenen 
Meeresregionen bzw. -unterregionen zu ermöglichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge III, IV und V der Richtlinie zu ändern und die Richtlinie durch die von den 
Mitgliedstaaten anzuwendenden Kriterien und methodischen Standards sowie durch 
Spezifikationen und standardisierte Verfahren für die Überwachung und Bewertung zu 
ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

                                                            
50  ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 
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Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/56/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 9 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um spätestens am 15. Juli 2010 die von den 
Mitgliedstaaten anzuwendenden Kriterien und methodischen Standards auf der 
Grundlage der Anhänge I und III festzulegen, sodass Kohärenz gewährleistet wird 
und verglichen werden kann, inwieweit in den verschiedenen Meeresregionen 
bzw. -unterregionen ein guter Umweltzustand erreicht wird.  

Die Kommission hält Rücksprache mit allen interessierten Parteien, einschließlich 
regionaler Meeresübereinkommen, bevor sie solche Kriterien und Standards 
vorschlägt.“ 

2. Artikel 11 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Spezifikationen und standardisierten Verfahren für 
die Überwachung und Bewertung, die die bestehenden Verpflichtungen 
berücksichtigen und die Vergleichbarkeit der Überwachungs- und 
Bewertungsergebnisse gewährleisten, zu erlassen.“ 

 

3. Artikel 24 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge III, IV und V zu erlassen, um sie unter 
Berücksichtigung der in Artikel 17 Absatz 2 festgelegten Zeiträume für die 
Überprüfung und Aktualisierung der Meeresstrategien an den wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritt anzupassen.“ 

 

 4. Folgender Artikel 24a wird eingefügt:  

„Artikel 24a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 Absatz 3, 
Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 24 Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 4 und 
Artikel 24 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absatz 3, Artikel 11 Absatz 4 
und Artikel 24 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 25 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

50. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/200651  

Um sicherzustellen, dass die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelmäßig aktualisiert 
wird, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um 

- Anhang VI der Verordnung im Hinblick auf die Harmonisierung der Einstufung 
und Kennzeichnung von Stoffen zu ändern,  

- die Verordnung durch Hinzufügung eines Anhangs über die gesundheitliche 
Notversorgung zu ändern,  

- einige Bestimmungen der Verordnung und deren Anhänge I bis VIII im Hinblick 
auf ihre Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu 
ändern.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.  

                                                            
51  ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1. 
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 37 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„(5) Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass eine Harmonisierung der 
Einstufung und Kennzeichnung des betreffenden Stoffes angezeigt ist, so erlässt 
sie gemäß Artikel 53a unverzüglich delegierte Rechtsakte, um Anhang VI durch 
die Aufnahme dieses Stoffes zusammen mit den relevanten Einstufungs- und 
Kennzeichnungselementen in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.1 und gegebenenfalls 
den spezifischen Konzentrationsgrenzwerten oder M-Faktoren zu ändern.  

Bis zum 31. Mai 2015 erfolgt zu denselben Bedingungen ein entsprechender 
Eintrag in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.2. 
Ist dies im Falle der Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von 
Stoffen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 53b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß diesem Absatz erlassen 
werden, Anwendung.“ 
 

2. Artikel 45 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

 
„(4) Bis zum 20. Januar 2012 nimmt die Kommission eine Überprüfung vor, um 
die Möglichkeit einer Harmonisierung der Informationen nach Absatz 1, 
einschließlich der Festlegung eines Formats für die Übermittlung von 
Informationen durch die Importeure und nachgeschalteten Anwender an die 
benannten Stellen, zu beurteilen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung und nach 
Konsultation einschlägiger Akteure wie der European Association of Poison 
Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT) wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 53a eine delegierte Verordnung zu erlassen, um die 
vorliegende Verordnung durch Hinzufügung eines Anhangs zu ändern.“  

 
3. Artikel 53 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

 
„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 53a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Artikel 6 Absatz 5, Artikel 11 Absatz 3, Artikel 12, 
Artikel 14, Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 23, Artikel 25 bis 29 und 
Artikel 35 Absatz 2 Unterabsätze 2 und 3 sowie der Anhänge I bis VIII zu 
erlassen, um sie unter gebührender Berücksichtigung der Weiterentwicklung des 
GHS, insbesondere aller Änderungen der VN in Verbindung mit der Verwendung 
von Informationen über ähnliche Gemische, und unter Einbeziehung der 
Entwicklungen in international anerkannten Programmen zur 
Chemikaliensicherheit und der Daten aus Unfalldatenbanken an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.  

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 53b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz 
erlassen werden, Anwendung.“ 

  
4. Folgende Artikel 53a und 53b werden eingefügt: 
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„Artikel 53a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 37 Absatz 5, 
Artikel 45 Absatz 4 und Artikel 53 Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 37 Absatz 5, Artikel 45 Absatz 4 und 
Artikel 53 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 37 Absatz 5, Artikel 45 Absatz 4 
und Artikel 53 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

 
 

Artikel 53b 
Dringlichkeitsverfahren 

 
(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  
 
(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 53a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
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diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

5. Artikel 54 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

51. Richtlinie 2009/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über Phase II der Benzindampf-Rückgewinnung beim Betanken 
von Kraftfahrzeugen an Tankstellen52 

 
Um die Übereinstimmung mit maßgeblichen Normen des Europäischen Komitees für 
Normung (CEN) zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung einiger Bestimmungen der 
Richtlinie 2009/126/EG zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/126/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 
Technische Anpassungen 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Artikel 4 und 5 zu erlassen, um sie – sofern im 
Interesse der Übereinstimmung mit maßgeblichen Normen des Europäischen 
Komitees für Normung (CEN) erforderlich – an den technischen Fortschritt 
anzupassen. 
Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Absatz 1 gilt nicht für die 
Benzindampfabscheidungseffizienz und das Dampf-/Benzinverhältnis gemäß 
Artikel 4 sowie die Zeiträume gemäß Artikel 5.“ 

 
2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 

                                                            
52  ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 36. 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

3.  Artikel 9 wird gestrichen. 

 

52. Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten53 

 
Um die Richtlinie 2009/147/EG an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und V der Richtlinie zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
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Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/147/EG wie folgt geändert: 
 
 1. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 
 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und V zu erlassen, um sie an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.“ 
 

 2. Folgender Artikel 15a wird eingefügt: 

„Artikel 15a 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
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*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
3. Artikel 16 wird gestrichen. 

 

53. Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG54 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 zu aktualisieren und Bewertungsverfahren 
festzulegen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge der Verordnung zu ändern und diese 
durch Verfahren für die Bewertung der zuständigen EMAS-Stellen durch Fachkollegen zu 
ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur 
Harmonisierung bestimmter Verfahren und in Bezug auf branchenspezifische 
Referenzdokumente übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 16 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die vom Forum der zuständigen Stellen genehmigten Leitlinien für 
Harmonisierungsverfahren werden von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten angenommen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.  
Diese Dokumente werden veröffentlicht.“  
 

2. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verfahren für die Bewertung der zuständigen EMAS-
Stellen durch Fachkollegen, einschließlich geeigneter Verfahren für Einsprüche 
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gegen die aufgrund der Bewertung durch Fachkollegen getroffenen 
Entscheidungen, zu erlassen.“ 
 

3. Artikel 30 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 
„(6) Die Kommission nimmt im Wege von Durchführungsrechtsakten die vom 
Forum der Akkreditierungs- und Zulassungsstellen genehmigten Leitlinien für 
Harmonisierungsverfahren an. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 
in Artikel 49 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.  
Diese Dokumente werden veröffentlicht.“ 
 

4. Artikel 46 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 
„(6) Die Kommission nimmt im Wege von Durchführungsrechtsakten gemäß dem 
in Artikel 49 Absatz 2 genannten Verfahren die branchenspezifischen 
Referenzdokumente nach Absatz 1 und den Leitfaden nach Absatz 4 an.“  
 

5. Artikel 48 erhält folgende Fassung: 

 
„Artikel 48 

Änderung der Anhänge 
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 48a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge im Lichte der bei der Durchführung von 
EMAS gewonnenen Erfahrungen, wenn ein Klärungsbedarf hinsichtlich der 
EMAS-Anforderungen besteht, sowie im Lichte der Änderungen von 
internationalen Normen oder neuer Normen mit Bedeutung für die Wirksamkeit 
dieser Verordnung zu erlassen.“ 
 

 6. Folgender Artikel 48a wird eingefügt: 

 
„Artikel 48a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 Absatz 3 
und Artikel 48 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 48 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 48 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

7. Artikel 49 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

54. Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen55 

Um die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 zu aktualisieren und die für das EU-
Umweltzeichen erforderlichen zusätzlichen technischen Vorschriften festzulegen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um 
- die Anhänge der Verordnung zu ändern, 
- die Verordnung durch Maßnahmen zur Gewährung bestimmter Ausnahmen zu 

ergänzen,  
- die Verordnung durch Maßnahmen zur Festlegung spezifischer Kriterien für das EU-

Umweltzeichen zu ergänzen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
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Im Hinblick auf die Erarbeitung der EU-Umweltzeichenkriterien für Lebensmittel- und 
Futtermittel veröffentlichte die Kommission 2011 eine Durchführbarkeitsstudie für die 
Festlegung von Umweltzeichenkriterien für Lebensmittel- und Futtermittelerzeugnisse. 
Auf der Grundlage des endgültigen Berichts dieser Studie und der Stellungnahme des 
Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union beabsichtigt die 
Kommission derzeit nicht, Umweltzeichenkriterien für Lebensmittel- und 
Futtermittelerzeugnisse auszuarbeiten. Daher ist es nicht erforderlich, der Kommission die 
Befugnis zu übertragen zu entscheiden, für welche Gruppen von Lebens- und 
Futtermitteln die Ausarbeitung von Umweltzeichenkriterien möglich ist. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 wie folgt geändert:  

1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 7 erhält folgende Fassung:  

„(7) Bei bestimmten Kategorien von Produkten, die in Absatz 6 genannte Stoffe 
enthalten, und nur soweit es nicht technisch möglich ist, die Stoffe entweder durch 
einfachen Austausch oder durch alternative Materialverwendung oder Gestaltung 
zu substituieren, sowie bei Produkten mit insgesamt bedeutend besserer 
Umweltleistung als andere Produkte derselben Produktgruppe wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Ausnahmen von Absatz 6 des vorliegenden Artikels zu gewähren. 

Bei Stoffen, die den Kriterien von Artikel 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
entsprechen, die nach dem Verfahren des Artikels 59 Absatz 1 jener Verordnung 
ermittelt wurden und die in Mischungen, in einem Erzeugnis oder in einem 
homogenen Teil eines komplexen Erzeugnisses in einer Konzentration von über 
0,1 % (Gewichtsprozent) enthalten sind, werden keine Ausnahmen gewährt.“ 

2. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um spätestens neun Monate nach der Konsultation des 
AUEU für jede Produktgruppe Maßnahmen zur Festlegung spezifischer EU-
Umweltzeichenkriterien zu beschließen. Diese Maßnahmen werden im Amtsblatt 
der Europäischen Union veröffentlicht. 
  
Bei der Ausübung der ihr gemäß Unterabsatz 1 übertragenen Befugnis 
berücksichtigt die Kommission die Anmerkungen des AUEU und hebt die 
Erklärungen für Änderungen in ihrem endgültigen Vorschlag an dem auf der 
Konsultation des AUEU beruhenden Entwurf eines Vorschlags für Kriterien 
deutlich hervor und belegt und begründet sie.“  
 

3. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 
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„Artikel 15 
Änderung der Anhänge 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen.  
 In Bezug auf Änderungen der Höchstgebühren nach Anhang III berücksichtigt die 
Kommission, dass die Gebühren die Kosten der Durchführung des Programms 
decken müssen.“ 
 

4. Folgender Artikel 15a wird eingefügt:  

„Artikel 15a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 7, 
Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 15 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 7, Artikel 8 Absatz 2 und 
Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 7, Artikel 8 Absatz 2 
und Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert.  
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* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5.  Artikel 16 wird gestrichen. 
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VII.  EUROSTAT 

 

55. Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Einführung 
einer Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern56 

Um die Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zur Ergänzung der Verordnung durch Folgendes zu erlassen: 
- Aktualisierung der Prodcom-Liste und der für die einzelnen Rubriken zu machenden 

Angaben,  
- Festlegung der Durchführungsmodalitäten zu Artikel 3 Absatz 3,  
- Beschluss, für bestimmte Rubriken der Prodcom-Liste monatliche oder 

vierteljährliche Erhebungen durchzuführen,  
- Festlegung der Modalitäten in Bezug auf den Inhalt der Erhebungsvordrucke und der 

Durchführungsmodalitäten für die Auswertung der vollständig ausgefüllten 
Fragebögen oder der Informationen aus anderen Quellen durch die Mitgliedstaaten.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 2 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

 
„(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung der Prodcom-Liste und der für die einzelnen 
Rubriken zu machenden Angaben zu erlassen.“ 

 
2. Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 
„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Durchführungsmodalitäten zu Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels, einschließlich zur Anpassung an den technischen 
Fortschritt, zu erlassen.“ 

 
3. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„Für bestimmte Rubriken der Prodcom-Liste wird der Kommission jedoch die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte über die 
Durchführung monatlicher oder vierteljährlicher Erhebungen zu erlassen.“ 

 
4. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Die notwendigen Informationen werden von den Mitgliedstaaten durch 
Erhebungsvordrucke eingeholt, deren Inhalt den von der Kommission festgelegten 
Modalitäten entspricht. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur Festlegung dieser Modalitäten zu erlassen.“ 

 
5. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 
Aufbereitung der Ergebnisse  

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Durchführungsmodalitäten für die Auswertung der 
vollständig ausgefüllten Fragebögen nach Artikel 5 Absatz 1 oder der 
Informationen aus anderen Quellen nach Artikel 5 Absatz 3 durch die 
Mitgliedstaaten zu erlassen.“ 

 
6. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 

„Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
 

 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 6, 
Artikel 3 Absatz 5, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 6, Artikel 3 Absatz 5, 
Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 6, Artikel 3 Absatz 5, 
Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

7. Artikel 10 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
56. Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend die 

statistischen Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der 
Gemeinschaft57 

 
Um die Verordnung (EWG) Nr. 696/93 an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die statistischen Einheiten der Wirtschaft, die 
verwendeten Kriterien und die im Anhang der Verordnung aufgeführten Definitionen zu 
ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EWG) Nr. 696/93 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 
 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung insbesondere der statistischen Einheiten der Wirtschaft, der 
verwendeten Kriterien und der im Anhang aufgeführten Definitionen zu erlassen, um 
sie an die wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen.“ 

 
2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 

„Artikel 6a 

                                                            
57  ABl. L 76 vom 30.3.1993, S. 1. 
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 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  

 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

 
3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
57. Verordnung (EG) Nr. 1165/98 des Rates vom 19. Mai 1998 über 

Konjunkturstatistiken58 
 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1165/98 an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 
- die Anhänge der Verordnung zur Aktualisierung der Liste der Variablen, der 

Definitionen und der geeigneten Formen der übermittelten Variablen zu ändern, 
- die Liste der Tätigkeiten zu ändern, 
- die Verordnung in Bezug auf die Verabschiedung und Anwendung der europäischen 

Stichprobenpläne zu ergänzen,  
- die Verordnung durch die Kriterien für die Qualitätsbewertung zu ergänzen,  

                                                            
58  ABl. L 162 vom 5.6.1998, S. 1. 
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- die Verordnung durch die Bedingungen für die Sicherstellung der erforderlichen 
Datenqualität zu ergänzen, 

- die Verordnung durch Festlegung der Bedingungen für die Anwendung eines 
europäischen Stichprobenplans zu ergänzen,  

- die Verordnung durch die Verwendung anderer Beobachtungseinheiten zu ergänzen,  
- die Verordnung durch die Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich bereinigten 

Variablen zu ergänzen,  
- die Verordnung durch die Einzelheiten der Allokation für die Beteiligung an einem 

europäischen Stichprobenplan zu ergänzen. 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Mehrere nur für Übergangsmaßnahmen notwendige Befugnisübertragungen sind 
inzwischen hinfällig geworden.  
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1165/98 wie folgt geändert: 
 
1. In Artikel 3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um die Liste der Variablen, die 
Definitionen und die geeigneten Formen der übermittelten Variablen zu 
aktualisieren.“ 

 
2. Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Einzelheiten der in Unterabsatz 1 genannten Pläne sind in den Anhängen 
dargelegt. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf ihre Verabschiedung und Anwendung zu 
erlassen.“ 

 
3. In Artikel 10 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Kriterien für die Qualitätsbewertung zu erlassen.“ 

 
4. Artikel 17 wird gestrichen.  
 
5. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 
 

„Artikel 18a 
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Ausübung der Befugnisübertragung  
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 3, 
Artikel 4 Absatz 2, Artikel 10, Anhang A Buchstabe a, Buchstabe b Nummer 3, 
Buchstabe c Nummer 2, Buchstabe c Nummer 10, Buchstabe d Nummer 2, 
Buchstabe f Nummern 8 und 9, Anhang B Buchstabe b Nummer 4 und 
Buchstabe d Nummer 2, Anhang C Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe d 
Nummer 2 und Buchstabe g Nummer 2 und Anhang D Buchstabe b Nummer 2 
und Buchstabe d Nummer 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2, 
Artikel 10, Anhang A Buchstabe a, Buchstabe b Nummer 3, Buchstabe c 
Nummer 2, Buchstabe c Nummer 10, Buchstabe d Nummer 2, Buchstabe f 
Nummern 8 und 9, Anhang B Buchstabe b Nummer 4 und Buchstabe d Nummer 2, 
Anhang C Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe d Nummer 2 und Buchstabe g 
Nummer 2 und Anhang D Buchstabe b Nummer 2 und Buchstabe d Nummer 2 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 2, 
Artikel 10, Anhang A Buchstabe a, Buchstabe b Nummer 3, Buchstabe c 
Nummer 2, Buchstabe c Nummer 10, Buchstabe d Nummer 2, Buchstabe f 
Nummern 8 und 9, Anhang B Buchstabe b Nummer 4 und Buchstabe d Nummer 2, 
Anhang C Buchstabe b Nummer 2, Buchstabe d Nummer 2 und Buchstabe g 
Nummer 2 und Anhang D Buchstabe b Nummer 2 und Buchstabe d Nummer 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
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Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

6. Anhang A wird wie folgt geändert: 
 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:  
„a) Dieser Anhang gilt für alle in den Abschnitten B bis E der NACE Rev. 2 
aufgeführten Tätigkeiten bzw. für alle in den Abschnitten B bis E der CPA 
aufgeführten Produkte. Für die Positionen 37, 38.1, 38.2 und 39 der NACE Rev. 2 
sind keine Angaben erforderlich. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der Tätigkeiten zu 
erlassen.“ 

 ii) Buchstabe b Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

 iii) Buchstabe c Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Bei der Ermittlung der Daten zu den Erzeugerpreisen des Inlandsmarktes 
(Nr. 312) und den Einfuhrpreisen (Nr. 340) können für Güter nur dann 
Durchschnittswerte aus dem Außenhandel oder aus anderen Quellen verwendet 
werden, wenn dies nicht zu signifikanten Qualitätsverlusten im Vergleich zur 
Verwendung spezifischer Preisdaten führt. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Bedingungen für die Sicherstellung der erforderlichen Datenqualität zu erlassen.“ 

iv) Buchstabe c Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Beginnend mit dem ersten Bezugszeitraum können die Angaben zur 
Beschäftigtenzahl (Nr. 210) näherungsweise durch die Anzahl der Arbeitnehmer 
(Nr. 211) angegeben werden. Dieses Näherungsverfahren ist für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung zulässig.“ 

 

 v) Buchstabe c Nummer 10 erhält folgende Fassung: 

„10. Die Daten über die Erzeugerpreise und Einfuhrpreise (Nrn. 310, 311, 312 und 
340) sind für folgende Gruppen bzw. Klassen der NACE Rev. 2 bzw. der CPA 
nicht erforderlich: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 und 38.3. Darüber hinaus 
sind für die Abteilungen 09, 18, 33 und 36 der CPA die Daten über die 
Einfuhrpreise (Nr. 340) nicht erforderlich. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der 
Tätigkeiten zu erlassen.“ 

 vi) Buchstabe d Nummer 2 erhält folgende Fassung: 
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„2. Zusätzlich sind die Produktionsvariable (Nr. 110) und die Variable zu den 
geleisteten Arbeitsstunden (Nr. 220) in arbeitstäglich bereinigter Form zu 
übermitteln. Sind andere Variablen vom Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich 
bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

vii) Buchstabe f Nummer 8 erhält folgende Fassung: 

„8. Bei der Einfuhrpreisvariablen (Nr. 340) wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen für die Anwendung eines europäischen Stichprobenplans im Sinne 
des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d zu erlassen.“ 

viii) Buchstabe f Nummer 9 erhält folgende Fassung: 

„9. Die Variablen zum Auslandsmarkt (Nrn. 122 und 312) sind nach Eurozone und 
Nicht-Eurozone gegliedert zu übermitteln. Diese Gliederung ist für die gesamte 
Industrie, d. h. die Abschnitte B bis E der NACE Rev. 2, die MIG sowie die 
Ebenen der Abschnitte (1 Buchstabe) und der Abteilungen (Zweisteller) der NACE 
Rev. 2 vorzunehmen. Die Variable Nr. 122 ist für die Abschnitte D und E der 
NACE Rev. 2 nicht erforderlich. Zusätzlich ist die Einfuhrpreisvariable (Nr. 340) 
nach Eurozone und Nicht-Eurozone gegliedert zu übermitteln. Diese Gliederung 
ist für die gesamte Industrie, d. h. die Abschnitte B bis E der CPA, die MIG sowie 
die Ebenen der Abschnitte (1 Buchstabe) und der Abteilungen (Zweisteller) der 
CPA vorzunehmen. Bei der Gliederung nach Eurozone und Nicht-Eurozone wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte 
zur Festlegung der Bedingungen für die Anwendung eines europäischen 
Stichprobenplans im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d zu 
erlassen. Der europäische Stichprobenplan kann den Erfassungsbereich der 
Einfuhrpreisvariablen auf die Einfuhr von Gütern aus Nicht-Eurozone-Ländern 
beschränken. Die Mitgliedstaaten, die den Euro nicht als Währung eingeführt 
haben, müssen die Gliederung der Variablen Nrn. 122, 312 und 340 nach 
Eurozone und Nicht-Eurozone nicht übermitteln.“ 

7. Anhang B wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

  ii) Buchstabe c Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Beginnend mit dem ersten Bezugszeitraum können die Angaben zur 
Beschäftigtenzahl (Nr. 210) näherungsweise durch die Anzahl der 
Arbeitnehmer (Nr. 211) angegeben werden. Dieses Näherungsverfahren ist für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der 
Verordnung zulässig.“ 

 iii) Buchstabe c Nummer 6 Unterabsatz 4 wird gestrichen.  
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 iv) Buchstabe d Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Zusätzlich sind die Produktionsvariable (Nrn. 110, 115, 116) und die 
Variable zu den geleisteten Arbeitsstunden (Nr. 220) in arbeitstäglich 
bereinigter Form zu übermitteln.  

Sind andere Variablen vom Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der zu 
übermittelnden arbeitstäglich bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

9. Anhang C wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

 ii) Buchstabe c Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Beginnend mit dem ersten Bezugszeitraum können die Angaben zur 
Beschäftigtenzahl (Nr. 210) näherungsweise durch die Anzahl der Arbeitnehmer 
(Nr. 211) angegeben werden. Dieses Näherungsverfahren ist für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung zulässig.“  

 iii) Buchstabe c Nummer 4 letzter Unterabsatz wird gestrichen.  

 iv) Buchstabe d Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Die Umsatzvariable (Nr. 120) und die Umsatzvolumenvariable (Nr. 123) sind 
auch in arbeitstäglich bereinigter Form zu übermitteln. Sind andere Variablen vom 
Arbeitstageeffekt betroffen, so können die Mitgliedstaaten diese Variablen 
ebenfalls in arbeitstäglich bereinigter Form übermitteln. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte Rechtsakte zur Änderung der 
Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

 v) Buchstabe g Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Die Variablen zum Umsatz (Nr. 120) und zum Umsatzdeflator/Umsatzvolumen 
(Nrn. 330/123) werden innerhalb von einem Monat in der unter Buchstabe f 
Nummer 3 dieses Anhangs vorgegebenen Gliederungstiefe übermittelt. Bei der 
Umsatzvariablen (Nr. 120) und den Variablen zum 
Umsatzdeflator/Umsatzvolumen (Nrn. 330/123) können sich die Mitgliedstaaten 
auch entsprechend der jeweiligen Allokation an einem europäischen 
Stichprobenplan im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe d 
beteiligen. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Einzelheiten der Allokation zu erlassen.“ 

10. Anhang D wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b Nummer 2 erhält folgende Fassung: 
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„2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verwendung anderer Beobachtungseinheiten zu 
erlassen.“ 

 ii) Buchstabe c Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Beginnend mit dem ersten Bezugszeitraum können die Angaben zur 
Beschäftigtenzahl (Nr. 210) näherungsweise durch die Anzahl der Arbeitnehmer 
(Nr. 211) angegeben werden. Dieses Näherungsverfahren ist für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung zulässig.“  

 iii) Buchstabe c Nummer 4 Unterabsatz 3 wird gestrichen.  

 iv) Buchstabe d Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Die Umsatzvariable (Nr. 120) ist auch in arbeitstäglich bereinigter Form zu 
übermitteln. Sind andere Variablen vom Arbeitstageeffekt betroffen, so können die 
Mitgliedstaaten diese Variablen ebenfalls in arbeitstäglich bereinigter Form 
übermitteln. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der Liste der zu übermittelnden arbeitstäglich 
bereinigten Variablen zu erlassen.“ 

 v) Buchstabe e Unterabsatz 4 wird gestrichen.  

 vi) Buchstabe f Nummer 6 wird gestrichen.  

 
58. Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 9. März 1999 zur Statistik über die 

Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten59 
 
Um die Verordnung (EG) Nr. 530/1999 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung durch die 
Definition und Untergliederung der zu liefernden Informationen und die Kriterien für die 
Qualitätsbewertung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 530/1999 in Bezug auf das technische Format für die Übermittlung der 
Ergebnisse sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

                                                            
59  ABl. L 63 vom 12.3.1999, S. 6. 
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 530/1999 wie folgt geändert: 
 
1.  In Artikel 6 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Definition und Untergliederung der nach den Absätzen 1 
und 2 des vorliegenden Artikels zu liefernden Informationen zu erlassen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden für jeden Bezugszeitraum mindestens neun Monate vor 
Beginn des Bezugszeitraums erlassen.“ 
 

2. Artikel 9 erhält folgende Fassung:  

 
„Artikel 9 

Übermittlung der Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse werden der Kommission (Eurostat) innerhalb eines Zeitraums von 
18 Monaten nach Ablauf des Bezugsjahres übermittelt. Die Kommission legt im Wege 
eines Durchführungsrechtsakts das geeignete technische Format für die Übermittlung 
dieser Ergebnisse fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 
 

3.  In Artikel 10 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Kriterien für die Qualitätsbewertung zu erlassen. Diese 
delegierten Rechtsakte werden für jeden Bezugszeitraum mindestens neun Monate vor 
Beginn des Bezugszeitraums erlassen.“ 
 

 4. Folgender Artikel 10a wird eingefügt:  

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 3 und 
Artikel 10 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 10 Absatz 3 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
 
5. Artikel 11 wird gestrichen.  

6.  Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
59. Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2002 zur Abfallstatistik60 
 

Um die Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen in Bezug auf die Erhebung und Aufbereitung von 
Abfallstatistiken zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  
- die Verordnung zwecks ihrer Anpassung an wirtschaftliche und technische 

Entwicklungen in Bezug auf die Erhebung und Aufbereitung der Daten zu ändern,  
- die Verordnung in Bezug auf die Aufbereitung und die Übermittlung der Ergebnisse 

sowie die Anpassung der in den Anhängen I, II und III der Verordnung aufgeführten 
Spezifikationen zu ändern,  

- die Verordnung durch Festlegung des Mindesterfassungsgrads gemäß Abschnitt 7 
Nummer 1 der Anhänge I und II zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Erstellung einer Äquivalenztabelle für die in Anhang III der 
Verordnung enthaltene statistische Nomenklatur und das mit der Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission61 eingeführte Abfallverzeichnis sowie durch 
Festlegung der Bedingungen hinsichtlich Qualität und Genauigkeit zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

                                                            
60  ABl. L 332 vom 9.12.2002, S. 1. 
61  Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein 

Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und 
der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. L 226 vom 6.9.2000, 
S. 3). 
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Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Die Bestimmungen über die Übergangsmaßnahmen sind hinfällig geworden.  
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 2150/2002 in Bezug auf die Ermittlung der Ergebnisse, das für die Übermittlung 
der Ergebnisse geeignete technische Format und den Inhalt der Qualitätsberichte sollten 
der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 wie folgt geändert: 
 

1. Artikel 1 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

 
„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Erstellung einer Äquivalenztabelle für die in Anhang III der 
Verordnung enthaltene statistische Nomenklatur und das mit der Entscheidung 
2000/532/EG der Kommission eingeführte Abfallverzeichnis zu erlassen.* 
____________________ 
* Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein 

Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle 
und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. L 226 vom 6.9.2000, 
S. 3).“ 

 
2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Bedingungen hinsichtlich Qualität und Genauigkeit 
zu erlassen.“ 

 
b) In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:  
 
„Für jeden Posten gemäß Anhang I Abschnitt 8 (Wirtschaftszweige und Haushalte) 
sowie für die Merkmale gemäß Abschnitt 3 und für jeden Posten der Verfahrensarten 
gemäß Anhang II Abschnitt 8 Nummer 2 geben die Mitgliedstaaten an, wie viel 
Prozent der Gesamtheit der Abfälle des entsprechenden Postens mit den gesammelten 
Daten erfasst werden. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 5b delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Festlegung 
des Mindesterfassungsgrads zu erlassen.“ 
 

3. Die Artikel 4 und 5 werden gestrichen.  
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4. Folgende Artikel 5a und 5b werden eingefügt: 

 
„Artikel 5a 

Anpassung an wirtschaftliche und technische Entwicklungen 
 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5b delegierte 
Rechtsakte zur Anpassung an wirtschaftliche und technische Entwicklungen in Bezug 
auf die Erhebung und Aufbereitung der Daten sowie die Aufbereitung und die 
Übermittlung der Ergebnisse und die Anpassung der in den Anhängen aufgeführten 
Spezifikationen zu erlassen. 
 

Artikel 5b 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 Absatz 5, 
Artikel 3 Absätze 1 und 4 und Artikel 5a wird der Kommission auf unbestimmte Zeit 
ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absatz 5, Artikel 3 Absätze 1 und 4 und 
Artikel 5a kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 
die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absatz 5, Artikel 3 Absätze 1 und 4 
und Artikel 5a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 
 
 * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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5. Artikel 6 erhält folgende Fassung:  

 
„Artikel 6 

Durchführungsmaßnahmen 
 

Die Kommission erlässt die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Durchführungsrechtsakte, die insbesondere Folgendes betreffen: 
 
a) die Ermittlung der Ergebnisse gemäß Artikel 3 Absätze 2, 3 und 4 unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Strukturen und technischen Bedingungen in 
einem Mitgliedstaat. Im Rahmen dieser Durchführungsrechtsakte kann einzelnen 
Mitgliedstaaten erlaubt werden, zu bestimmten Posten der Aufschlüsselung keine 
Angaben zu machen, sofern sich dies nachweislich nur begrenzt auf die Qualität der 
Statistiken auswirkt. Wenn Ausnahmen zugelassen werden, ist in jedem Fall für jeden 
Posten von Anhang I Abschnitt 2 Nummer 1 und Abschnitt 8 Nummer 1 die 
Gesamtabfallmenge zu ermitteln; 
b) das geeignete Format, in dem die Ergebnisse von den Mitgliedstaaten zu 
übermitteln sind, binnen zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung; 
c) den Inhalt der Qualitätsberichte gemäß Anhang I Abschnitt 7 und Anhang II 
Abschnitt 7. 
 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 
 

6. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
7. Artikel 8 Absätze 2 und 3 werden gestrichen.  

 
8. Anhang I Abschnitt 7 Nummer 1 wird gestrichen. 

 
9. Anhang II Abschnitt 7 Nummer 1 wird gestrichen. 

 
60. Verordnung (EG) Nr. 437/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Februar 2003 über die statistische Erfassung der Beförderung von Fluggästen, 
Fracht und Post im Luftverkehr62 

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 437/2003 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklungen zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Datenerhebungsmerkmale und der Spezifikationen in den Anhängen der Verordnung 
sowie zur Ergänzung der Verordnung durch Festlegung anderer 
Genauigkeitsanforderungen zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 

                                                            
62  ABl. L 66 vom 11.3.2003, S. 1. 
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Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 437/2003 in Bezug auf die Datensätze für die Übermittlung sowie die 
Beschreibung der Datencodes und des Übertragungsmediums für die Datenübermittlung 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 437/2003 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

 
„(1) Jeder Mitgliedstaat erhebt statistische Daten über die folgenden Variablen:  
a) Fluggäste,  
b) Fracht und Post,  
c) Teilstrecken,  
d) verfügbare Fluggast-Sitzplätze, 
e) Luftfahrzeugbewegungen. 
 
Die statistischen Variablen für die einzelnen Bereiche, die für ihre Aufschlüsselung zu 
verwendenden Systematiken, die Häufigkeit der Erhebung und die Definitionen sind 
in den Anhängen aufgeführt. 
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Datenerhebungsmerkmale und der Spezifikationen in 
den Anhängen zu erlassen.“ 
 

2. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

 
„Artikel 5 

Genauigkeit der Statistiken 
 

Die Datenerhebung beruht auf Vollerhebungen. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung anderer Genauigkeitsanforderungen zu erlassen.“ 
 

3. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 
 „(2) Die Ergebnisse werden entsprechend den in Anhang I aufgeführten Datensätzen 
übermittelt, deren Aufbau von der Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts festgelegt wird.  
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Die Kommission legt zudem im Wege eines Durchführungsrechtsakts die 
Beschreibung der Datencodes und des Übertragungsmediums für die 
Datenübermittlung fest. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

 

4. Artikel 10 wird gestrichen.  

 
5. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

 
„Artikel 10a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 1 und 
Artikel 5 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 5 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
 * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

6. Artikel 11 Absatz 3 wird gestrichen. 
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61. Verordnung (EG) Nr. 450/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Februar 2003 über den Arbeitskostenindex63  

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 450/2003 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklungen zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- die Verordnung durch Neufestlegung der technischen Spezifikationen des Index, 
einschließlich Überarbeitungen der Gewichtungsstruktur, und durch die Aufnahme 
bestimmter Wirtschaftszweige zu ändern,  

- die Verordnung durch Bestimmung der Wirtschaftszweige, nach denen die Daten 
aufzugliedern sind, und der Wirtschaftszweige, nach denen der Index 
aufzugliedern ist, zu ergänzen, 

- die Verordnung durch Festlegung gesonderter Qualitätsanforderungen und der 
Methodik für die Verkettung des Index zu ergänzen.  

 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 450/2003 in Bezug auf den Inhalt der Qualitätsberichte sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 450/2003 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 2 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

 
„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Änderungen zur Neufestlegung der technischen 
Spezifikationen des Index, einschließlich Überarbeitungen der Gewichtungsstruktur, 
zu erlassen.“ 

 
2. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Änderungen zur Aufnahme der Wirtschaftszweige der 
Abschnitte O bis S der NACE Rev. 2 in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
unter Berücksichtigung der Durchführbarkeitsstudien nach Artikel 10 zu erlassen.“ 
 

                                                            
63 ABl. L 69 vom 13.3.2003, S. 1. 
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3. Artikel 4 erhält folgende Fassung:  

 
„Artikel 4 

Aufgliederung der Variablen 
 
(1) Unter Berücksichtigung der Beiträge zur Beschäftigung insgesamt sowie zu den 
Arbeitskosten auf der Ebene der Union und der Mitgliedstaaten wird der Kommission 
die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Wirtschaftszweige der Abschnitte der NACE Rev. 2 und weitere Untergliederungen 
— jedoch nicht über die Ebene der Abteilungen (zweistellige Ebene) oder der 
Gruppen von Abteilungen der NACE Rev. 2 hinaus — zu bestimmen, nach denen die 
Daten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen 
aufzugliedern sind. 
 
Arbeitskostenindizes werden getrennt für die folgenden Kategorien von Arbeitskosten 
bereitgestellt: 
 
a) Arbeitskosten insgesamt, 
b) Bruttolöhne und -gehälter gemäß Position D.11 in Anhang II der Verordnung (EG) 
Nr. 1726/1999, 
c) Sozialbeiträge der Arbeitgeber zuzüglich Steuern zulasten des Arbeitgebers 
abzüglich Zuschüsse zugunsten des Arbeitgebers, definiert als Summe der 
Positionen D.12 und D.4 minus D.5 in Anhang II der Verordnung (EG) 
Nr. 1726/1999. 
 
(2) Ein Index der Arbeitskosten insgesamt, ohne die Prämien im Sinne der Definition 
in Position D.11112 in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1726/1999, wird — 
aufgegliedert nach den von der Kommission definierten Wirtschaftszweigen, die auf 
der Systematik der NACE Rev. 2 beruhen — vorgelegt.  
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Bestimmung dieser Wirtschaftszweige unter Berücksichtigung der 
Durchführbarkeitsstudien nach Artikel 10 zu erlassen. 
 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Methodik für die Verkettung des Index zu erlassen.“  

 
4. Artikel 8 erhält folgende Fassung:  

 
„Artikel 8 
Qualität 

 
(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung gesonderter Qualitätsanforderungen zu erlassen. Die 
übermittelten aktuellen Daten und Rückrechnungen müssen diese 
Qualitätsanforderungen erfüllen. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission von 2003 an jährliche Qualitätsberichte 
vor. Der Inhalt dieser Berichte wird von der Kommission im Wege eines 
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Durchführungsrechtsakts festgelegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 
 

5. Artikel 10 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  
 
„(5) Die Kommission erlässt im Wege eines Durchführungsrechtsakts Maßnahmen 
aufgrund der Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudien. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen. Bei diesen Maßnahmen wird dem Grundsatz der 
Kostenwirksamkeit nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009, einschließlich 
der größtmöglichen Beschränkung des Aufwands für die Auskunftgebenden, 
Rechnung getragen.“ 
 
b)  Absatz 6 wird gestrichen.  

 
6. Artikel 11 wird gestrichen. 

 
7. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

 
„Artikel 11a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 4, 
Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 4, Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 
die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 4, Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 



 

136 
 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
 
 *  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

 
8. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
9. Im Anhang wird Nummer 3 gestrichen. 

 
 

62. Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft64 

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 808/2004 insbesondere hinsichtlich des Inhalts der Module 
an die wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Ergänzung der Module der Verordnung betreffend die Auswahl und Beschreibung, die 
Anpassung und Änderung von Themen und Variablen, den Erfassungsbereich, die 
Bezugszeiträume und die Aufschlüsselung der Variablen, die Periodizität und den 
Zeitplan für die Bereitstellung der Daten sowie die Fristen für die Übermittlung der 
Ergebnisse zu erlassen. 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 808/2004 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

 
„Artikel 8 

 Übertragene Befugnisse  
 

                                                            
64  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 49. 



 

137 
 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung der Module dieser Verordnung betreffend die Auswahl 
und Beschreibung, die Anpassung und Änderung von Themen und Variablen, den 
Erfassungsbereich, die Bezugszeiträume und die Aufschlüsselung der Variablen, 
die Periodizität und den Zeitplan für die Bereitstellung der Daten sowie die Fristen 
für die Übermittlung der Ergebnisse zu erlassen. 

Diese delegierten Rechtsakte tragen dem wirtschaftlichen und technischen 
Wandel, den in den Mitgliedstaaten verfügbaren Ressourcen und dem Aufwand für 
die Befragten, der technischen und methodischen Realisierbarkeit sowie der 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse Rechnung. 
(2) Die delegierten Rechtsakte werden spätestens neun Monate vor dem Beginn 
der Datenerhebung erlassen.“ 

 
2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

 
„Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung  
 

 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
____________________ 
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*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 
3. Artikel 9 wird gestrichen.  

 
4. Anhang I Nummer 3 erhält folgende Fassung: 
 

„3. Zeitlicher Rahmen und Periodizität der Datenbereitstellung  
Für maximal 15 Bezugsjahre ab 20. Mai 2004 werden jährlich Statistiken 
bereitgestellt. Es sind nicht unbedingt jedes Jahr alle Variablen bereitzustellen; die 
Periodizität der Datenbereitstellung für die einzelnen Variablen wird im Rahmen 
der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassenen delegierten Rechtsakte spezifiziert und 
einvernehmlich festgelegt.“ 
 

5. Anhang II Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

 
„3. Zeitlicher Rahmen und Periodizität der Datenbereitstellung  

Für maximal 15 Bezugsjahre ab 20. Mai 2004 werden jährlich Statistiken 
bereitgestellt. Es sind nicht unbedingt jedes Jahr alle Variablen bereitzustellen; die 
Periodizität der Datenbereitstellung für die einzelnen Variablen wird im Rahmen 
der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassenen delegierten Rechtsakte spezifiziert und 
einvernehmlich festgelegt.“ 

 

63. Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Juli 2005 über die Erstellung von vierteljährlichen nichtfinanziellen 
Sektorkonten 65  

Um die Qualität der nach der Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 erstellten vierteljährlichen 
nichtfinanziellen Sektorkonten für die Union und den Euro-Raum zu gewährleisten, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um 
- die Verordnung zur Anpassung des Zeitplans für die Übermittlung bestimmter 

Positionen zu ändern, 
- die Verordnung zur Anpassung des Anteils am Gesamtwert für die Union zu ändern, 
- die Verordnung durch einen Zeitplan für die Übermittlung bestimmter im Anhang 

genannter Positionen, durch die Anforderung, die im Anhang aufgeführten 
Transaktionen nach Partnersektoren aufzugliedern, und durch gemeinsame 
Qualitätsstandards zu ergänzen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 

                                                            
65  ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 22. 
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der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf den Zeitplan für die Übermittlung der Positionen P.1, P.2, 
D.42, D.43, D.44, D.45 und B.4G sowie die Anforderung, die im Anhang 
aufgeführten Transaktionen nach Partnersektoren aufzugliedern, zu erlassen. Ein 
entsprechender Beschluss ergeht erst, wenn die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß Artikel 9 über die Durchführung dieser Verordnung 
Bericht erstattet hat.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Absatzes 3 erlassen, um die in jenem Absatz 
genannte Übermittlungsfrist um höchstens fünf Tage anzupassen.“  

2. Artikel 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels in Bezug auf 
den Anteil am Gesamtwert für die Union zu erlassen.“ 

3. Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung gemeinsamer Qualitätsstandards zu erlassen. 
Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass sich die Qualität der übermittelten Daten im Laufe der Zeit so verbessert, dass 
sie diesen gemeinsamen Qualitätsstandards entspricht.“ 

  
4. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 

 
„Artikel 7a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 
4, Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 4, Artikel 3 Absatz 3 
und Artikel 6 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
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widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 4, Artikel 3 
Absatz 3 und Artikel 6 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 ______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

5. Artikel 8 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
64. Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über die Statistik der betrieblichen Bildung66 
 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung 
durch Folgendes zu erlassen: 

- Ausdehnung der Definition der statistischen Einheit, 
- Festlegung der Stichprobenverfahren und Genauigkeitsanforderungen, der zur 

Erfüllung dieser Anforderungen notwendigen Stichprobenumfänge sowie der 
detaillierten Spezifikation der NACE Rev. 2 und Größenkategorien, nach denen 
die Ergebnisse untergliedert werden können,  

- Festlegung der für die weiterbildenden und nicht weiterbildenden Unternehmen 
sowie die verschiedenen Formen der betrieblichen Weiterbildung zu erhebenden 
spezifischen Daten, 

- Angabe der Anforderungen an die Qualität der für die Erstellung europäischer 
Statistiken über die betriebliche Bildung zu erhebenden und zu übermittelnden 
Daten und sämtlicher zur Bewertung oder Verbesserung der Datenqualität 
erforderlicher Maßnahmen,  

                                                            
66 ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 1. 
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- Festlegung des ersten Berichtsjahres und der zur Erhebung, Übermittlung und 
Verarbeitung der Daten erforderlichen Maßnahmen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1552/2005 in Bezug auf den Aufbau der Qualitätsberichte sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1552/2005 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 
„(2) Die Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung der spezifischen nationalen 
Verteilung der Unternehmen nach Größenklassen und der Entwicklung des Bedarfs 
die Definition der statistischen Einheit in ihrem Land ausdehnen. 
Des Weiteren wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Ausdehnung dieser Definition zu erlassen, 
wenn die Repräsentativität und die Qualität der Ergebnisse der Erhebung in den 
betreffenden Mitgliedstaaten dadurch erheblich verbessert werden.“  

 
2. Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Stichprobenverfahren und Genauigkeitsanforderungen, 
der zur Erfüllung dieser Anforderungen notwendigen Stichprobenumfänge sowie der 
detaillierten Spezifikation der NACE Rev. 2 und Größenkategorien, nach denen die 
Ergebnisse untergliedert werden können, zu erlassen.“ 

 
3. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 
„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die für die weiterbildenden und nicht weiterbildenden 
Unternehmen sowie die verschiedenen Formen der betrieblichen Weiterbildung zu 
erhebenden spezifischen Daten zu erlassen.“  
 

4. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  
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„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Anforderungen an die Qualität der für die Erstellung 
europäischer Statistiken über die betriebliche Bildung zu erhebenden und zu 
übermittelnden Daten und sämtlicher zur Bewertung oder Verbesserung der 
Datenqualität erforderlicher Maßnahmen zu erlassen.“ 

 
b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  

 
„(5) Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts den Aufbau der in 
Absatz 2 genannten Qualitätsberichte fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

 
5. Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des ersten Berichtsjahres für die Datenerhebung zu 
erlassen.“ 
 

6. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
 

 „Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zur Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen betreffend die Erhebung, 
Übermittlung und Verarbeitung der Daten zu ergänzen.“ 
 

7. Folgender Artikel 13a wird eingefügt: 
 

„Artikel 13a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 13 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8 
Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 13 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
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Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 3, 
Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 13 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

 
8. Artikel 14 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

 

65. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte 
Bereiche der Statistik67  
Um die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 an die technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen anzupassen und die NACE Rev. 2 auf andere Wirtschafts- und 
Sozialklassifikationen auszurichten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs der 
Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 wie folgt geändert: 

 
1. Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um die technischen oder 
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144 
 

wirtschaftlichen Entwicklungen zu berücksichtigen oder den Anhang auf andere 
Wirtschafts- und Sozialklassifikationen auszurichten.“ 

 
2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 
 

„Artikel 6a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 
Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

66. Verordnung (EG) Nr. 458/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. April 2007 über das Europäische System integrierter Sozialschutzstatistiken 
(ESSOSS)68 
Um die Verordnung (EG) Nr. 458/2007 an die technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

                                                            
68 ABl. L 113 vom 30.4.2007, S. 3. 
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gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Verordnung durch 
Aktualisierung der Verbreitungsregelungen zu ändern sowie sie durch Festlegung des 
ersten Jahres, für das umfassende Daten zu erheben sind, und durch Annahme von 
Maßnahmen, die die detaillierte Klassifikation der einschlägigen Daten und die zu 
verwendenden Definitionen betreffen, zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 458/2007 wie folgt geändert: 
 

1. Artikel 5 Absatz 2 wird gestrichen.  
 

2. Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des ersten Jahres, für das umfassende Daten erhoben 
werden, und zur Annahme von Maßnahmen, die die detaillierte Klassifikation der 
einschlägigen Daten und die zu verwendenden Definitionen betreffen, zu erlassen. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, um die 
Verbreitungsregelungen zu aktualisieren.“  

 
3. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 
 

„Artikel 7a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 3 und 
Anhang I Nummer 1.1.2.4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 3 und Anhang I 
Nummer 1.1.2.4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 3 und Anhang I 
Nummer 1.1.2.4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

4. Artikel 8 Absatz 3 wird gestrichen.  
 

5. Anhang I Nummer 1.1.2.4 „Sonstige Einnahmen“ erhält folgende Fassung:  
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Datenerfassung (bezüglich der detaillierten 
Klassifikation) zu erlassen.“  

 

67. Verordnung (EG) Nr. 716/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2007 zu gemeinschaftlichen Statistiken über die Struktur und Tätigkeit von 
Auslandsunternehmenseinheiten69 

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 716/2007 an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Begriffsbestimmungen in den 
Anhängen I und II und die in Anhang III aufgeführte Gliederungstiefe zu ändern sowie die 
Verordnung durch Maßnahmen für die Statistiken über Auslandsunternehmenseinheiten 
im Inland und die Statistiken über Auslandsunternehmenseinheiten inländischer 
Unternehmen zu ergänzen.  
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

                                                            
69  ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 17. 
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Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 716/2007 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung des 
Inhalts und der Periodizität der Qualitätsberichte übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 716/2007 wie folgt geändert: 
 
1. In Artikel 2 werden folgende Absätze angefügt: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in den Anhängen I und II und 
der in Anhang III aufgeführten Gliederungstiefe zu erlassen. 
 
Besondere Beachtung ist dem Grundsatz zu widmen, dass der Nutzen solcher 
Maßnahmen ihre Kosten überwiegen muss, und dem Grundsatz, dass sich jedwede 
zusätzliche finanzielle Belastung für die Mitgliedstaaten oder die Unternehmen 
innerhalb eines vernünftigen Rahmens bewegen sollte.“ 
 

2. Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, – ausgehend von den 
Schlussfolgerungen der Pilotuntersuchungen – gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die erforderlichen Maßnahmen für die Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten im Inland und die Statistiken über 
Auslandsunternehmenseinheiten inländischer Unternehmen zu erlassen.  

Besondere Beachtung ist dem Grundsatz zu widmen, dass der Nutzen solcher 
Maßnahmen ihre Kosten überwiegen muss, und dem Grundsatz, dass sich jedwede 
zusätzliche finanzielle Belastung für die Mitgliedstaaten oder die Unternehmen 
innerhalb eines vernünftigen Rahmens bewegen sollte.“ 

 3. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsamen Qualitätsstandards zu erlassen.“  

 
 4. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
i) Zwischen Buchstabe a und Buchstabe b wird das Wort „und“ gestrichen. 
ii) Folgender Buchstabe c wird angefügt: 

 
„c) Festlegung des Inhalts und der Periodizität der Qualitätsberichte.“ 

 
b) Absatz 2 wird gestrichen. 
 
 

5. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 
 

„Artikel 9a 
Ausübung der Befugnisübertragung  
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 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, Artikel 5 
Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2, Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 
Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2, Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
___________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

6. Artikel 10 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

68. Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Juli 2007 zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen 
Schutz und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 des Rates über die 
Erstellung von Statistiken über ausländische Arbeitnehmer70 

Um die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 an die technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Verordnung zu erlassen, um 

                                                            
70  ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 23. 
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einige Definitionen zu aktualisieren und die Verordnung durch Bestimmung von 
Datengruppen und weiteren Untergliederungen und durch Festlegung der Regeln für die 
Genauigkeits- und Qualitätsstandards zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
 Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 862/2007 wie folgt geändert: 
 
1. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 
 

„Artikel 9a 
Delegierte Rechtsakte 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Definitionen des Artikels 2 Absatz 1 zu erlassen.  

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 
a) die Kategorien von Gruppen für das Geburtsland, Gruppen für das Land des letzten 
und des nächsten gewöhnlichen Aufenthaltsorts und Gruppen für die 
Staatsangehörigkeit im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 zu definieren, 
b) die Kategorien der Gründe für die Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a zu definieren, 
c) die zusätzlichen Untergliederungen und die Gliederungstiefe bei den in Artikel 8 
vorgesehenen Variablen zu definieren, 
d) die Regeln für die Genauigkeits- und Qualitätsstandards festzulegen.“ 

 
2. Artikel 10 Absatz 2 wird gestrichen. 

 
3. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 
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„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9a wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9a kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9a erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
4. Artikel 11 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
69. Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2007 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Bereitstellung der 
Basisinformationen für Kaufkraftparitäten sowie für deren Berechnung und 
Verbreitung71 

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen für die Berechnung und Verbreitung von Kaufkraftparitäten 
zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Verordnung zu erlassen, um die 
Begriffsbestimmungen anzupassen und die Einzelpositionen in Anhang II zu ändern und 

                                                            
71 ABl. L 336 vom 20.12.2007, S. 1. 
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die Verordnung durch Qualitätskriterien zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1445/2007 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung der 
Struktur der Qualitätsberichte übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 wie folgt geändert: 
 
1. In Artikel 3 wird folgender Absatz angefügt: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen und der Liste der 
Einzelpositionen in Anhang II zu erlassen, um den wirtschaftlichen und technischen 
Wandel zu berücksichtigen, sofern dies nicht unverhältnismäßig hohe Mehrkosten für 
die Mitgliedstaaten zur Folge hat.“ 

 
2. Artikel 7 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsamen Kriterien, auf die sich die 
Qualitätskontrolle stützt, zu erlassen.“ 
 
b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  
 
„(5) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Struktur der 
Qualitätsberichte gemäß Anhang I Nummer 5.3 fest. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 
 

3. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 
 

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 und Artikel 7 
Absatz 4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 und Artikel 7 Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 und Artikel 7 Absatz 4 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
4. Artikel 11 Absatz 3 wird gestrichen. 
 
5. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

70. Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Februar 2008 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für 
Unternehmensregister für statistische Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2186/93 des Rates72  

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 177/2008 an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Liste der Registermerkmale, ihre 
Definitionen und ihre Kontinuitätsregeln im Anhang der Verordnung zu ändern und die 
Verordnung durch gemeinsame Qualitätsstandards und Bestimmungen zur Aktualisierung 
der Register sowie durch Festlegung des Grades der Einbeziehung bestimmter 
Unternehmen und Unternehmensgruppen in die Register und durch Definition der 
Einheiten entsprechend den Einheiten für die Agrarstatistiken zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
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dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 177/2008 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf den 
Inhalt und die Periodizität der Qualitätsberichte übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 177/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 3 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des Grades der Einbeziehung von Unternehmen mit 
weniger als einem halben Beschäftigten und rein gebietsansässigen 
Unternehmensgruppen, die für die Mitgliedstaaten ohne statistische Bedeutung 
sind, in die Register und zur Definition der Einheiten entsprechend den Einheiten 
für die Agrarstatistiken zu erlassen.“ 

 
2. Artikel 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um die Liste der 
Registermerkmale, ihre Definitionen und ihre Kontinuitätsregeln zu aktualisieren, 
wobei dem Grundsatz, dass der Nutzen der Aktualisierung deren Kosten 
aufwiegen muss, und dem Grundsatz, dass die damit verbundenen zusätzlichen 
Ressourcen für die Mitgliedstaaten bzw. für die Unternehmen innerhalb eines 
vernünftigen Rahmens bleiben müssen, Rechnung getragen wird.“ 
 

3. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsamen Qualitätsstandards zu erlassen.  
 
Die Kommission erlässt im Wege eines Durchführungsrechtsakts Beschlüsse in 
Bezug auf den Inhalt und die Periodizität der Qualitätsberichte. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.  
 
Die Kommission berücksichtigt die Kosten der Datenerstellung.“ 

 
 4. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
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„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen zur Aktualisierung der Register zu 
erlassen.“ 

 
5. Artikel 15 Absatz 1 wird gestrichen.  
 
6. Folgender Artikel 15a wird eingefügt: 
 

„Artikel 15a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 6, 
Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 6, Artikel 5 Absatz 2, 
Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 6, Artikel 5 Absatz 2, 
Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
___________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

6. Artikel 16 Absatz 3 wird gestrichen.  
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71. Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik73  
 
Um die Verordnung (EG) Nr. 295/2008 an die wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Verordnung zu ergänzen  
- in Bezug auf den Anwendungsbereich, die Merkmalsliste, den Berichtszeitraum, die 

zu erfassenden Tätigkeiten und die Qualitätsanforderungen des flexiblen Moduls,  
- durch die aufgrund der Auswertung der Pilotuntersuchungen erforderlichen 

Maßnahmen,  
- durch die von den Mitgliedstaaten aufbereiteten nationalen Ergebnisse, 
- in Bezug auf den Berichtszeitraum für bestimmte Module,  
- durch die Überprüfung der Regeln für die CETO-Markierung und die Eingruppierung 

der Mitgliedstaaten,  
- durch Aktualisierung der Listen der Merkmale und von Vorergebnissen,  
- in Bezug auf die Periodizität der Erstellung der Statistiken,  
- in Bezug auf das erste Berichtsjahr für die Erstellung der Ergebnisse,  
- in Bezug auf die Übermittlung der Vorergebnisse oder Schätzungen für die 

Abteilung 66 der NACE Rev. 2,  
- in Bezug auf die Aufgliederung der Ergebnisse, insbesondere die zu verwendenden 

Klassifikationen und die Größenklassenkombinationen,  
- durch Aktualisierung der Fristen für die Datenübermittlung,  
- durch Anpassung der Tätigkeitsaufgliederung an Änderungen oder Überarbeitungen 

der NACE und Anpassung der Aufgliederung der Produkte an Änderungen oder 
Überarbeitungen der CPA und durch Änderung der unteren Schwelle der 
Erhebungsgesamtheit,  

- durch Kriterien für die Bewertung der Qualität. 
 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 295/2008 wie folgt geändert: 
 
1.  Artikel 3 Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Verwendung des in Absatz 2 Buchstabe j genannten flexiblen Moduls wird in 
enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten geplant. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf seinen 

                                                            
73  ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 13. 
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Anwendungsbereich, die Merkmalsliste, den Berichtszeitraum, die zu erfassenden 
Tätigkeiten und die Qualitätsanforderungen zu erlassen. Der delegierte Rechtsakt wird 
mindestens 12 Monate vor Beginn des Berichtszeitraums erlassen.  
Die Kommission gibt ferner an, weshalb die Informationen benötigt werden und 
welche Belastung den Unternehmen und welche Kosten den Mitgliedstaaten durch die 
Datenerhebung entstehen werden.“ 

 2. Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen zu erlassen, die aufgrund der Auswertung 
der Pilotuntersuchungen erforderlich sind.” 

 
 3. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Damit Unionsstatistiken erstellt werden können, sorgen die Mitgliedstaaten für 
die Aufbereitung nationaler Ergebnisse gemäß den Ebenen der NACE Rev. 2, die in 
den Anhängen dieser Verordnung oder in delegierten Rechtsakten genannt sind. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b solche delegierten 
Rechtsakte zu erlassen.“ 
 

4.  Artikel 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
  
„(2) Die Ergebnisse sind in einem geeigneten technischen Format innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums ab dem Ende des Berichtszeitraums zu übermitteln. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte 
in Bezug auf den Berichtszeitraum für die einzelnen Module des Artikels 3 Absatz 2 
Buchstaben a bis h und j zu erlassen, der höchstens 18 Monate beträgt. Für das Modul 
des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe i beträgt die Frist im Einklang mit Anhang IX 
Abschnitt 9 nicht mehr als 30 Monate bzw. 18 Monate. Zusätzlich wird eine geringe 
Anzahl von geschätzten Vorergebnissen innerhalb einer Frist übermittelt, die für die 
einzelnen Module des Artikels 3 Absatz 2 Buchstaben a bis g nach diesem Verfahren 
festgelegt wird und höchstens zehn Monate ab dem Ende des Berichtszeitraums 
beträgt.  
Für das Modul des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe i beträgt die Frist für Vorergebnisse 
höchstens 18 Monate.“ 
 
b) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Überprüfung der Regeln für die CETO-Markierung und 
die Eingruppierung der Mitgliedstaaten bis zum 29. April 2013 und danach alle fünf 
Jahre zu erlassen.“ 

 
5. Artikel 11 Absatz 2 wird gestrichen.  
 
6. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt: 
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„Artikel 11a 
Delegierte Rechtsakte  

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 
a) die Aktualisierung der Listen der Merkmale und von Vorergebnissen, soweit solche 
Aktualisierungen gemäß einer quantitativen Überprüfung nicht eine Erhöhung der 
Anzahl der Erhebungseinheiten oder des den Einheiten entstehenden Aufwands 
beinhalten, die gemessen an den erwarteten Ergebnissen unverhältnismäßig hoch wäre 
(Artikel 4 und 8 sowie Anhang I Abschnitt 6, Anhang II Abschnitt 6, Anhang III 
Abschnitt 6, Anhang IV Abschnitt 6),  
b) die Periodizität der Erstellung der Statistiken (Artikel 3),  
c) das erste Berichtsjahr für die Erstellung der Ergebnisse (Artikel 8 und Anhang I 
Abschnitt 5),  
d) die Aufgliederung der Ergebnisse, insbesondere die zu verwendenden 
Klassifikationen und die Größenklassenkombinationen (Artikel 7 und Anhang VIII 
Abschnitt 4 Nummern 2 und 3, Anhang IX Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 und 
Anhang IX Abschnitt 10),  
e) die Aktualisierung der Fristen für die Datenübermittlung (Artikel 8 und Anhang I 
Abschnitt 8 Nummer 1 sowie Anhang VI Abschnitt 7),  
f) die Anpassung der Tätigkeitsaufgliederung an Änderungen oder Überarbeitungen 
der NACE und die Anpassung der Aufgliederung der Produkte an Änderungen oder 
Überarbeitungen der CPA,  
g) die Änderung der unteren Schwelle der Erhebungsgesamtheit (Anhang VIII 
Abschnitt 3),  
h) die Kriterien für die Bewertung der Qualität (Artikel 6 und Anhang I Abschnitt 6, 
Anhang II Abschnitt 6, Anhang III Abschnitt 6 und Anhang IV Abschnitt 6). 

 
 

Artikel 11b 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 4, 
Artikel 4 Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absätze 2 und 3, Artikel 11a, 
Anhang I Abschnitte 5 und 6 und Abschnitt 8 Nummern 1 und 2, Anhang II 
Abschnitt 6, Anhang III Abschnitt 6, Anhang IV Abschnitt 6, Anhang VI Abschnitt 7, 
Anhang VIII Abschnitt 3 und Abschnitt 4 Nummern 2 und 3 sowie Anhang IX 
Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 und Abschnitt 10 Nummer 2 wird der Kommission für 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 4, Artikel 4 Absatz 4, Artikel 7 
Absatz 2, Artikel 8 Absätze 2 und 3, Artikel 11a, Anhang I Abschnitte 5 und 6 und 
Abschnitt 8 Nummern 1 und 2, Anhang II Abschnitt 6, Anhang III Abschnitt 6, 
Anhang IV Abschnitt 6, Anhang VI Abschnitt 7, Anhang VIII Abschnitt 3 und 
Abschnitt 4 Nummern 2 und 3 sowie Anhang IX Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 und 
Abschnitt 10 Nummer 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
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widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt.  
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 4, Artikel 4 Absatz 4, 
Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absätze 2 und 3, Artikel 11a, Anhang I Abschnitte 5 und 
6 und Abschnitt 8 Nummern 1 und 2, Anhang II Abschnitt 6, Anhang III Abschnitt 6, 
Anhang IV Abschnitt 6, Anhang VI Abschnitt 7, Anhang VIII Abschnitt 3 und 
Abschnitt 4 Nummern 2 und 3 sowie Anhang IX Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 und 
Abschnitt 10 Nummer 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
____________________ 

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 
7. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen.  
 
8.  Anhang I wird wie folgt geändert: 

 a) Die Abschnitte 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 
 

„ABSCHNITT 5  
Erstes Berichtsjahr  
Das erste Berichtsjahr, für das Statistiken erstellt werden, ist das Kalenderjahr 2008. 
Die Daten werden nach der Aufgliederung in Abschnitt 9 erstellt. Der Kommission 
wird jedoch die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf das erste Berichtsjahr, für das Statistiken über die Klassen der 
Gruppen 64.2, 64.3 und 64.9 sowie der Abteilung 66 der NACE Rev. 2 erstellt 
werden, zu erlassen.  
 
ABSCHNITT 6  
Bericht über die Datenqualität  
Die Mitgliedstaaten geben für jedes Schlüsselmerkmal den Grad der Genauigkeit — 
bezogen auf ein Konfidenzniveau von 95 % — an, den die Kommission in den Bericht 
nach Artikel 13 unter Berücksichtigung der Anwendung jenes Artikels in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufnimmt. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
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gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

 
 b) Abschnitt 8 wird wie folgt geändert: 
 

i) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
„1. Die Ergebnisse werden innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs, 
das Bezugszeitraum ist, übermittelt; dies gilt jedoch nicht für die Klassen 64.11 und 
64.19 der NACE Rev. 2. Für die Klassen 64.11 und 64.19 der NACE Rev. 2 beträgt 
die Übermittlungsfrist zehn Monate. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Frist für die Übermittlung 
der Ergebnisse für die Klassen der Gruppen 64.2, 64.3 und 64.9 sowie der 
Abteilung 66 der NACE Rev. 2 zu erlassen.“ 
 
ii) Nummer 2 letzter Absatz erhält folgende Fassung: 
 
„Diese Vorergebnisse oder Schätzungen werden auf der dreistelligen Ebene der 
NACE Rev. 2 (Gruppen) aufgegliedert. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Übermittlung 
der Vorergebnisse oder Schätzungen für die Abteilung 66 der NACE Rev. 2 zu 
erlassen.” 

 
 9.  Anhang II Abschnitt 6 erhält folgende Fassung: 

 
„ABSCHNITT 6 
Bericht über die Datenqualität  
Die Mitgliedstaaten geben für jedes Schlüsselmerkmal den Grad der Genauigkeit — 
bezogen auf ein Konfidenzniveau von 95 % — an, den die Kommission in den Bericht 
nach Artikel 13 unter Berücksichtigung der Anwendung jenes Artikels in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufnimmt. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

 

10.  Anhang III Abschnitt 6 erhält folgende Fassung: 

„ABSCHNITT 6 
Bericht über die Datenqualität  
Die Mitgliedstaaten geben für jedes Schlüsselmerkmal den Grad der Genauigkeit — 
bezogen auf ein Konfidenzniveau von 95 % — an, den die Kommission in den Bericht 
nach Artikel 13 unter Berücksichtigung der Anwendung jenes Artikels in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufnimmt. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 
 

11.  Anhang IV Abschnitt 6 erhält folgende Fassung: 

„ABSCHNITT 6 
Bericht über die Datenqualität  
Die Mitgliedstaaten geben für jedes Schlüsselmerkmal den Grad der Genauigkeit — 
bezogen auf ein Konfidenzniveau von 95 % — an, den die Kommission in den Bericht 
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nach Artikel 13 unter Berücksichtigung der Anwendung jenes Artikels in den 
einzelnen Mitgliedstaaten aufnimmt. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Schlüsselmerkmale zu 
erlassen.“ 

 

12.  Anhang VI Abschnitt 7 erhält folgende Fassung: 

„ABSCHNITT 7 
Übermittlung der Ergebnisse  
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Frist für die Übermittlung der Ergebnisse zu erlassen, die 
höchstens zehn Monate ab dem Ablauf des Berichtsjahres beträgt.“ 
 

13.  Anhang VIII wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 3 Satz 5 erhält folgende Fassung: 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b auf der Grundlage 
dieser Untersuchung delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Änderung der unteren 
Schwelle zu erlassen.“ 
  
b) In Abschnitt 4 Nummern 2 und 3 erhält der Satz in der Spalte „Anmerkungen“ der 
Tabelle „Aufgliederung des Umsatzes nach Produktart“ folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Aufgliederung der Produkte zu erlassen.“ 

14. Anhang IX wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt 8 Nummern 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf einige Ergebnisse zu erlassen, die darüber hinaus mit der in 
Abschnitt 10 aufgeführten Gliederungstiefe in Größenklassen aufgegliedert werden; 
dies gilt nicht für die Abschnitte L, M und N der NACE Rev. 2, für die lediglich eine 
Aufgliederung auf Gruppenebene erforderlich ist.  

 
3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf einige Ergebnisse zu erlassen, die darüber hinaus mit der in 
Abschnitt 10 aufgeführten Gliederungstiefe nach Rechtsform aufgegliedert werden; 
dies gilt nicht für die Abschnitte L, M und N der NACE Rev. 2, für die lediglich eine 
Aufgliederung auf Gruppenebene erforderlich ist.“ 
 
b) In Abschnitt 10 erhält der Unterabschnitt „Besondere Aggregate“ am Ende von 
Nummer 2 folgende Fassung: 
 
„Besondere Aggregate  
Um die Erstellung von Unionsstatistiken über die Demografie der Unternehmen des 
Sektors der Informations- und Kommunikationstechnologie zu ermöglichen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11b delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf mehrere besondere Aggregate der NACE Rev. 2, die zu übermitteln sind, 
zu erlassen.“ 
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72. Verordnung (EG) Nr. 451/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 zur Schaffung einer neuen statistischen Güterklassifikation in 
Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (CPA) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des Rates74 

Um die Verordnung (EG) Nr. 451/2008 an die technischen oder wirtschaftlichen 
Entwicklungen anzupassen und sie auf andere Sozial- und Wirtschaftsklassifikationen 
auszurichten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs der Verordnung zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 451/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um  

a) technische oder wirtschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen,  
b) eine Ausrichtung auf andere Sozial- und Wirtschaftsklassifikationen 
vorzunehmen.“ 

 
2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 
 

„Artikel 6a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 2 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
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Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen.  

 

73. Verordnung (EG) Nr. 452/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 über die Erstellung und die Entwicklung von Statistiken über 
Bildung und lebenslanges Lernen75 

Um die Verordnung (EG) Nr. 452/2008 an politische oder technische Entwicklungen 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung durch Auswahl und Beschreibung der 
Themen der Statistiken und ihrer Merkmale, Aufschlüsselung der Merkmale und 
Festlegung des Beobachtungszeitraums und der Fristen für die Übermittlung der 
Ergebnisse sowie der Qualitätsanforderungen, einschließlich der erforderlichen 
Genauigkeit, zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 452/2008 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf den 
Rahmen für die Berichterstattung über die Qualität übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
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Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 452/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

a)  die Auswahl und Beschreibung der unter die Bereiche fallenden Themen und 
ihrer Merkmale entsprechend politischen oder technischen Erfordernissen, 

b)  die Aufschlüsselung der Merkmale, 
c)  die Festlegung des Beobachtungszeitraums und der Fristen für die 
Übermittlung der Ergebnisse, 
d)  die Festlegung der Qualitätsanforderungen, einschließlich der erforderlichen 
Genauigkeit. 

 
Erfordern diese delegierten Rechtsakte, dass die bestehenden Datensammlungen 
erheblich erweitert oder neue Datensammlungen oder -erhebungen angelegt bzw. 
durchgeführt werden, so stützen sich die delegierten Rechtsakte auf eine Kosten-
Nutzen-Analyse als Teil einer umfassenden Analyse der Auswirkungen und Folgen, 
die den Nutzen dieser Maßnahmen, die Kosten für die Mitgliedstaaten und die 
Belastung der Befragten berücksichtigt. 
 
Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Maßnahmen in 
Bezug auf den Rahmen für die Berichterstattung über die Qualität. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

  
2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 
 

„Artikel 6a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 
 
74. Verordnung (EG) Nr. 453/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2008 über die vierteljährliche Statistik der offenen Stellen in der 
Gemeinschaft76 

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 453/2008 im Hinblick auf die regelmäßige Erstellung der 
vierteljährlichen Statistik der offenen Stellen zu aktualisieren, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung durch Festlegung der Bedeutung der Ausdrücke „aktive Schritte, um einen 
geeigneten Bewerber zu finden“ und „bestimmter Zeitraum“, durch Festlegung 
bestimmter Messzeitpunkte, durch Schaffung der Rahmenbedingungen für 
Durchführbarkeitsstudien und durch Beschluss von Maßnahmen aufgrund der Ergebnisse 
dieser Studien zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 453/2008 in Bezug auf das Format für die Übermittlung der Daten und 
Metadaten sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 453/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 
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„1. „offene Stelle“ eine neu geschaffene, nicht besetzte oder demnächst frei 
werdende bezahlte Stelle, 
a) zu deren Besetzung der Arbeitgeber aktive Schritte unternimmt, um einen 
geeigneten Bewerber außerhalb des betreffenden Unternehmens zu finden, und bereit 
ist, weitere Schritte zu unternehmen, und 
 
b) die der Arbeitgeber sofort oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu 
besetzen beabsichtigt. 
Bei den übermittelten Statistiken wird auf freiwilliger Basis zwischen befristeten und 
unbefristeten freien Stellen unterschieden.“ 
 
 b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
„Für die Zwecke der Nummer 1 Absatz 1 wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte Rechtsakte zur Festlegung der Bedeutung der 
Ausdrücke „aktive Schritte, um einen geeigneten Bewerber zu finden“ und 
„bestimmter Zeitraum“ zu erlassen;“ 
 

2. Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Die Mitgliedstaaten erstellen die vierteljährlichen Daten zu bestimmten 
Messzeitpunkten. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung dieser Messzeitpunkte zu erlassen.“ 

 
3. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung des Zeitpunkts des ersten Referenzquartals und der 
Übermittlungsfristen zu erlassen. Etwaige revidierte vierteljährliche Daten für frühere 
Quartale werden zur gleichen Zeit übermittelt. 
 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) die Daten und Metadaten 
in einem Format, das von der Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
festgelegt wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 9 
Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“ 

 
4. Artikel 7 Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die geeigneten Rahmenbedingungen für die Erstellung einer 
Reihe von Durchführbarkeitsstudien zu erlassen. 
Diese Studien werden von Mitgliedstaaten erstellt, die Schwierigkeiten haben, Daten 
vorzulegen für:  
 
a) Einheiten mit weniger als zehn Arbeitnehmern und/oder 
b) die folgenden Wirtschaftszweige: 

i) öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, 
ii) Erziehung und Unterricht, 
iii) Gesundheits- und Sozialwesen, 
iv) Kunst, Unterhaltung und Erholung,  



 

166 
 

v) Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse 
Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport), Reparatur von 
Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern sowie Erbringung von 
sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen. 

 
(2) Mitgliedstaaten, die Durchführbarkeitsstudien erstellen, legen jeweils innerhalb 
von 12 Monaten nach dem Inkrafttreten der in Absatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakte einen Bericht über die Ergebnisse dieser Studien vor. 
 
(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Beschluss der erforderlichen 
Maßnahmen in Absprache mit den Mitgliedstaaten und innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens, sobald die Ergebnisse der Durchführbarkeitsstudien vorliegen, zu 
erlassen.“ 

 
5. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 
 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2, Artikel 3 
Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 7 Absätze 1 und 3 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 
und Artikel 7 Absätze 1 und 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1, Artikel 5 
Absatz 1 und Artikel 7 Absätze 1 und 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 
das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
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Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

6. Artikel 9 Absatz 2 wird gestrichen. 
 

75. Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen77 

Um die Verordnung (EG) Nr. 763/2008 zu aktualisieren, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung durch Festlegung der nachfolgenden Bezugsjahre und durch Annahme des 
Programms der statistischen Daten und der Metadaten zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 763/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 5 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Jeder Mitgliedstaat legt einen Stichtag fest. Dieser Stichtag muss in ein auf 
der Grundlage dieser Verordnung festgelegtes Jahr fallen (Bezugsjahr). Das erste 
Bezugsjahr ist 2011.  
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der nachfolgenden Bezugsjahre zu erlassen. Die 
Bezugsjahre fallen auf den Beginn eines jeden Jahrzehnts.“ 

 
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung eines Programms der statistischen Daten und der 
Metadaten, die zur Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung zu übermitteln 
sind, zu erlassen.“ 

 
2. Artikel 7 Absatz 2 wird gestrichen.  
 
3. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 
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„Artikel 7a 

Ausübung der Befugnisübertragung 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 
3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
4.  Artikel 8 Absatz 3 wird gestrichen.  

 

76. Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2008 über die Energiestatistik78 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 an den technischen Fortschritt und neue 
Erfordernisse anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  
- die Liste der Datenquellen und die geltenden Fachbegriffe in der Verordnung zu 

ändern,  
- die Regelungen für die Übermittlung der nationalen Daten in der Verordnung zu 

ändern, 
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- die Verordnung durch jährliche Statistiken über die Atomenergie zu ergänzen, 
- die Verordnung durch Statistiken über erneuerbare Energieträger und den 

Endverbrauch an Energie zu ergänzen. 
 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der Datenquellen zu erlassen.“  
 

2. Artikel 4 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die verwendeten Fachbegriffe werden in den einzelnen Anhängen und in 
Anhang A (Erläuterungen zur Terminologie) erläutert.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur weiteren Klärung der Terminologie durch Hinzufügen der 
jeweiligen NACE-Positionen nach Inkrafttreten einer überarbeiteten Fassung der 
NACE zu erlassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der zu übermittelnden Daten und der geltenden 
Fachbegriffe zu erlassen.“ 

3. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Regelungen für die Übermittlung der nationalen 
Statistiken zu erlassen.“ 
 

4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Zusammenstellung der jährlichen Atomenergie-
Statistiken zu erlassen.“  
 

5. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„(2) „Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Zusammenstellung der Statistiken über erneuerbare 
Energieträger und die Zusammenstellung der Statistiken über den Endverbrauch an 
Energie zu erlassen.“ 
 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 
 

6. Artikel 10 Absatz 1 wird gestrichen.  
 
7. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 
 

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 3, 
Artikel 4 Absätze 2 und 3, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absätze 2 und 3, 
Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absätze 2 
und 3, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 und Artikel 9 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

8. Artikel 11 Absatz 2 wird gestrichen. 
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9.  In Anhang A wird die „Anmerkung“ unter Nummer 2 gestrichen. 

77. Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 zu Gemeinschaftsstatistiken über öffentliche Gesundheit und 
über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz79 

Um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 zu verbessern, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Ergänzung der Verordnung durch Festlegung der Variablen, Begriffsbestimmungen und 
Klassifikationen der in den Anhängen I bis V genannten Themen und ihrer 
Aufschlüsselung sowie der Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Vorlage der 
Daten und die Vorlage von Metadaten zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Wird der Erlass eines delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 9a in Betracht 
gezogen, so wird eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt, bei der die Vorteile 
einer Verfügbarkeit der Daten gegen die Kosten der Datenerhebung und den 
Aufwand für die Mitgliedstaaten abgewogen werden.“  

 
2. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln die gemäß dieser Verordnung erforderlichen 
Daten und Metadaten in elektronischer Form in einem zwischen der Kommission 
(Eurostat) und den Mitgliedstaaten vereinbarten Standardaustauschformat.  
Die Daten werden unter Einhaltung der Fristen, Zeitabstände und Bezugszeiträume 
vorgelegt, die in den Anhängen oder in delegierten Rechtsakten festgelegt sind. 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a solche 
delegierten Rechtsakte zu erlassen.“  

 
3. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen:  
a) die Merkmale, d. h. Variablen, Begriffsbestimmungen und Klassifikationen der 

in den Anhängen I bis V genannten Themen, 
b) die Aufschlüsselung dieser Merkmale, 
c) die Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Vorlage der Daten, 

                                                            
79  ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 70. 
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d) die Vorlage von Metadaten. 
 

In diesen Rechtsakten werden insbesondere Artikel 5, Artikel 6 Absätze 2 und 3 
und Artikel 7 Absatz 1 sowie die Verfügbarkeit und Eignung und der rechtliche 
Kontext der bestehenden Unionsdatenquellen nach Prüfung aller mit den jeweiligen 
Bereichen und Themen zusammenhängenden Quellen berücksichtigt.“ 

 
4. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 
 

„Artikel 9a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 1 und gemäß den Buchstaben c, d und e 
der Anhänge I, II, III, IV und V wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 9 Absatz 1 und gemäß den Buchstaben c, d und e der Anhänge I, II, III, IV 
und V kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 
und Artikel 9 Absatz 1 und gemäß den Buchstaben c, d und e der Anhänge I, II, 
III, IV und V erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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5. Artikel 10 Absatz 2 wird gestrichen. 
 
6. Anhang I wird wie folgt geändert:  
 
 a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
 

„c) Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Datenlieferungen 
Die aus der EHIS gewonnenen Statistiken werden alle fünf Jahre vorgelegt; für andere 
Datenerhebungen, etwa zur Morbidität oder zu Unfällen oder Verletzungen, sowie für 
bestimmte Erhebungsmodule können andere Zeitabstände erforderlich sein. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Bestimmungen über das erste Bezugsjahr, die Zeitabstände und die 
Fristen für die Übermittlung der Daten zu erlassen.“ 

 
 b) Buchstabe d Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
 

„Nicht unbedingt alle diese Themen sind bei jeder Datenlieferung zu erfassen. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf die Bestimmungen über die Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und Klassifikationen — der vorstehend aufgelisteten Themen 
sowie die Aufschlüsselung der Merkmale zu erlassen.“ 

 
 c) Buchstabe e erhält folgende Fassung:  
 

„e) Metadaten 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Vorlage von Metadaten, wie 
Metadaten zu den Merkmalen der Erhebungen und der anderen genutzten Quellen und 
zur erfassten Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale Besonderheiten, die 
wesentlich für die Interpretation und Erstellung vergleichbarer Statistiken und 
Indikatoren sind, zu erlassen.“ 

 
7.  Anhang II wird wie folgt geändert: 
 
 a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
 

„c) Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Datenlieferungen 
Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen 
über das erste Bezugsjahr, die Zeitabstände und die Fristen für die Übermittlung der 
Daten zu erlassen.“ 

 
 b) Buchstabe d Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und Klassifikationen — der vorstehend aufgelisteten Themen 
sowie die Aufschlüsselung der Merkmale zu erlassen.“ 

 
 c) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 
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„e) Metadaten 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Vorlage von Metadaten, wie 
Metadaten zu den Merkmalen der genutzten Quellen und Sammlungen und zur 
erfassten Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale Besonderheiten, die wesentlich 
für die Interpretation und Erstellung vergleichbarer Statistiken und Indikatoren sind, 
zu erlassen.“ 

 
8. Anhang III wird wie folgt geändert: 
  
 a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
 

„c) Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Datenlieferungen 
Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen 
über das erste Bezugsjahr zu erlassen. Die Daten werden spätestens 24 Monate nach 
Ablauf des Bezugsjahres übermittelt. Vorläufige oder geschätzte Angaben können 
früher vorgelegt werden. Bei besonderen Vorfällen im Gesundheitswesen können 
entweder für alle Todesfälle oder für bestimmte Todesursachen zusätzlich spezielle 
Datenerhebungen vorgesehen werden.“ 

 
 b) Buchstabe d Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und Klassifikationen — der vorstehend aufgelisteten Themen 
sowie die Aufschlüsselung der Merkmale zu erlassen.“ 

 
 c) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 
 

„e) Metadaten 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Vorlage von Metadaten, wie 
Metadaten zur erfassten Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale Besonderheiten, 
die wesentlich für die Interpretation und Erstellung vergleichbarer Statistiken und 
Indikatoren sind, zu erlassen.“ 

 
9. Anhang IV wird wie folgt geändert: 
  
 a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
 

„c) Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Datenlieferungen 
 
Die Statistiken werden jährlich vorgelegt. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen 
über das erste Bezugsjahr zu erlassen. Die Daten werden spätestens 18 Monate nach 
Ablauf des Bezugsjahres übermittelt.“ 

 
 b) Buchstabe d Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
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„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und Klassifikationen — der vorstehend aufgelisteten Themen 
sowie die Aufschlüsselung der Merkmale zu erlassen.“ 
 

 c) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 
 

„e) Metadaten 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Vorlage von Metadaten, wie 
Metadaten zur erfassten Bevölkerung, zur Melderate von Arbeitsunfällen und 
gegebenenfalls zu den Stichprobenmerkmalen sowie Hinweise auf nationale 
Besonderheiten, die wesentlich für die Interpretation und Erstellung vergleichbarer 
Statistiken und Indikatoren sind, zu erlassen.“ 

 
10. Anhang V wird wie folgt geändert: 
  
 a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
 

„c) Bezugszeiträume, Zeitabstände und Fristen für die Datenlieferungen 
Die Statistiken über Berufskrankheiten werden jährlich vorgelegt und spätestens 
15 Monate nach Ende des Bezugsjahres übermittelt. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Bestimmungen über die Bezugszeiträume, die Zeitabstände und die Fristen für die 
Vorlage der anderen Datensammlungen zu erlassen.“ 

 
 b) Buchstabe d Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Merkmale — d. h. Variablen, 
Begriffsbestimmungen und Klassifikationen — der vorstehend aufgelisteten Themen 
sowie die Aufschlüsselung der Merkmale zu erlassen.“ 

 
 c) Buchstabe e erhält folgende Fassung:  
 

 „e) Metadaten 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bestimmungen über die Vorlage von Metadaten, wie 
Metadaten zur erfassten Bevölkerung sowie Hinweise auf nationale Besonderheiten, 
die wesentlich für die Interpretation und Erstellung vergleichbarer Statistiken und 
Indikatoren sind, zu erlassen.“ 
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78. Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über Statistiken zu Pestiziden80 

Um die Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 zu aktualisieren, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anforderungen an die zu übermittelnden Qualitätsberichte gemäß Anhang I Abschnitt 6 
bzw. Anhang II Abschnitt 6 sowie die Liste der betroffenen Stoffe und deren 
Klassifikation in Produktkategorien und Chemikalienklassen gemäß Anhang III zu ändern 
und die Verordnung durch eine Begriffsbestimmung für den in Anhang II Abschnitt 2 
genannten Begriff „behandelte Fläche“ zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 wird gestrichen.  
 

b) Folgender Absatz 1a wird eingefügt:  
 

„(1a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anforderungen an die zu übermittelnden 
Qualitätsberichte gemäß Anhang I Abschnitt 6 bzw. Anhang II Abschnitt 6 zu 
erlassen.“ 
c) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:   

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung von Anhang II Abschnitt 2 in Bezug auf die 
Begriffsbestimmung für den Begriff „behandelte Fläche“ zu erlassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die Liste der betroffenen Stoffe und deren 
Klassifikation in Produktkategorien und Chemikalienklassen gemäß Anhang III 
regelmäßig und zumindest alle fünf Jahre zu ändern.“ 

 
2. Folgender Artikel 5a wird eingefügt: 
 

„Artikel 5a 
Ausübung der Befugnisübertragung 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absätze 1a, 2 
und 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absätze 1a, 2 und 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absätze 1a, 2 und 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 
 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
 
3. Artikel 6 Absatz 3 wird gestrichen. 
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VIII. FINANZSTABILITÄT, FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND 
KAPITALMARKTUNION 

 
79. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards81 

Um über die Anwendbarkeit der vom „International Accounting Standards Board“ 
entwickelten internationalen Rechnungslegungsstandards in der Union beschließen zu 
können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 
 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte über die Anwendbarkeit von internationalen Rechnungslegungsstandards 
in der Union zu erlassen. 

Ist dies im Falle etwaiger unmittelbarer Risiken für die Stabilität der Finanzmärkte aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 5b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen 
werden, Anwendung.“  

 b) Absatz 3 wird gestrichen. 
 

2. Folgende Artikel 5a und 5b werden eingefügt: 
 

„Artikel 5a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

1.  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 1 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

                                                            
81  ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1. 
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3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

Artikel 5b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  
(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 5a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

3. Die Artikel 6 und 7 werden gestrichen. 

 
80. Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der 
Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 
2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG82  
 

                                                            
82  ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7. 
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Um die Richtlinie 2009/110/EG zur Berücksichtigung der Inflation oder technologischen 
Entwicklungen und Entwicklungen am Markt und zur Gewährleistung einer einheitlichen 
Anwendung einiger in der Richtlinie erwähnter Ausnahmen anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/110/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 
 

„Artikel 14 
Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die Richtlinie zur Berücksichtigung der Inflation oder technologischen 
Entwicklungen und Entwicklungen am Markt zu ändern, 

b) Artikel 1 Absätze 4 und 5 zur Gewährleistung einer einheitlichen 
Anwendung der in diesen Bestimmungen erwähnten Ausnahmen zu ändern.“  

2. Folgender Artikel 14a wird eingefügt: 
 

„Artikel 14a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
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zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 
von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_________________________________________________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

3. Artikel 15 wird gestrichen. 
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IX. BINNENMARKT, INDUSTRIE, UNTERNEHMERTUM UND KMU  
 
81. Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen83  
 

Um neue technologische Entwicklungen bei Aerosolpackungen zu berücksichtigen und 
ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Richtlinie 75/324/EWG zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 75/324/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“ 

2. Die Artikel 6 und 7 werden gestrichen. 

3. Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Richtlinie zu erlassen, um die erforderlichen technischen 
Anpassungen in Bezug auf die Gefahrenanalyse, die technischen Merkmale von 
Aerosolpackungen, die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Inhalts, die 
Anforderungen an Kennzeichnung und Entzündlichkeit sowie die Prüfmethoden 
und -verfahren für Aerosolpackungen zu gewährleisten.“  

4. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

„Artikel 10a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                            
83  ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 40. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 und Artikel 10 
Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

82. Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse 
nach Gewicht oder Volumen in Fertigpackungen84 

 
Um die Richtlinie 76/211/EWG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die 
mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 76/211/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 
                                                            
84  ABl. L 46 vom 21.2.1976, S. 1. 
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„Artikel 6 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt 
anzupassen.“ 

 

2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 

„Artikel 6a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

83. Richtlinie 80/181/EWG des Rates vom 20. Dezember 1979 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im Messwesen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 71/354/EWG85  

 

                                                            
85  ABl. L 39 vom 15.2.1980, S. 40. 
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Um die Richtlinie 80/181/EWG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs der Richtlinie und zur Ergänzung der Richtlinie durch zusätzliche 
Angaben zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 

Dementsprechend wird die Richtlinie 80/181/EWG wie folgt geändert: 
1. Artikel 6a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6a 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6c delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung zusätzlicher Angaben zu erlassen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6c delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Kapitels I des Anhangs zu erlassen, um ihn an den 
technischen Fortschritt anzupassen.“  

2. Folgender Artikel 6c wird eingefügt: 
 

„Artikel 6c 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6a wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6a kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 



 

186 
 

 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

84. Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 
1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der 
Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität86  

Um eine zügige technische Anpassung der Qualitätsnormen, insbesondere in Bezug auf 
die Laufzeiten sowie die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit grenzüberschreitender 
Dienste, zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge der Richtlinie 97/67/EG im 
Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen Fortschritt zu ändern und die Richtlinie 
durch genormte Bedingungen für die Leistungskontrolle zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 97/67/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 16 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

 
„Diese Normen werden wie folgt festgelegt: 
 
a) für Inlandsdienste von den Mitgliedstaaten; 
b) für grenzüberschreitende Dienste innerhalb der Union vom Europäischen 
Parlament und vom Rat (siehe Anhang II).  
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang II zu erlassen, um die Normen für 

                                                            
86  ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14.  
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grenzüberschreitende Dienste innerhalb der Union an den technischen Fortschritt 
und die Entwicklung des Marktes anzupassen. 
 
Wenigstens einmal pro Jahr ist eine unabhängige Leistungskontrolle von Stellen 
durchzuführen, die nicht mit den Anbietern von Universaldienstleistungen 
verbunden sind; dabei sind die genormten Bedingungen zugrunde zu legen, und 
die Ergebnisse sind mindestens einmal pro Jahr in einem Bericht zu 
veröffentlichen.  
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser genormten Bedingungen zu erlassen.“ 
 

2. Der Titel des Kapitels 8 erhält folgende Fassung:  
 

„Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte“. 
 
3. Nach dem Titel des Kapitels 8 wird folgender Artikel 20a eingefügt: 
 

„Artikel 20a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
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dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 
 

4. Artikel 21 Absatz 2 wird gestrichen. 
 

85. Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 
2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen87  
 

Um die Richtlinie 2000/14/EG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs III der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/14/EG wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel 17a wird eingefügt:  
 

„Artikel 17a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18a wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18a kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

                                                            
87 ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18a erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

2. Artikel 18 Absatz 2 wird gestrichen.  
 
3. Artikel 18a erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 18a 
Änderung des Anhangs III 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen. Diese delegierten Rechtsakte wirken sich – insbesondere 
durch Einbeziehung von Hinweisen auf einschlägige europäische Normen – nicht 
direkt auf den gemessenen Schallleistungspegel der in Artikel 12 aufgeführten 
Geräte und Maschinen aus.“ 

4. Artikel 19 Buchstabe b wird gestrichen.  
 
 

86. Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel88  

 
Um die erforderlichen technischen Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 
vorzunehmen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV der Verordnung zu erlassen, um 
die Mess-, Probenahme- und Analysemethoden anzupassen und zu modernisieren und die 
Kontrollmaßnahmen im Einzelnen festzulegen sowie Anhang I der Verordnung zwecks 
Aufnahme neuer Düngemitteltypen zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

                                                            
88  ABl. L 304 vom 21.11.2003, S. 1. 
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Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.  
 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wie folgt geändert: 
 

1. Artikel 29 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  
 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV zu erlassen, um die Mess-, 
Probenahme- und Analysemethoden, soweit wie möglich anhand von europäischen 
Normen, anzupassen.  
  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV zu erlassen, um die in den Absätzen 1, 
2 und 3 des vorliegenden Artikels und in den Artikeln 8, 26 und 27 vorgesehenen 
Kontrollmaßnahmen im Einzelnen festzulegen. Diese Rechtsakte regeln insbesondere 
die Häufigkeit der Testwiederholung sowie die Maßnahmen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass die in Verkehr gebrachten Düngemittel mit den getesteten 
Düngemitteln identisch sind.“ 

 
2. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zwecks Aufnahme neuer 
Düngemitteltypen zu erlassen.“ 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 
 

3. Folgender Artikel 31a wird eingefügt: 
 

„Artikel 31a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 Absatz 4 und 
Artikel 31 Absatz 1 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 31 Absatz 1 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
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späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 29 Absatz 4 und Artikel 31 Absatz 1 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
 

 * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

87. Richtlinie 2004/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Februar 2004 über die Inspektion und Überprüfung der Guten Laborpraxis 
(GLP)89 

 Um die erforderliche technische Anpassung der Richtlinie 2004/9/EG vorzunehmen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um 

-  die Richtlinie zwecks Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im 
Zusammenhang mit der Einhaltung der GLP zu ändern, 

-  den in der Richtlinie angegebenen Wortlaut der Bestätigung zu ändern,  

-  Anhang I der Richtlinie an den technischen Fortschritt anzupassen. 
 Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten 
das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

  
Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/9/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

                                                            
89  ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 28. 
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„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um die in Absatz 1 genannten 
Angelegenheiten zu regeln.“ 

 
2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 
 

„Artikel 6a 
 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 3 und 
Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 2 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  

 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

 *  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 
3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

 
4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

 

a) den in Artikel 2 Absatz 2 angegebenen Wortlaut der Bestätigung zu ändern, 

b) Anhang I an den technischen Fortschritt anzupassen.“  

 
 

88. Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Februar 2004 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Grundsätze der Guten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer 
Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen90 

Um die erforderlichen technischen Anpassungen der Richtlinie 2004/10/EG zu 
gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um Anhang I der Richtlinie im Hinblick auf seine 
Anpassung an den technischen Fortschritt in Bezug auf die Grundsätze der Guten 
Laborpraxis zu ändern und die erforderlichen technischen Anpassungen der Richtlinie 
vorzunehmen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/10/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 3a erhält folgende Fassung:  

 

„Artikel 3a 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 3b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang I zu erlassen, um ihn in Bezug auf die 
Grundsätze der GLP an den technischen Fortschritt anzupassen.“ 

 
 2. Folgender Artikel 3b wird eingefügt: 

 
„Artikel 3b 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  
 

                                                            
90  ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 44. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3a und 
Artikel 5 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3a und Artikel 5 Absatz 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3a und Artikel 5 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
3. Artikel 4 wird gestrichen. 

 
4. Artikel 5 Absatz 2 Unterabsätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 3b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um die erforderlichen 
technischen Anpassungen vorzunehmen.“  
 
 
 
 
 
 
 

89. Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG91 

                                                            
91  ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24. 
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Um neue Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der in Anhang V 
der Richtlinie 2006/42/EG enthaltenen, nicht erschöpfenden Liste der Sicherheitsbauteile 
zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2006/42/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die erforderlichen Maßnahmen für Maschinen mit besonderem Gefahrenpotenzial 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/42/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Anhang V zu erlassen, um die nicht erschöpfende 
Liste der Sicherheitsbauteile zu aktualisieren.“ 

2. Artikel 9 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Konsultationen erlässt die 
Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die erforderlichen 
Maßnahmen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22 
Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“  

3. Folgender Artikel 21a wird eingefügt: 
 

„Artikel 21a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
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Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*.   
____________________ 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).“ 

 
 

90. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 92 
 

Um die zügige technische Anpassung der Richtlinie 2006/123/EG zu gewährleisten, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zur Ergänzung der Richtlinie durch gemeinsame Kriterien und einige Fristen zu erlassen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

                                                            
92  ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/123/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 23 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 
„(4) Im Rahmen der Durchführung des Absatzes 1 kann die Kommission gemäß dem 

in Artikel 40 Absatz 2 genannten Verfahren Dienstleistungen benennen, die die 
in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Eigenschaften aufweisen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 39a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung gemeinsamer Kriterien zu erlassen, nach denen 
festgestellt wird, ob eine Versicherung oder Sicherheit im Sinne des Absatzes 1 
des vorliegenden Artikels im Hinblick auf die Art und den Umfang des Risikos 
angemessen ist.“ 

2. Artikel 36 erhält folgende Fassung: 
 

„Artikel 36 
Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 39a delegierte 
Rechtsakte zur Angabe der in den Artikeln 28 und 35 genannten Fristen zu erlassen.  
 
Die Kommission erlässt ferner im Wege von Durchführungsrechtsakten die 
praktischen Regelungen des Informationsaustauschs auf elektronischem Wege 
zwischen den Mitgliedstaaten und insbesondere die Bestimmungen über die 
Interoperabilität der Informationssysteme. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 40 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 
 

3. Folgender Artikel 39a wird eingefügt: 
 

„Artikel 39a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 23 Absatz 4 und 
Artikel 36 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 23 Absatz 4 und Artikel 36 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
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Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 23 Absatz 4 und Artikel 36 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

4. Artikel 40 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

91. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission93  

Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um 

- die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu ändern, um den Prozentsatz der zur 
Prüfung der Erfüllung der Anforderungen ausgewählten Dossiers zu variieren und 
die Kriterien für die Auswahl der Dossiers zu ändern oder durch weitere Kriterien 
zu ergänzen, 

- die Anhänge der Verordnung in bestimmten Fällen zu ändern, 
- die Verordnung durch Bestimmungen über die Prüfmethoden zu ergänzen. 

 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wie folgt geändert: 

                                                            
93  ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
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1. Artikel 13 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 
  

„(2) Die Methoden nach Absatz 1 sind regelmäßig zu überprüfen und zu 
verbessern, um die Zahl der Tierversuche und beteiligten Wirbeltiere zu senken. 
Die Kommission ändert nach Konsultation der maßgeblichen Beteiligten 
erforderlichenfalls so bald wie möglich die Verordnung (EG) Nr. 440/2008* der 
Kommission sowie gegebenenfalls die Anhänge der vorliegenden Verordnung, um 
Tierversuche zu ersetzen, zu reduzieren oder erträglicher zu gestalten. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung jener Verordnung der Kommission und zur Änderung 
der Anhänge der vorliegenden Verordnung zu erlassen.  

(3) Sind Versuche mit Stoffen erforderlich, um Informationen über inhärente 
Stoffeigenschaften zu gewinnen, so werden sie nach den Prüfmethoden 
durchgeführt, die in einer Verordnung der Kommission niedergelegt sind, oder 
nach anderen internationalen Prüfmethoden, die von der Kommission oder von der 
Agentur als angemessen anerkannt sind.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Prüfmethoden zu erlassen. 

Informationen über inhärente Stoffeigenschaften dürfen durch andere 
Prüfmethoden gewonnen werden, sofern die Bedingungen des Anhangs XI 
eingehalten werden.  

____________________ 
* Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von 
Prüfmethoden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) 
(ABl. L 142 vom 31.5.2008, S. 1).“ 

2. Artikel 41 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a nach 
Anhörung der Agentur delegierte Rechtsakte zu erlassen, um den Prozentsatz 
der ausgewählten Dossiers zu variieren und die Kriterien des Absatzes 5 zu 
ändern oder durch weitere Kriterien zu ergänzen.“  

3. Artikel 58 wird wie folgt geändert: 
 

 a) In Absatz 1 erhält der Eingangsteil folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs XIV zu erlassen, um Stoffe 
nach Artikel 57 aufzunehmen. In diesen Rechtsakten wird für jeden Stoff 
Folgendes angegeben:“. 

b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 131a delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs XIV, um Stoffe, die aufgrund neuer Informationen 
nicht mehr die Kriterien des Artikels 57 erfüllen, zu streichen.“ 

4. Artikel 68 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
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„(1) Der Kommission erlässt gemäß Artikel 131a delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Anhangs XVII, um nach dem Verfahren der Artikel 69 bis 73 
neue Beschränkungen der Herstellung, der Verwendung oder des 
Inverkehrbringens von Stoffen als solchen, in Gemischen oder in Erzeugnissen 
einzuführen oder geltende Beschränkungen anzupassen, wenn die Herstellung, 
die Verwendung oder das Inverkehrbringen von Stoffen ein unannehmbares 
Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt mit sich bringt, dem 
unionsweit begegnet werden muss. Bei einem solchen Rechtsakt werden die 
sozioökonomischen Auswirkungen der Beschränkung einschließlich der 
Verfügbarkeit von Alternativen berücksichtigt. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für die Verwendung eines Stoffes als standortinternes 
isoliertes Zwischenprodukt. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs XVII in Bezug auf 
Beschränkungen der Verwendung durch Verbraucher für einen Stoff als 
solchen, in einem Gemisch oder in einem Erzeugnis, der die Kriterien für die 
Einstufung in die Gefahrenklassen Karzinogenität, Keimzellmutagenität oder 
Reproduktionstoxizität der Kategorie 1A oder 1B erfüllt und von Verbrauchern 
verwendet werden könnte, zu erlassen. Die Artikel 69 bis 73 finden keine 
Anwendung.“ 

5. Artikel 131 erhält folgende Fassung:  
 

„Artikel 131 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen.“  

6. Folgender Artikel 131a wird eingefügt: 
 

„Artikel 131a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 
unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
Absätze 2 und 3, Artikel 41 Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 und 8, Artikel 68 
Absätze 1 und 2, Artikel 131 und Artikel 138 Absatz 9 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absätze 2 und 3, Artikel 41 
Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 und 8, Artikel 68 Absätze 1 und 2, Artikel 131 
und Artikel 138 Absatz 9 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 
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einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 
die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 
Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 
ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absätze 2 und 3, 
Artikel 41 Absatz 7, Artikel 58 Absätze 1 und 8, Artikel 68 Absätze 1 und 2, 
Artikel 131 und Artikel 138 Absatz 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

7. Artikel 133 Absatz 4 wird gestrichen. 
 
8. Artikel 138 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 5 wird gestrichen. 

b) Absatz 9 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 131a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um auf der Grundlage dieser Überprüfung 
die Versuchsanforderungen unter Gewährleistung eines hohen Gesundheits- 
und Umweltschutzniveaus zu ändern.“ 

 

92. Richtlinie 2009/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 betreffend gemeinsame Vorschriften über Messgeräte sowie über Mess- und 
Prüfverfahren94 

 
Um zu gewährleisten, dass die erforderlichen technischen Anpassungen an der Richtlinie 
2009/34/EG vorgenommen werden, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 
zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

                                                            
94  ABl. L 106 vom 28.4.2009, S. 7. 
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Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Was die Befugnisübertragung in Artikel 5 Absatz 3 anbelangt, wonach Mitgliedstaaten, 
die eine beschränkte EG-Bauartzulassung erteilt haben, einen Antrag auf Anpassung der 
Anhänge I und II an den technischen Fortschritt zu stellen haben, so besteht eine solche 
beschränkte EG-Bauartzulassung nicht mehr. Die Befugnisübertragung in Artikel 5 
Absatz 3 sollte daher gestrichen werden.  

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/34/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 wird gestrichen. 
 
2. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 
 

„Artikel 16 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt 
anzupassen.“ 

 
3. Folgender Artikel 16a wird eingefügt:  

 
„Artikel 16a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
4.  Artikel 17 wird gestrichen. 
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93. Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche 
Verbringung von Verteidigungsgütern95 

Um die volle Übereinstimmung der Liste der Verteidigungsgüter im Anhang der 
Richtlinie 2009/43/EG mit der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union zu 
gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs und zur Änderung der Richtlinie in Bezug 
auf die Umstände zu erlassen, unter denen die Mitgliedstaaten die Verbringung von 
Verteidigungsgütern von der Verpflichtung der vorherigen Genehmigung ausnehmen 
können. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016* niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/43/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a auf Antrag 
eines Mitgliedstaats oder von sich aus delegierte Rechtsakte zur Änderung des 
Absatzes 2 zu erlassen, um Fälle einbeziehen, in denen 

a) die Verbringung unter Bedingungen erfolgt, die die öffentliche Ordnung 
oder die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigen, 

b) die Verpflichtung zur vorherigen Genehmigung mit internationalen Zusagen 
der Mitgliedstaaten im Anschluss an die Annahme dieser Richtlinie 
unvereinbar geworden ist,  

c) dies für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit gemäß Artikel 1 Absatz 4 
notwendig ist.“ 

2. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Liste der Verteidigungsgüter im Anhang zu erlassen, 
sodass ihre volle Übereinstimmung mit der Gemeinsamen Militärgüterliste der 
Europäischen Union gegeben ist. 

                                                            
95  ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1. 
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Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel 
erlassen werden, Anwendung.“  

3. Folgende Artikel 13a und 13b werden eingefügt: 

„Artikel 13a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 3 und 
Artikel 13 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 
in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  

 
Artikel 13b 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4.  Artikel 14 wird gestrichen. 

 
94. Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

2009 über die Sicherheit von Spielzeug96 

Um das Sicherheitsniveau von Spielzeug in der Union zu harmonisieren und Hemmnisse 
im Spielzeughandel zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- Anhang I, Anhang II Teil III Nummern 11 und 13 und Anhang V der Richtlinie 
2009/48/EG im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt zu ändern, 

- Anhang II Anlage C der Richtlinie dahin gehend zu ändern, dass spezifische 
Grenzwerte für chemische Stoffe festgelegt werden, die in Spielzeug verwendet 
werden, das zur Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist, bzw. in 
anderem Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden, 

- Anhang II Anlage A der Richtlinie dahin gehend zu ändern, dass die erlaubten 
Verwendungen von Stoffen oder Gemischen, die als karzinogen, mutagen oder 
reproduktionstoxisch der Kategorie 1A, 1B oder 2 gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 eingestuft sind, in Spielzeug festgelegt werden.  
 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/48/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 46 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 46 
Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I, des Anhangs II Teil III Nummern 11 und 

                                                            
96  ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1. 



 

207 
 

13 und des Anhangs V zu erlassen, um sie an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Anlage C zu erlassen, um spezifische 
Grenzwerte für chemische Stoffe festzulegen, die in Spielzeug verwendet werden, 
das zur Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist, bzw. in 
anderem Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden, 
wobei die Vorschriften über die Verpackung von Lebensmitteln in der Verordnung 
(EG) Nr. 1935/2004, die einschlägigen spezifischen Maßnahmen für spezielle 
Materialien und die Unterschiede zwischen Spielzeug und Materialien, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, zu berücksichtigen sind. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Anlage A zu erlassen, um über die 
erlaubten Verwendungen von Stoffen oder Gemischen, die als karzinogen, 
mutagen oder reproduktionstoxisch der Kategorie 1A, 1B oder 2 gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind und vom zuständigen 
wissenschaftlichen Ausschuss geprüft wurden, in Spielzeug zu entscheiden.“ 

2. Folgender Artikel 46a wird eingefügt: 

„Artikel 46 a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 46 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 46 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 46 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
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dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

3. Artikel 47 wird gestrichen. 

 

95. Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen 
Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG97 

Um die Verordnung (EG) Nr. 79/2009 in Bezug auf die Sicherheit wasserstoffbetriebener 
Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung durch technische Anforderungen für solche Fahrzeuge sowie durch 
Verwaltungsvorschriften, Vorlagen für amtliche Dokumente und Muster für 
Kennzeichnungen zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 79/2009 wie folgt geändert: 

 
1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

 
„Artikel 12 

Übertragene Befugnisse 
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a unter 
Berücksichtigung des technischen Fortschritts delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
Folgendes zu erlassen:  
 
a) ausführliche Regelungen zu den in den Anhängen II bis V festgelegten 

Prüfverfahren; 
b) ausführliche Regelungen zu den Vorschriften über den Einbau von Wasserstoff 

führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen gemäß Anhang VI; 
c) ausführliche Regelungen zu den Vorschriften über den sicheren und 

zuverlässigen Betrieb von Wasserstoff führenden Bauteilen und 
Wasserstoffsystemen gemäß Artikel 5; 

d) die nähere Bestimmung der Anforderungen hinsichtlich folgender Aspekte: 
                                                            
97  ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 32. 
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i) Verwendung von reinem Wasserstoff oder einem Gemisch aus 
Wasserstoff und Erdgas/Biomethan, 
ii) neue Techniken der Speicherung oder Nutzung von Wasserstoff, 
iii) Aufprallschutz des Fahrzeugs hinsichtlich der Unversehrtheit von 
Wasserstoff führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen, 
iv) Anforderungen an die integrierte Systemsicherheit, darunter mindestens 
Anforderungen an die Leckageerkennung und an Spülgas, 
v) elektrische Isolierung und Sicherheit;  

e) Verwaltungsvorschriften für die EG-Typgenehmigung von Fahrzeugen 
hinsichtlich ihres Wasserstoffantriebs und von Wasserstoff führenden 
Bauteilen und Wasserstoffsystemen; 

f)  Regelungen über die von Herstellern gemäß Artikel 4 Absätze 4 und 5 für die 
Zwecke der Typgenehmigung und der Überprüfung zu machenden Angaben; 

g) ausführliche Regelungen zur Etikettierung oder zu anderen Mitteln zur 
eindeutigen und schnellen Identifikation von wasserstoffbetriebenen 
Fahrzeugen gemäß Anhang VI Nummer 16; 
 

h) sonstige Maßnahmen zur Anwendung dieser Verordnung.“ 
 

2. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 
 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
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Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
_________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

 
3. Artikel 13 wird gestrichen. 

 
 

96. Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- 
und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur 
Änderung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG98 

 
Um die Richtlinie 2009/81/EG an rasche technische, wirtschaftliche und rechtliche 
Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Schwellenwerte für Verträge 
zwecks ihrer Anpassung an die Schwellenwerte gemäß der Richtlinie 2014/25/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates99 zu ändern, die Hinweise auf das „Gemeinsame 
Vokabular für öffentliche Aufträge“ (CPV-Nomenklatur) zu ändern und bestimmte CPV-
Referenznummern und die Modalitäten für Bezugnahmen auf bestimmte Positionen der 
CPV-Nomenklatur zu ändern. Da die Modalitäten und technischen Merkmale der 
Vorrichtungen für den elektronischen Empfang mit den technologischen Entwicklungen 
Schritt halten sollten, ist es außerdem erforderlich, der Kommission die Befugnis zu 
übertragen, die Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtungen für den 
elektronischen Empfang zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/81/EG wie folgt geändert:  
 
1. Artikel 68 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

                                                            
98  ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76. 
99  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, 
S. 243). 
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 „Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 66a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

 
b) Folgender Unterabsatz 3 wird eingefügt: 

 „Sollte eine Neufestsetzung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 notwendig 
werden, der Rückgriff auf das Verfahren gemäß Artikel 66a aufgrund zeitlicher 
Zwänge nicht möglich sein und es daher aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
erforderlich sein, so findet das Verfahren gemäß Artikel 66b auf delegierte 
Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen werden, Anwendung.“ 

 
2. Artikel 69 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 66a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die in den Anhängen I und II genannten CPV-Referenznummern zu ändern, sofern 
der materielle Anwendungsbereich dieser Richtlinie davon unberührt bleibt, und die 
Modalitäten, nach denen in den Bekanntmachungen auf bestimmte Positionen der 
CPV-Nomenklatur innerhalb der in jenen Anhängen aufgeführten 
Dienstleistungskategorien Bezug genommen wird, zu ändern, 
b) die Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtungen für den 
elektronischen Empfang gemäß Anhang VIII Buchstaben a, f und g zu ändern.“ 

 
 3. Folgende Artikel 66a und 66b werden eingefügt: 
 

„Artikel 66a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 68 Absatz 1 und 
Artikel 69 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 69 Absatz 2 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 69 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 66b  
Dringlichkeitsverfahren 

 
(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 66a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 
_________________________ 

 *  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

6. Artikel 67 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 
 

97. Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte100 

 
Um die Umweltauswirkungen energieverbrauchsrelevanter Produkte zu mindern und 
Energieeinsparungen zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG 
durch spezifische Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung für ausgewählte 
Produkteigenschaften mit erheblicher Umweltauswirkung zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 

                                                            
100  ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
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der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/125/EG wie folgt geändert: 
 

 1. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Erfüllt ein Produkt die in Absatz 2 genannten Kriterien, so wird es von einem 
delegierten Rechtsakt oder einer Selbstregulierungsmaßnahme im Sinne von Absatz 3 
Buchstabe b erfasst.  
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a solche delegierten 
Rechtsakte zu erlassen.“ 
 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„(3) Bei der Ausarbeitung eines delegierten Rechtsakts berücksichtigt die 
Kommission: 
a) die umweltpolitischen Prioritäten der Union, wie sie etwa in dem Beschluss 
Nr. 1600/2002/EG oder in dem Europäischen Programm zur Klimaänderung der 
Kommission (ECCP) festgehalten sind, 
 
b) einschlägige unionsrechtliche Bestimmungen und Maßnahmen zur 
Selbstregulierung, wie etwa freiwillige Vereinbarungen, von denen im Anschluss an 
eine Bewertung gemäß Artikel 17 zu erwarten ist, dass sie die Erreichung der 
politischen Ziele schneller oder kostengünstiger als zwingende Vorschriften 
ermöglichen.“ 
 

 c) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) Gegebenenfalls enthält ein delegierter Rechtsakt, in dem Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung festgelegt werden, Bestimmungen zur Gewährleistung der 
Ausgewogenheit der verschiedenen Umweltaspekte.“ 

 
2. Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege von delegierten 
Rechtsakten gemäß Artikel 18a diese Maßnahmen zu erlassen.“ 
 

3. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

 
„Artikel 18a 

Delegierte Rechtsakte 
 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 Absatz 1 und 
Artikel 16 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 16 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
_________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

6. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

98. Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sicherheit101 

 
Um die Verordnung (EG) Nr. 661/2009 an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zur Änderung bestimmter Grenzwerte und des Anhangs IV und zur Ergänzung der 
Verordnung durch technische Anforderungen für Kraftfahrzeuge, Systeme, Bauteile und 
selbstständige technische Einheiten sowie durch Verwaltungsvorschriften, Vorlagen für 
amtliche Dokumente und Muster für Kennzeichnungen zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

                                                            
101  ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1. 
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Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.  
 
Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 661/2009 wie folgt geändert: 

 
1. Der Titel des Kapitels IV erhält folgende Fassung: 
 

„Befugnisübertragung“. 
 
2. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

 
„Artikel 14 

Übertragene Befugnisse  
 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a die unter 
Berücksichtigung des technischen Fortschritts erforderlichen delegierten Rechtsakte in 
Bezug auf Folgendes zu erlassen: 
 
a) ausführliche Regelungen zur Festlegung spezifischer Verfahren, Prüfungen und 

technischer Anforderungen für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten 
im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Artikel 5 bis 12, 

b) ausführliche Regelungen hinsichtlich der Sicherheitsvorschriften für 
Fahrzeuge, die zur innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Beförderung von 
Gefahrgut auf der Straße bestimmt sind, unter Berücksichtigung der UN/ECE-
Regelung Nr. 105, 

c) eine genauere Festlegung der physischen Merkmale und 
Leistungsanforderungen, die ein Reifen aufweisen muss, um als 
„Spezialreifen“, „Reifen für den harten Geländeeinsatz“, „verstärkter Reifen“, 
„Extra-Load-Reifen“, „M + S-Reifen“, „T-Notradreifen“ oder 
„Traktionsreifen“ gemäß Artikel 3 Absatz 2 Nummern 8 bis 13 zu gelten, 

d) Änderungen der Grenzwerte für den Rollwiderstand und das Rollgeräusch 
gemäß Anhang II Teile B und C, sofern dies infolge der Änderungen der 
Prüfverfahren erforderlich ist, ohne dass dabei das Umweltschutzniveau 
gesenkt wird, 

e) ausführliche Regelungen über das Verfahren zur Bestimmung von 
Rollgeräuschen gemäß Anhang II Teil C Nummer 1, 

f) Änderungen des Anhangs IV, um die UN/ECE-Regelungen aufzunehmen, die 
gemäß Artikel 4 Absatz 4 des Beschlusses 97/836/EG verbindlich sind,  

g)  Verwaltungsvorschriften zur Festlegung spezifischer Verfahren, Prüfungen 
und technischer Anforderungen für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten 
im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Artikel 5 bis 12, 

h) Befreiungen bestimmter Fahrzeuge oder Klassen von Fahrzeugen der 
Klassen M2, M3, N2 und N3 von der Verpflichtung, diese Fahrzeuge gemäß 
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Artikel 10 mit Fahrerassistenzsystemen auszustatten, wenn sich im Rahmen 
einer Kosten-Nutzen-Analyse und unter Berücksichtigung aller relevanten 
Sicherheitsaspekte herausstellt, dass eine Ausstattung mit diesen Systemen bei 
diesen Fahrzeugen oder Klassen von Fahrzeugen nicht zweckmäßig ist,  

i)  sonstige Maßnahmen zur Anwendung dieser Verordnung.“ 
 

2. Folgender Artikel 14a wird eingefügt: 
 

„Artikel 14a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung übertragen. 
 
(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
____________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

 
3. Artikel 15 wird gestrichen.   
 

 
99. Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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30. November 2009 über kosmetische Mittel102  

Um sicherzustellen, dass die Verordnung (EU) Nr. 1223/2009 an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt angepasst wird, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- die in der Verordnung enthaltene Definition des Begriffs „Nanomaterialien“ zu 
ändern, 

- die Verordnung in Bezug auf die Meldepflichten zu ändern, 
- die Verordnung zwecks Ausdehnung des Anwendungsbereichs von Anhang IV auf 

Haarfärbemittel zu ändern, 
- die Anhänge der Verordnung in Bezug auf als karzinogen, mutagen oder 

reproduktionstoxisch eingestufte Stoffe zu ändern,  
- die zu notifizierenden Angaben in der Verordnung zu ändern und die Anhänge II 

und III in Bezug auf Nanomaterialien zu ändern, 
- die Anhänge II bis VI der Verordnung zu ändern, wenn ein von der Verwendung 

von Stoffen in kosmetischen Mitteln ausgehendes mögliches Risiko für die 
menschliche Gesundheit einer unionsweiten Regelung bedarf, 

- die Anhänge III bis VI und den Anhang VIII der Verordnung zwecks ihrer 
Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu ändern, 

- die Verordnung durch eine Liste gemeinsamer Kriterien für Werbeaussagen zu 
ergänzen.   
 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der einschlägigen 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in Bezug auf Ausnahmen im 
Zusammenhang mit Tierversuchen sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 
zum Erlass von Beschlüssen zur Genehmigung von Ausnahmen vom Tierversuchsverbot 
übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EU) Nr. 1223/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Angesichts der unterschiedlichen Definitionen verschiedener Institutionen für 
den Begriff „Nanomaterialien“ und der laufenden technischen und 
wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Nanotechnologie wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte Rechtsakte zur 

                                                            
102  ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59. 
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Änderung von Absatz 1 Buchstabe k zu erlassen, um diesen Buchstaben an den 
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und an die später auf 
internationaler Ebene vereinbarten Definitionen anzupassen.“ 

2. Artikel 13 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

„(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Absätze 1 bis 7 des vorliegenden Artikels durch 
Hinzufügung von Anforderungen unter Berücksichtigung des technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritts sowie spezifischer Bedürfnisse im Zusammenhang 
mit der Marktüberwachung zu erlassen.“ 

3. Artikel 14 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Vorbehaltlich einer Entscheidung der Kommission, den Anwendungsbereich 
von Anhang IV auf Haarfärbemittel auszudehnen, dürfen diese Mittel keine 
Farbstoffe zum Färben des Haares enthalten außer die in Anhang IV aufgeführten, 
sowie keine Farbstoffe zum Färben der Haare, die zwar dort aufgeführt sind, aber 
deren Gebrauch nicht den Bedingungen dieses Anhangs entspricht.  

Im Hinblick auf die Annahme der in Unterabsatz 1 genannten Entscheidung wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung von Anhang IV zu erlassen.“ 

4. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Verwendung von Stoffen, die gemäß Teil 3 des Anhangs VI der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als CMR-Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind, 
in kosmetischen Mitteln ist verboten.  

Jedoch kann ein Stoff, der in Kategorie 2 eingestuft ist, in kosmetischen Mitteln 
verwendet werden, wenn er vom SCCS bewertet und für die Verwendung in 
kosmetischen Mitteln für sicher befunden worden ist. 

Für die Zwecke dieses Absatzes wird der Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 31a delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser 
Verordnung zu erlassen.“  

b) Absatz 2 Unterabsätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„Für die Zwecke dieses Absatzes erlässt die Kommission gemäß Artikel 31a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser Verordnung innerhalb von 
15 Monaten nach der Aufnahme der betroffenen Stoffe in Teil 3 des Anhangs VI 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.  

Ist dies im Falle eines von der Verwendung von Stoffen in kosmetischen Mitteln 
ausgehenden Risikos für die menschliche Gesundheit aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 31b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 
Anwendung.“ 
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5. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Die Absätze 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme des SCCS und bei Bestehen eines potenziellen Risikos für die 
menschliche Gesundheit, auch wenn unzureichende Daten vorliegen, zu erlassen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Absatzes 3 durch Hinzufügung von Anforderungen 
unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu 
erlassen.“ 

b)  Absatz 8 wird gestrichen.  

c)  Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Ist dies im Falle eines von der Verwendung von Stoffen in kosmetischen 
Mitteln ausgehenden Risikos für die menschliche Gesundheit aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 31b 
auf delegierte Rechtsakte, die gemäß den Absätzen 6 und 7 erlassen werden, 
Anwendung.“ 

6. Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 9 erhält folgende Fassung:  

„Die in Unterabsatz 6 genannten Maßnahmen werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 32 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

7. Artikel 20 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a nach 
Anhörung des SCCS oder anderer einschlägiger Gremien und unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen der Richtlinie 2005/29/EG delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einer Liste gemeinsamer Kriterien für Werbeaussagen, 
die im Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln verwendet werden dürfen, zu 
erlassen.“ 

8. Artikel 31 erhält folgende Fassung: 
 

„Artikel 31 
Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a nach 
Anhörung des SCCS delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II bis VI zu 
erlassen, wenn ein von der Verwendung von Stoffen in kosmetischen Mitteln 
ausgehendes mögliches Risiko für die menschliche Gesundheit einer unionsweiten 
Regelung bedarf. 

Ist dies im Falle eines von der Verwendung von Stoffen in kosmetischen Mitteln 
ausgehenden möglichen Risikos für die menschliche Gesundheit aus Gründen 
äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 31b 
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auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen werden, 
Anwendung. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a nach 
Anhörung des SCCS delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge III bis VI 
und des Anhangs VIII zu erlassen, um sie an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a nach 
Anhörung des SCCS delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu 
erlassen, sofern dies nötig erscheint, um die Sicherheit in Verkehr gebrachter 
kosmetischer Mittel zu gewährleisten.“ 

9. Folgende Artikel 31a und 31b werden eingefügt: 
 

„Artikel 31a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 3, 
Artikel 13 Absatz 8, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 und 2, Artikel 16 
Absätze 8 und 9, Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 8, 
Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 und 2, Artikel 16 Absätze 8 und 9, 
Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 8, 
Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absätze 1 und 2, Artikel 16 Absätze 8 und 9, 
Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 31 Absätze 1, 2 und 3 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 



 

221 
 

dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
 

Artikel 31b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 31a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
 

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

10. Artikel 32 Absätze 3 und 4 werden gestrichen.  
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X. JUSTIZ UND VERBRAUCHER  

100. Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des 
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)103 

Um den technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand zu berücksichtigen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des 
Anhangs I der Richtlinie 92/85/EWG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 92/85/EWG wie folgt geändert:  

1. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur technischen Änderung des Anhangs I zu erlassen, um den 
technischen Fortschritt, die Entwicklung der internationalen Vorschriften oder 
Spezifikationen und den Wissensstand zu berücksichtigen. 

Ist dies im Falle einer möglichen unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit oder 
Sicherheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Absatz erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 13a und 13b werden eingefügt:  
 

„Artikel 13a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                            
103  ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 1 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 13b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf. 

____________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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101. Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/102/EWG des Rates104  

Um die Richtlinie 2008/48/EG zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Richtlinie durch 
Hinzufügung der zur Berechnung des effektiven Jahreszinses erforderlichen zusätzlichen 
Annahmen oder durch Änderung der bestehenden Annahmen zu ändern. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
 
Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/48/EG wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 19 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

 
„(5) Erforderlichenfalls kann für die Berechnung des effektiven Jahreszinses von den 
in Anhang I genannten zusätzlichen Annahmen ausgegangen werden. 
 
Für den Fall, dass die in diesem Artikel und in Anhang I Teil II genannten Annahmen 
für eine einheitliche Berechnung des effektiven Jahreszinses nicht ausreichen oder 
nicht auf die wirtschaftliche Marktlage abgestimmt sind, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte zur Änderung des 
vorliegenden Artikels und des Anhangs I zu erlassen, um die zur Berechnung des 
effektiven Jahreszinses erforderlichen zusätzlichen Annahmen hinzuzufügen oder die 
bestehenden Annahmen zu ändern.“ 

 
2. Folgender Artikel 24a wird eingefügt: 
 

„Artikel 24a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 
(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  
 
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 Absatz 5 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  
 

                                                            
104  ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 Absatz 5 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
 
(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  
 
(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
 
(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 Absatz 5 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
____________________________________________________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
 

3. Artikel 25 wird gestrichen. 
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XI. MOBILITÄT UND VERKEHR 

102. Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 zur 
Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in 
der Zivilluftfahrt105 

Um die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 an den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um Anhang III der Verordnung zu ändern. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen. 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz 
erlassen werden, Anwendung.“ 

 2. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt: 

„Artikel 11a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

                                                            
105  ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 4. 
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Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 12b Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
  
________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 12 Absätze 3 und 4 werden gestrichen.  

  

103. Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren 
für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße106 

Um die Richtlinie 95/50/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen, um insbesondere 
Änderungen der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates107 
Rechnung zu tragen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

                                                            
106  ABl. L 249 vom 17.10.1995, S. 35. 
107  Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die 

Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13). 
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Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 95/50/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 9a erhält folgende Fassung:  

„Artikel 9a 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9aa delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt auf den von dieser Richtlinie 
erfassten Gebieten anzupassen, um insbesondere Änderungen der 
Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* Rechnung zu 
tragen. 
_______________ 
*  Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 
über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13).“  

2. Folgender Artikel 9aa wird eingefügt:  

„Artikel 9aa 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9a wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 a kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9a erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
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Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 3. Artikel 9b wird gestrichen.  
 

104. Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997 über eine harmonisierte 
Sicherheitsregelung für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr108  

Um die Richtlinie 97/70/EG an die Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Richtlinie zu erlassen, um späteren Änderungen des Torremolinos-
Protokolls Rechnung zu tragen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 97/70/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zum Erlass von 
Bestimmungen im Hinblick auf eine harmonisierte Auslegung jener Bestimmungen der 
Anlage zum Torremolinos-Protokoll übertragen werden, die in das Ermessen der 
Verwaltungen der einzelnen Vertragsparteien gestellt worden sind, soweit dies 
erforderlich ist, um ihre einheitliche Anwendung in der Union zu gewährleisten. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 97/70/EG wie folgt geändert: 
1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 
Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Artikel 2, 3, 4, 6 und 7 sowie der Anhänge zu 
erlassen, um späteren Änderungen des Torremolinos-Protokolls in dieser 
Richtlinie Rechnung zu tragen. 

(2) Die Kommission kann eine harmonisierte Auslegung jener Bestimmungen der 
Anlage zum Torremolinos-Protokoll festlegen, die in das Ermessen der 
Verwaltungen der einzelnen Vertragsparteien gestellt worden sind, soweit dies 

                                                            
108 ABl. L 34 vom 9.2.1998, S. 1. 
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erforderlich ist, um ihre einheitliche Anwendung in der Union im Wege von 
Durchführungsrechtsakten zu gewährleisten. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 9 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 

(3) Änderungen an dem in Artikel 2 Nummer 4 genannten internationalen 
Instrument können nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* vom Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie ausgenommen werden.  
__________________ 
*  Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der 
Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung 
durch Schiffe (ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1).“ 

 
2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 



 

231 
 

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

105. Richtlinie 2000/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2000 über Hafenauffangeinrichtungen für Schiffsabfälle und 
Ladungsrückstände109  

Um die durch die Richtlinie 2000/59/EG eingeführte Regelung zu verbessern und die 
Richtlinie an die Entwicklung anderer Instrumente der Union und internationaler 
Instrumente anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- die Richtlinie zwecks Anpassung der Verweise auf Instrumente der Union und der 
IMO zu ändern, um sie an Maßnahmen der Union oder der IMO, die 
zwischenzeitlich in Kraft getreten sind, anzupassen, 

- die Anhänge der Richtlinie zu ändern.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/59/EG wie folgt geändert: 
1. Folgender Artikel 13a wird eingefügt: 

„Artikel 13a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

                                                            
109 ABl. L 332 vom 28.12.2000, S. 81. 

 



 

232 
 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

2. Artikel 14 wird gestrichen. 

3. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 
Änderungen 

1. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Verweise auf Instrumente der Union und der 
IMO in dieser Richtlinie zu erlassen, um sie an Maßnahmen der Union oder 
der IMO, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind, anzupassen, soweit diese 
Änderungen den Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erweitern. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, wenn dies zur 
Verbesserung der durch diese Richtlinie eingeführten Regelung notwendig ist, 
soweit diese Änderungen den Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht 
erweitern. 

3. In Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* können Änderungen der in Artikel 2 
genannten internationalen Instrumente vom Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie ausgenommen werden. 

_______________________ 
*  Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 

zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von 
Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) sowie zur Änderung der Verordnungen über die 
Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (ABl. L 324 
vom 29.11.2002, S. 1).“ 
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106. Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und 
Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen110  

Um die Richtlinie 2001/96/EG an die Entwicklung der Vorschriften der Union und 
internationaler Vorschriften anzupassen und die anwendbaren Verfahrensregeln zu 
verbessern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Richtlinie in Bezug auf Folgendes zu ändern: 

- bestimmte Begriffsbestimmungen, 

- die Bezugnahmen auf internationale Übereinkommen und Codes, auf IMO-
Entschließungen und -Rundschreiben und auf ISO-Normen sowie die Verweise 
auf Unionsinstrumente und deren Anhänge,  

- die Zusammenarbeit von Massengutschiffen und Umschlagsanlage,  

- bestimmte Berichterstattungspflichten.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2001/96/EG wie folgt geändert: 
 1. Artikel 14 wird gestrichen. 

2. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 
Änderungen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in Artikel 3 Nummern 1 bis 6 
und Nummern 15 bis 18, der Bezugnahmen auf internationale Übereinkommen 
und Codes, auf IMO-Entschließungen und -Rundschreiben und auf ISO-Normen 
sowie der Verweise auf Unionsinstrumente zu erlassen, um sie an internationale 
oder unionsrechtliche Instrumente anzupassen, die nach Erlass dieser Richtlinie 
angenommen oder geändert worden sind oder in Kraft getreten sind, sofern 
dadurch der Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erweitert wird. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 15a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Artikels 8 betreffend die Zusammenarbeit von 

                                                            
110 ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 9. 
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Massengutschiffen und Umschlagsanlage, der Pflicht zur Berichterstattung nach 
Artikel 11 Absatz 2 und der Anhänge zu erlassen, sofern die betreffenden 
Änderungen den Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht erweitern. 

(3) Änderungen an den in Artikel 3 genannten internationalen Instrumenten 
können nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 vom 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden.  
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Folgender Artikel 15a wird eingefügt:  

„Artikel 15a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 15 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 15 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 15 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

107. Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 
2002 über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und 
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Informationssystems für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/75/EWG des Rates111  

Um die Richtlinie 2002/59/EG an die Entwicklung des Unionsrechts und des 
internationalen Rechts unter Berücksichtigung der bei der Durchführung der Richtlinie 
gesammelten Erfahrungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- die Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO in der Richtlinie zu ändern, 
um sie an das Unionsrecht oder an das internationale Recht anzupassen, 

- bestimmte Begriffsbestimmungen in der Richtlinie zu ändern, um sie an das 
Unionsrecht oder an das internationale Recht anzupassen, 

- die Anhänge I, III und IV unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und 
der mit dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu ändern.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/59/EG wie folgt geändert: 
1. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 27 
Änderungen 

1. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO 
in dieser Richtlinie sowie der Begriffsbestimmungen in Artikel 3 und der 
Anhänge zu erlassen, um sie an das Unionsrecht oder an das internationale 
Recht anzupassen, das angenommen oder geändert worden oder in Kraft 
getreten ist, soweit mit diesen Änderungen der Geltungsbereich dieser 
Richtlinie nicht ausgeweitet wird. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I, III und IV unter Berücksichtigung 
des technischen Fortschritts und der mit dieser Richtlinie gesammelten 
Erfahrungen zu erlassen, soweit mit diesen Änderungen der Geltungsbereich 
dieser Richtlinie nicht ausgeweitet wird.“ 

2. Folgender Artikel 27a wird eingefügt: 
                                                            
111 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10. 
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„Artikel 27a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 27 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 27 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 27 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 28 wird gestrichen. 

 

108. Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) 
sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe112  

Um die Liste der Rechtsakte der Union, in denen auf den Ausschuss für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) Bezug 
genommen wird, in der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 zu aktualisieren, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 

                                                            
112 ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1. 
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Änderung der Richtlinie zu erlassen, um die Nennung weiterer in Kraft getretener 
Unionsrechtsakte hinzuzufügen, mit denen dem COSS Befugnisse übertragen werden. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 wie folgt geändert: 
1. Artikel 3 Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 
Befugnisse des COSS und Änderungen 

Der COSS nimmt die Befugnisse wahr, die ihm kraft der geltenden 
Rechtsvorschriften der Union über den Seeverkehr übertragen werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Artikels 2 Absatz 2 zu erlassen, um die Nennung 
weiterer Unionsrechtsakte hinzuzufügen, mit denen dem COSS Befugnisse 
übertragen werden und die nach Erlass dieser Verordnung in Kraft getreten sind.“ 

 
3. Folgender Artikel 7a wird eingefügt: 

„Artikel 7a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
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den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

109. Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 
2003 über besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe113 

Um die Richtlinie 2003/25/EG unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts, der 
Entwicklungen auf internationaler Ebene und der bei ihrer Durchführung gewonnenen 
Erfahrungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es 
ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/25/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um Entwicklungen auf 
internationaler Ebene, insbesondere in der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Rechnung zu tragen und die Wirksamkeit 

                                                            
113  ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 22. 
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dieser Richtlinie unter Berücksichtigung gewonnener Erfahrungen und des 
technischen Fortschritts zu steigern.“ 

2. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

„Artikel 10a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
_____________________  
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 11 wird gestrichen. 

 

110. Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2003 über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter 
Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der 
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Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des 
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates114 

Um die Richtlinie 2003/59/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/59/EG wie folgt geändert: 
1. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen.“ 

2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

„Artikel 11a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 

                                                            
114  ABl. L 226 vom 10.9.2003, S. 4. 
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den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 12 wird gestrichen. 

 

111. Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. April 2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen115 

Um die Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen für schädliche Bewuchsschutzsysteme 
von Schiffen weiterzuentwickeln, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- die Verweise auf das AFS-Übereinkommen, das AFS-Zeugnis, die AFS-Erklärung 
und die AFS-Bestätigung in der Verordnung (EG) Nr. 782/2003 zu ändern, 

- die Anhänge dieser Verordnung einschließlich der einschlägigen Leitlinien der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in Bezug auf Artikel 11 des 
AFS-Übereinkommens zu ändern, um Entwicklungen auf internationaler Ebene, 
besonders in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Rechnung zu 
tragen oder die Wirksamkeit der Verordnung anhand der gewonnenen Erfahrung 
zu verbessern,  

- die Verordnung durch eine harmonisierte Regelung für Besichtigung und 
Zeugnisse für bestimmte Schiffe zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 782/2003 wie folgt geändert: 
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1. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Schiffe mit einer Länge von 24 Metern oder mehr, aber mit einer 
Bruttoraumzahl von weniger als 400, ausgenommen ortsfeste und 
schwimmende Plattformen, schwimmende Lagerplattformen (FSU) sowie 
schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen (FPSO), 
führen eine AFS-Erklärung mit, die die Einhaltung der Artikel 4 und 5 
nachweist.“ 

ii) Folgender Unterabsatz 2 wird angefügt: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, erforderlichenfalls gemäß 
Artikel 8a delegierte Rechtsakte zur Festlegung einer harmonisierten 
Regelung für Besichtigung und Zeugnisse für die in Buchstabe b dieses 
Absatzes genannten Schiffe zu erlassen.“ 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 
2. Artikel 7 Absatz 2 wird gestrichen. 

3. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 
Änderungen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Verweise auf das AFS-Übereinkommen, das AFS-
Zeugnis, die AFS-Erklärung und die AFS-Bestätigung sowie der Anhänge dieser 
Verordnung einschließlich der einschlägigen Leitlinien der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation in Bezug auf Artikel 11 des AFS-Übereinkommens zu 
erlassen, um Entwicklungen auf internationaler Ebene, besonders in der IMO, 
Rechnung zu tragen oder die Wirksamkeit dieser Verordnung anhand der 
gewonnenen Erfahrung zu verbessern.“ 

4. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 1 und 
Artikel 8 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
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Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 9 wird gestrichen.  
 

112. Richtlinie 2004/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über die Interoperabilität elektronischer Mautsysteme in der Gemeinschaft116 

Um bestimmte technische Spezifikationen elektronischer Mautsysteme anzupassen und 
weiterzuentwickeln, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- den Anhang der Richtlinie 2004/52/EG an den technischen Fortschritt anzupassen,  
- die Richtlinie durch Entscheidungen über die Merkmale des europäischen 

elektronischen Mautdienstes und technische Entscheidungen über die 
Bereitstellung dieses Dienstes zu ergänzen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
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der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/52/EG wie folgt geändert: 
1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“ 

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Merkmale des europäischen elektronischen 
Mautdienstes zu erlassen. Diese Rechtsakte werden nur erlassen, wenn 
entsprechend einer Bewertung auf der Grundlage geeigneter Untersuchungen alle 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass die Interoperabilität in jeder Hinsicht — 
einschließlich technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Voraussetzungen — 
funktioniert. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 4a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf technische Entscheidungen über die Bereitstellung des 
europäischen elektronischen Mautdienstes zu erlassen.“ 

2. Folgender Artikel 4a wird eingefügt: 

„Artikel 4a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 2, 4 
und 5 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absätze 2, 4 und 5 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absätze 2, 4 und 5 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 
3. Artikel 5 Absatz 2 wird gestrichen. 

 

113. Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln im 
transeuropäischen Straßennetz117 

Um die Richtlinie 2004/54/EG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 
auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/54/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“ 

2. Folgender Artikel 16a wird eingefügt: 

„Artikel 16a 
Ausübung der Befugnisübertragung 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 17 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

114. Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in 
Hafenanlagen118 

Um die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 an die Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zur Änderung der Verordnung zu erlassen, um die Änderungen bestimmter 
internationaler Instrumente einzubeziehen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
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Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 725/2004 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
harmonisierte Anwendung der obligatorischen Bestimmungen des ISPS-Codes übertragen 
werden, ohne den Geltungsbereich der Verordnung zu erweitern. Diese Befugnisse sollten 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, um Änderungen der in 
Artikel 2 genannten internationalen Instrumente für Schiffe, die im nationalen 
Seeverkehr eingesetzt werden, und die ihnen dienenden Hafenanlagen, auf die 
diese Verordnung anwendbar ist, einzubeziehen, sofern diese Änderungen eine 
technische Aktualisierung der Bestimmungen des SOLAS-Übereinkommens und 
des ISPS-Codes darstellen.  

Ist dies im Falle der im vorstehenden Unterabsatz genannten Maßnahmen aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz 
erlassen werden, Anwendung. Das in Absatz 5 des vorliegenden Artikels genannte 
Konformitätsprüfungsverfahren findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

(3) Die Kommission regelt die harmonisierte Anwendung der obligatorischen 
Bestimmungen des ISPS-Codes, ohne den Geltungsbereich dieser Verordnung zu 
erweitern. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 
Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

2. Folgende Artikel 10a und 10b werden eingefügt: 

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
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Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

Artikel 10b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 11 Absätze 4 und 5 werden gestrichen.  
 

115. Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und 
Luftfahrzeugbetreiber119 

Um die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 an die Entwicklung des Völkerrechts anzupassen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um bestimmte Beträge in der Verordnung aufgrund von 
Änderungen internationaler Verträge zu ändern. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
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der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 785/2004 wie folgt geändert: 
1. Artikel 6 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in den Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels 
genannten Beträge zu erlassen, wenn Änderungen der einschlägigen 
internationalen Verträge dies notwendig machen.“ 

2. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten 
Beträge zu erlassen, wenn Änderungen der einschlägigen internationalen Verträge 
dies notwendig machen.“ 

3. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 5 und 
Artikel 7 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 7 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

116. Verordnung (EG) Nr. 789/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 zur Umregistrierung von Fracht- und Fahrgastschiffen innerhalb 
der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des 
Rates120  

Um die Verordnung (EG) Nr. 789/2004 an Entwicklungen auf internationaler Ebene, 
insbesondere in der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, anzupassen und die 
Wirksamkeit der Verordnung angesichts der gesammelten Erfahrungen und des 
technischen Fortschritts zu verbessern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung bestimmter 
Begriffsbestimmungen in der Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 789/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

2. Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in Artikel 2 zu erlassen, um 
Entwicklungen auf internationaler Ebene, insbesondere in der IMO, Rechnung zu 
tragen und um die Wirksamkeit dieser Verordnung angesichts der gesammelten 
Erfahrungen und des technischen Fortschritts zu verbessern, soweit durch diese 
Änderungen der Geltungsbereich der Verordnung nicht erweitert wird.“ 

3. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 
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„Artikel 9a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
 

117. Verordnung (EG) Nr. 868/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über den Schutz vor Schädigung der Luftfahrtunternehmen der 
Gemeinschaft durch Subventionierung und unlautere Preisbildungspraktiken bei 
der Erbringung von Flugverkehrsdiensten von Ländern, die nicht Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft sind121 

Um die Aufdeckung unlauterer Preisbildungspraktiken zu verbessern, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 868/2004 durch eine detaillierte Methode, mit der 
festgestellt wird, ob unlautere Preisbildungspraktiken vorliegen, zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

                                                            
121  ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 1. 
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niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 868/2004 wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf eine detaillierte Methode, mit der festgestellt wird, ob 
unlautere Preisbildungspraktiken vorliegen, zu erlassen. In dieser Methode wird 
unter anderem festgelegt, auf welche Weise übliche wettbewerbsorientierte 
Preisbildungspraktiken, tatsächliche Kosten und angemessene Gewinnspannen im 
spezifischen Kontext des Luftfahrtsektors bewertet werden.“ 

2. Folgender Artikel 14a wird eingefügt: 

„Artikel 14a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 3 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
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_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 15 Absatz 4 wird gestrichen. 

 

118. Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) 
auf den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft122 

Um die Richtlinie 2005/44/EG an den technischen Fortschritt anzupassen und die der bei 
der Anwendung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen zu berücksichtigen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2005/44/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 10 
Änderung der Anhänge I und II 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Anhänge I und II aufgrund der bei der Anwendung dieser Richtlinie 
gesammelten Erfahrungen und zur Anpassung dieser Anhänge an den technischen 
Fortschritt zu erlassen.“  

2. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

„Artikel 10a 
Ausübung der Befugnisübertragung  

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 10 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

                                                            
122  ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 152. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 10 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 10 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 11 Absatz 4 wird gestrichen. 
 

119. Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2005 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen123  

Um die zur Gefahrenabwehr in Häfen erforderlichen technischen Maßnahmen regelmäßig 
zu aktualisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV der 
Richtlinie 2005/65/EG zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2005/65/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

                                                            
123  ABl. L 310 vom 25.11.2005, S. 28. 
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„Artikel 14 
Änderung der Anhänge I bis IV 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV zu erlassen, um sie unter 
Berücksichtigung der bei ihrer Durchführung gesammelten Erfahrungen 
anzupassen, ohne den Geltungsbereich dieser Richtlinie auszuweiten. 

Ist dies im Falle von Änderungen zur Anpassung der Anhänge I bis IV aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 14b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel 
erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Folgende Artikel 14a und 14b werden eingefügt: 

„Artikel 14a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 14b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
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erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 14a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 15 wird gestrichen. 
 

120. Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der 
Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung 
ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur Aufhebung des Artikels 9 der 
Richtlinie 2004/36/EG124 

Um die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 an den wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt anzupassen und die anwendbaren Verfahren zu präzisieren, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 
erlassen, um den Anhang der Verordnung zu ändern und die Verordnung durch 
ausführliche Regeln für bestimmte Verfahren zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die gemeinsamen Kriterien zum Erlass einer Betriebsuntersagung gegen 
Luftfahrtunternehmen, die auf den einschlägigen Sicherheitsnormen beruhen, sind 
im Anhang geregelt (nachstehend „gemeinsame Kriterien“ genannt).  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um die gemeinsamen Kriterien 

                                                            
124 ABl. L 344 vom 27.12.2004, S. 15. 

 



 

257 
 

unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen zu 
ändern.“  

2. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 
Ausführliche Regeln 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung ausführlicher Regeln zu den in diesem Kapitel 
genannten Verfahren zu erlassen, wobei sie der Notwendigkeit, schnell Beschlüsse 
zur Aktualisierung der gemeinschaftlichen Liste zu fassen, gebührend Rechnung 
trägt. 

Ist dies im Falle der in Absatz 1 genannten Maßnahmen aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 14b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 
Anwendung.“ 

3. Folgende Artikel 14a und 14b werden eingefügt: 

„Artikel 14a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2 und 
Artikel 8 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
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Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um einen Monat 
verlängert. 

Artikel 14b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 14a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 15 Absatz 4 wird gestrichen. 

 

121. Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 über den Führerschein125 

Um die zur Gewährleistung der Sicherheit von Führerscheinen erforderlichen Maßnahmen 
zu verstärken, die künftige Interoperabilität zu garantieren und die 
Richtlinie 2006/126/EG an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis VI der Richtlinie und zur Ergänzung 
der Richtlinie durch Spezifikationen zum Schutz gegen Fälschungen zu erlassen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/126/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:  

                                                            
125  ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 18. 
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  a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Vorschriften für Mikrochips gemäß Anhang I zu 
erlassen. Diese Vorschriften müssen eine EG-Typgenehmigung vorsehen, die nur 
erteilt werden darf, wenn der Mikrochip Versuche der Manipulation oder 
Verfälschung der Daten nachweislich unbeschadet übersteht. 

Unbeschadet der Datenschutzvorschriften dürfen die Mitgliedstaaten ein 
Speichermedium (Mikrochip) als Teil des Führerscheins einführen, sobald jene 
delegierten Rechtsakte in Kraft sind.“ 

b) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um die künftige 
Interoperabilität zu garantieren.“ 

2. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das für den Führerschein nach Anhang I benutzte Material ist gegen 
Fälschung zu sichern.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung geeigneter Spezifikationen zum Schutz gegen 
Fälschungen zu erlassen.  

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Sicherheitsmerkmale einführen.“ 

3. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 
Änderung der Anhänge I bis VI 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis VI zu erlassen, um sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen.“ 

4. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 
3, Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 8 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 3, Artikel 3 Absatz 2 
und Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 3, Artikel 3 
Absatz 2 und Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 9 wird gestrichen. 

 

122. Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Februar 2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur 
Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates126 

Um die Bestimmungen zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur 
Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs zu aktualisieren, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des 
Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 zu erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

                                                            
126  ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 1. 
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insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 336/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um Entwicklungen auf 
internationaler Ebene, insbesondere in der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Rechnung zu tragen oder die Wirksamkeit 
dieser Verordnung im Lichte der bei ihrer Durchführung gesammelten 
Erfahrungen zu verbessern.“  

2. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

„Artikel 11a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11 Absatz 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 11 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 11 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 



 

262 
 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

123. Richtlinie 2007/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Zertifizierung von Triebfahrzeugführern, die 
Lokomotiven und Züge im Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft führen127 

Um die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Richtlinie 2007/59/EG erforderlichen 
technischen Maßnahmen festzulegen und die Richtlinie an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 
zu erlassen, um die Anhänge an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassen sowie die Richtlinie durch Folgendes zu ergänzen: 

- Festlegung eines Modells für die Fahrerlaubnis, die Bescheinigung und die 
beglaubigte Kopie der Bescheinigung und Bestimmung von deren äußeren 
Merkmalen unter Berücksichtigung von Maßnahmen für den Fälschungsschutz,  

- Festlegung der Gemeinschaftscodes für die verschiedenen Typen in den 
Kategorien A und B, 

- Anpassung der Eckdaten der Register an den Fortschritt, 
- Festlegung gemeinsamer Kriterien für die Bestimmung von Berufsqualifikationen 

und die Beurteilung von Personal, 
- Festlegung von Unionskriterien für die Auswahl der Prüfer und Prüfungen, 
- Festlegung der technischen und betriebsbezogenen Spezifikationen von 

Chipkarten.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2007/59/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um auf der Grundlage eines von der Agentur 
ausgearbeiteten Entwurfs ein Gemeinschaftsmodell für die Fahrerlaubnis, die 
Bescheinigung und die beglaubigte Kopie der Bescheinigung festzulegen und 
deren äußere Merkmale zu bestimmen, wobei Maßnahmen für den 
Fälschungsschutz berücksichtigt werden. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um auf der Grundlage einer von der Agentur 
ausgearbeiteten Empfehlung die Gemeinschaftscodes für die verschiedenen Typen 
in den Kategorien A und B nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels festzulegen.“ 

2. Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Dazu wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um auf der Grundlage eines von der Agentur 
ausgearbeiteten Entwurfs die Eckdaten der einzurichtenden Register festzulegen, 
wie die zu registrierenden Daten, das Format dieser Daten und das 
Datenaustauschprotokoll, die Zugriffsrechte, die Dauer der Speicherung der Daten 
sowie das zu befolgende Verfahren bei Insolvenz.“  

 3. Artikel 23 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) durch die von der Agentur gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 
Nr. 2016/796 vorgeschlagenen Kriterien.“ 

b) Folgender Unterabsatz 2 wird angefügt: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung dieser Kriterien zu erlassen.“  

4. Artikel 25 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Für die Auswahl der Prüfer und Prüfungen können Unionskriterien zugrunde 
gelegt werden. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung solcher Unionskriterien auf der Grundlage 
eines von der Agentur ausgearbeiteten Entwurfs zu erlassen. 

Ist dies im Falle der Festlegung der Unionskriterien für die Auswahl der Prüfer 
und Prüfungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 31b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung. 
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Fehlen solche Unionskriterien, so legen die zuständigen Behörden nationale 
Kriterien fest.“ 

5. Artikel 31 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen. 

Ist dies im Falle der an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 
anzupassenden Anhänge aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so 
findet das Verfahren gemäß Artikel 31b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“  

6. Folgende Artikel 31a und 32b werden eingefügt: 

„Artikel 31a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 4, 
Artikel 22 Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 1 und 
Artikel 34 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 22 Absatz 4, 
Artikel 23 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 1 und Artikel 34 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 22 Absatz 4, 
Artikel 23 Absatz 3, Artikel 25 Absatz 5, Artikel 31 Absatz 1 und Artikel 34 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
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Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 31b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 31a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
   
______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

7. Artikel 32 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

8. Artikel 34 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der technischen und betriebsbezogenen Spezifikationen 
einer solchen Chipkarte zu erlassen.“  

 

124. Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr128 

Um die Maßnahmen festzulegen, die für die Anpassung der Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 an den technischen Fortschritt und die bei ihrer Durchführung 
gesammelten Erfahrungen erforderlich sind, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- die Anhänge II und III der Verordnung zu ändern,  
- die Verordnung durch inflationsbezogene Anpassung der Beträge zu ändern, 
- die Verordnung dadurch zu ergänzen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen 

werden, wenn die von den Mitgliedstaaten gewährten Ausnahmen als mit Artikel 2 
nicht vereinbar gelten,  

- die Verordnung durch Festlegung der Technischen Spezifikationen für die 
Interoperabilität der Telematikanwendungen für Fahrgäste zu ergänzen,  
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- die Verordnung durch Festlegung der Maßnahmen zu ergänzen, die gewährleisten, 
dass Eisenbahnunternehmen ausreichend versichert sind oder gleichwertige 
Vorkehrungen getroffen haben, um ihre Haftung aufgrund der Verordnung zu 
decken.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 wie folgt geändert: 

1. Die Artikel 33 und 34 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 33 
Änderung der Anhänge II und III 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III im Lichte der bei der 
Durchführung der Verordnung gesammelten Erfahrungen zu erlassen.  

Artikel 34 
Delegierte Rechtsakte  

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in den Artikeln 2, 10 und 12 genannten Maßnahmen 
zu erlassen.  

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch inflationsbezogene Anpassung 
der in ihr genannten Beträge, mit Ausnahme der Beträge in Anhang I, zu ändern.“  

2. Folgender Artikel 34a wird eingefügt: 

„Artikel 34a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

 (1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 33 und 
Artikel 34 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 33 und Artikel 34 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
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Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 33 und Artikel 34 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 35 wird gestrichen. 

 

125. Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 2008 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland129 

Um die Richtlinie 2008/68/EG an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/68/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, einschließlich des Einsatzes von 
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Technologien zur Überwachung und Verfolgung, in den unter diese Richtlinie 
fallenden Bereichen, vor allem zur Berücksichtigung der Änderungen von ADR, 
RID und ADN, anzupassen.“  

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt:  

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen.  

 

126. Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über ein Sicherheitsmanagement für die 
Straßenverkehrsinfrastruktur130 
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Um die Richtlinie 2008/96/EG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge der Richtlinie und zur Ergänzung der Richtlinie durch Festlegung 
gemeinsamer Kriterien für Angaben zur Schwere des Unfalls zu erlassen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2008/96/EG wie folgt geändert: 

1. In Artikel 7 wird folgender Absatz 1a eingefügt:  

„(1a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um gemeinsame Kriterien festzulegen, nach denen 
Angaben zur Schwere des Unfalls einschließlich der Anzahl der Toten und 
Verletzten zu machen sind.“ 

2. Artikel 11 Absatz 2 wird gestrichen. 

3. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“ 

4. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 

„Artikel 12a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 1a und 
Artikel 12 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 1a und Artikel 12 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 1a und Artikel 12 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 13 wird gestrichen. 

6. Anhang IV Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5. Angaben zur Schwere des Unfalls;“. 

 

127. Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002131 

Um Inhalt und Funktionsweise der gemeinsamen Grundstandards für den Schutz der 
Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen, die die Sicherheit der Zivilluftfahrt 
gefährden, zu verbessern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 durch Hinzufügung eines Anhangs in Bezug 
auf die Spezifikationen für das nationale Qualitätskontrollprogramm zu ändern,  

                                                            
131  ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72. 
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- die Verordnung durch allgemeine Maßnahmen in Bezug auf einige Bestimmungen 
der gemeinsamen Grundstandards zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Kriterien für die Bedingungen, unter denen die 
Mitgliedstaaten von den gemeinsamen Grundstandards abweichen können, zu 
ergänzen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einiger Bestimmungen der gemeinsamen 
Grundstandards zu erlassen.“ 

ii) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Ist dies im Falle der Festlegung allgemeiner Maßnahmen in Bezug auf einige 
Bestimmungen der gemeinsamen Grundstandards aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 18b auf 
delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, 
Anwendung.“ 

b) Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die Kriterien für die Bedingungen festzulegen, unter 
denen die Mitgliedstaaten von den gemeinsamen Grundstandards nach Absatz 1 
abweichen und auf der Grundlage einer örtlichen Risikobewertung alternative 
Sicherheitsmaßnahmen treffen können, die einen angemessenen Schutz 
gewährleisten. Solche alternativen Maßnahmen sind durch die Luftfahrzeuggröße 
oder die Art, den Umfang oder die Häufigkeit der Flüge oder anderer einschlägiger 
Tätigkeiten zu begründen. 

Ist dies im Falle der Festlegung der Kriterien für die Bedingungen, unter denen die 
Mitgliedstaaten von den gemeinsamen Grundstandards abweichen können, aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 18b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz 
erlassen werden, Anwendung.“ 
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2. Artikel 11 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung durch Hinzufügung eines Anhangs 
in Bezug auf die Spezifikationen für das nationale Qualitätskontrollprogramm zu 
ändern.  

Ist dies im Falle der Spezifikationen für das nationale Qualitätskontrollprogramm 
aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 18b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß diesem Absatz erlassen werden, 
Anwendung.“ 

3. Folgende Artikel 18a und 18b werden eingefügt:  

„Artikel 18a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 
4 und Artikel 11 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 4 und Artikel 11 
Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 4 und Artikel 11 
Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Artikel 18b 
Dringlichkeitsverfahren 



 

273 
 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten 
umgehend in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 
erhoben werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben.  

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 18a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 19 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

128. Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der 
Seebehörden132  

Um die Richtlinie 2009/15/EG an die Entwicklung der einschlägigen internationalen 
Instrumente anzupassen und die Höchstbeträge zu ändern, die als Entschädigung an die 
Geschädigten zu zahlen sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Richtlinie zu erlassen, um 

- spätere Änderungen einiger internationaler Übereinkommen, Protokolle, Kodizes 
und Entschließungen, die damit zusammenhängen, nach ihrem Inkrafttreten in die 
Richtlinie zu übernehmen,  

- einige der in der Richtlinie genannten Beträge zu ändern.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/15/EG wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel 5a wird eingefügt: 

                                                            
132 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 47. 
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„Artikel 5a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 1 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

2. Artikel 6 Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie ohne Erweiterung ihres 
Anwendungsbereichs zu erlassen, um 

a) spätere Änderungen der in Artikel 2 Buchstabe d, Artikel 3 Absatz 1 und 
Artikel 5 Absatz 2 genannten internationalen Übereinkommen, Protokolle, 
Kodizes und Entschließungen, die damit zusammenhängen, nach ihrem 
Inkrafttreten in diese Richtlinie zu übernehmen, 

b) die in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern ii und iii genannten Beträge zu 
ändern.“ 

129. Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im 
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Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der 
Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates133 

Um die Richtlinie 2009/18/EG an die Entwicklung der Union und internationaler 
Vorschriften anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- die Richtlinie zwecks Aktualisierung der Begriffsbestimmungen sowie der 
Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO zu ändern, um sie an Unions- 
oder IMO-Vorschriften, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind, anzupassen, 

- die Anhänge der Richtlinie im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen 
Fortschritt und unter Berücksichtigung der bei ihrer Durchführung gesammelten 
Erfahrungen zu ändern,  

- die Richtlinie durch die gemeinsame Methodik zur Untersuchung von Unfällen 
und Vorkommnissen auf See zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/18/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Bei Sicherheitsuntersuchungen folgt die Untersuchungsstelle der 
gemeinsamen Methodik zur Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf 
See. Die Untersuchungsbeauftragten können von dieser Methodik in besonderen 
Fällen abweichen, wenn dies nach ihrem fachlichen Urteil als erforderlich 
angesehen werden kann und zum Erreichen der Untersuchungsziele notwendig ist. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die gemeinsame Methodik zur Untersuchung von 
Unfällen und Vorkommnissen auf See unter Berücksichtigung von bei 
Sicherheitsuntersuchungen gewonnenen relevanten Erkenntnissen zu erlassen.“ 

2. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

„Artikel 18a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

                                                            
133  ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 114. 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 
Artikel 20 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 20 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 20 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 

4. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 
Änderungsbefugnisse 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Begriffsbestimmungen in dieser Richtlinie sowie der 
Verweise auf Rechtsakte der Union und der IMO zu erlassen, um sie an 
Unions- oder IMO-Vorschriften, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind, 
anzupassen, soweit dabei der Anwendungsbereich dieser Richtlinie nicht 
ausgeweitet wird.  
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge dieser Richtlinie zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen und die bei ihrer Durchführung gesammelten 
Erfahrungen zu berücksichtigen.  

(3) Änderungen des IMO-Codes für die Untersuchung von Unfällen und 
Vorkommnissen auf See können gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 2099/2002 aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgeklammert 
werden.“  

 

130. Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge134 

Um die Richtlinie 2009/33/EG an die Inflation und den technischen Fortschritt 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs der Richtlinie zu erlassen, um die Daten für 
die Berechnung der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Betriebskosten der 
Straßenfahrzeuge anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/33/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 
Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 8a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um die Daten für die 
Berechnung der über die gesamte Lebensdauer anfallenden Betriebskosten der 
Straßenfahrzeuge an die Inflation und den technischen Fortschritt an anzupassen.“ 

2. Folgender Artikel 8a wird eingefügt: 

„Artikel 8a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

                                                            
134  ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 5. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 9 wird gestrichen. 

 

131. Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen135  

Um die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 zu ergänzen und an die Entwicklung 
internationaler Vorschriften anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- die in Anhang I der Verordnung aufgeführten Mindestkriterien, insbesondere unter 
Berücksichtigung der einschlägigen IMO-Beschlüsse, zu ändern,  

- die Verordnung durch Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des 
Vorschriftenwerks sowie der Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisationen 
im Hinblick auf die Sicherheit der und die Verhütung der Verschmutzung durch 
die von ihnen klassifizierten Schiffe, unter besonderer Berücksichtigung der 

                                                            
135 ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11. 
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Daten, die im Rahmen der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle oder 
ähnlicher Regelungen anfallen, zu ergänzen,  

- die Verordnung durch Kriterien zur Bestimmung, wann diese Leistungsfähigkeit 
als unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt anzusehen ist, 
wobei besondere Umstände, die sich auf kleinere oder hoch spezialisierte 
Organisationen auswirken, berücksichtigt werden können, zu ergänzen,  

- die Verordnung durch detaillierte Vorschriften über Geldbußen und Zwangsgelder 
sowie den Entzug der Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen zu ergänzen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 Absatz 4 wird gestrichen. 

2. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I ohne Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Verordnung zu erlassen, um die in Anhang I aufgeführten Mindestkriterien, 
insbesondere unter Berücksichtigung der einschlägigen IMO-Beschlüsse, zu 
aktualisieren.“ 

3. Artikel 14 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen:  

a) Kriterien zur Messung der Wirksamkeit des Vorschriftenwerks sowie der 
Leistungsfähigkeit der anerkannten Organisationen im Hinblick auf die Sicherheit 
der und die Verhütung der Verschmutzung durch die von ihnen klassifizierten 
Schiffe, unter besonderer Berücksichtigung der Daten, die im Rahmen der Pariser 
Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle oder ähnlicher Regelungen anfallen,  

b) Kriterien zur Bestimmung, wann diese Leistungsfähigkeit als unannehmbare 
Bedrohung für die Sicherheit oder die Umwelt anzusehen ist, wobei besondere 
Umstände, die sich auf kleinere oder hoch spezialisierte Organisationen auswirken, 
berücksichtigt werden können. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf detaillierte Vorschriften über die Verhängung von 
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Geldbußen und Zwangsgeldern gemäß Artikel 6 sowie erforderlichenfalls über den 
Entzug der Anerkennung von Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen gemäß Artikel 7 zu erlassen.“ 

4. Folgender Artikel 14a wird eingefügt: 

„Artikel 14a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 1 
und Artikel 14 Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 Absätze 1 
und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 
Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

132. Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden auf See136 

                                                            
136  ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24. 
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Um die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 an andere Unions- und internationale Vorschriften 
anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zu erlassen, um  

- Anhang I der Verordnung zwecks Übernahme der Änderungen des Athener 
Übereinkommens zu ändern,  

- die in Anhang I der Verordnung festgelegten Höchstbeträge für Schiffe der 
Klasse B gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates137 zu ändern,  

- Anhang II der Verordnung zwecks Übernahme der Änderungen der IMO-
Richtlinien zu ändern.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 392/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 
Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I dieser Verordnung zu erlassen, um die 
Änderungen der in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 4bis Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 
und Artikel 8 des Athener Übereinkommens festgelegten Haftungshöchstbeträge 
aufgrund von nach Artikel 23 des Athener Übereinkommens getroffenen 
Beschlüssen zu übernehmen.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, – auf der Grundlage einer 
geeigneten Folgenabschätzung – gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der in Anhang I dieser Verordnung festgelegten Höchstbeträge für 
Schiffe der Klasse B gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates* zu erlassen, wobei für den Zeitraum bis zum 
31. Dezember 2016 die Folgen für die Beförderungspreise und die Fähigkeit des 
Marktes zur Erzielung erschwinglichen Versicherungsschutzes in der vor dem 
Hintergrund einer Politik der Stärkung der Fahrgastrechte notwendigen Höhe 
sowie der saisonale Charakter eines Teils des Verkehrs zu berücksichtigen sind. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um Änderungen der IMO-

                                                            
137  Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 

Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 25.6.2009, S. 1). 
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Richtlinien zu übernehmen.  
 

* Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 
Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 25.6.2009, 
S. 1).“ 

 

2. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 

„Artikel 9a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 
2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 10 wird gestrichen. 

 

133. Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum 
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Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG 
des Rates138  

Um die Schwere bestimmter Verstöße gegen die geltenden Vorschriften zu bestimmen 
und die Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um die Anhänge I, II und III der Verordnung zu ändern und die Verordnung 
durch eine Liste der Kategorien, Arten und Schweregrade der gegen die 
Unionsvorschriften begangenen schwerwiegenden Verstöße, die neben den in Anhang IV 
aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit führen können, zu ergänzen. 
Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Mehrere nach der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 vorgenommene 
Befugnisübertragungen an die Kommission, aufgrund deren Maßnahmen in Bezug auf 
eine zeitliche Verschiebung erlassen werden können, sind nicht mehr notwendig.  

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Erstellung einer Liste der Kategorien, Arten und Schweregrade der 
gegen die Unionsvorschriften begangenen schwerwiegenden Verstöße, die neben 
den in Anhang IV aufgeführten Verstößen zur Aberkennung der Zuverlässigkeit 
führen können, zu erlassen. Die Mitgliedstaaten tragen den Informationen über 
solche Verstöße, auch den von anderen Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen, 
Rechnung, wenn sie die Prioritäten für die Kontrollen nach Artikel 12 Absatz 1 
festlegen.“  

2. Artikel 8 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I, II und III zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen.“  

3. Artikel 11 Absatz 4 Unterabsatz 3 wird gestrichen. 

4. Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

5. Artikel 16 Absatz 7 wird gestrichen. 

                                                            
138  ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51. 
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6. Folgender Artikel 24a wird eingefügt: 

„Artikel 24a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 2 und 
Artikel 8 Absatz 9 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 9 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 9 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
_________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

7. Artikel 25 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

134. Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs139  

Um die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

                                                            
139  ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 72. 
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zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung sowie zur Änderung der 
Verordnung in Bezug auf die Gültigkeitsdauer der Gemeinschaftslizenz zu erlassen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, um die Gültigkeitsdauer 
der Gemeinschaftslizenz an den technischen Fortschritt anzupassen, insbesondere 
an die einzelstaatlichen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen 
nach Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009.“  

b) Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen.“  

2. Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 14a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“  

 3. Nach dem Titel des Kapitels V wird folgender Artikel 14a eingefügt: 

„Artikel 14a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 
4 und Artikel 5 Absatz 4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem 
Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 4 und Artikel 5 
Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
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im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 4 und Artikel 5 
Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 15 wird gestrichen.  

 

135. Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006140  

Um die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 an den technischen Fortschritt anzupassen und 
die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Verordnung erforderlichen technischen 
Maßnahmen festzulegen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge I und II der Verordnung zu 
ändern sowie die Verordnung zu ergänzen, indem Folgendes festgelegt wird:  

- die Verfahren für die Mitteilung der Namen von Verkehrsunternehmern, die 
Beförderungen im Gelegenheitsverkehr durchführen, und der Anschlusspunkte auf 
der Strecke,  

- die Gestaltung der Bescheinigungen für Beförderungen im Werkverkehr,  
- die Gestaltung der Genehmigungen im Linienverkehr,  
- die Gestaltung der Genehmigungsanträge für Linienverkehr,  
- die Gestaltung der Fahrtenblätter bei Verkehrsdiensten im Gelegenheitsverkehr, 

die Gestaltung des Fahrtenblatthefts und die Einzelheiten ihrer Verwendung, 
- die Gestaltung der Übersichten, die für die Übermittlung der statistischen Angaben 

über die Zahl der Genehmigungen für Kabotagedienste, die als Linienverkehr von 
einem im Aufnahmemitgliedstaat nicht ansässigen Verkehrsunternehmer im 

                                                            
140  ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 88. 
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Rahmen eines grenzüberschreitenden Linienverkehrsdienstes durchgeführt 
werden, zu verwenden sind.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

 Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den 
technischen Fortschritt anzupassen.“  

2. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Verfahren zu erlassen, nach denen den zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten die Namen solcher 
Verkehrsunternehmer und die Anschlusspunkte auf der Strecke mitgeteilt werden.“  

b) Absatz 5 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung der Bescheinigungen zu erlassen.“  

3. Artikel 6 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung der Genehmigungen zu erlassen.“  

4. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung der Anträge zu erlassen.“  

5. Artikel 12 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung des Fahrtenblatts, des Fahrtenblatthefts 
und die Einzelheiten ihrer Verwendung zu erlassen.“  

6. Folgender Artikel 25a wird eingefügt:  
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„Artikel 25a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 2, 
Artikel 5 Absätze 3 und 5, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 12 
Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
[dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absätze 3 und 5, 
Artikel 6 Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 5 und Artikel 28 
Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 
13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absätze 3 
und 5, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 5 und Artikel 28 
Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
_____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

7. Artikel 26 wird gestrichen. 

8. Artikel 28 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Gestaltung der für die Übermittlung der statistischen 
Angaben zu verwendenden Übersichten nach Absatz 2 zu erlassen.“  
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XII. GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT  

136. Richtlinie 89/108/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über tiefgefrorene Lebensmittel141  

Um die Ziele der Richtlinie 89/108/EWG zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Richtlinie durch die Reinheitskriterien, denen die Gefriermittel entsprechen müssen, und 
durch die Modalitäten der Probenahme, der Kontrolle der Temperaturen der tiefgefrorenen 
Lebensmittel und der Temperaturkontrolle in den Beförderungsmitteln sowie in den 
Einlagerungs- und Lagereinrichtungen zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 89/108/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Reinheitskriterien, denen diese Gefriermittel 
entsprechen müssen, zu erlassen.“ 

2. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Modalitäten der Probenahme, der Kontrolle der 
Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel und der Temperaturkontrolle in den 
Beförderungsmitteln sowie in den Einlagerungs- und Lagereinrichtungen zu erlassen.“ 

3. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

„Artikel 11a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 4 und 11 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

                                                            
141  ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 34. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 4 und 11 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 4 und 11 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 12 wird gestrichen.  
 

137. Richtlinie 1999/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Februar 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
mit ionisierenden Strahlen behandelte Lebensmittel und 
Lebensmittelbestandteile142  

Um die Ziele der Richtlinie 1999/2/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Richtlinie so 
weit zu ändern, wie es zur Gewährleistung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
erforderlich ist, und die Richtlinie in Bezug auf Ausnahmen hinsichtlich der 
Strahlungshöchstdosis für Lebensmittel sowie in Bezug auf die zusätzlichen Anforderungen 
an Anlagen zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 
stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 1999/2/EG wie folgt geändert: 
                                                            
142  ABl. L 66 vom 13.3.1999, S. 16. 



 

291 
 

1. Artikel 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Genehmigung von Ausnahmen von Absatz 1 unter Berücksichtigung 
der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und der maßgeblichen 
internationalen Normen zu erlassen.“ 

2. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Zulassung wird nur gewährt, wenn die Anlage 

- den Anforderungen der empfohlenen internationalen Verfahrensleitsätze der 
Gemeinsamen FAO/WHO-Codex-Alimentarius-Kommission für das Betreiben von 
Bestrahlungseinrichtungen für die Behandlung von Lebensmitteln 
(Ref. FAO/WHO/CAC, Vol. XV, Ausgabe 1) und sonstigen zusätzlichen 
Anforderungen, die von der Kommission angenommen werden können, entspricht, 

- eine Person bestimmt, die für die Einhaltung aller für die Anwendung des Verfahrens 
erforderlichen Bedingungen verantwortlich ist.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
in Bezug auf die zusätzlichen Anforderungen nach dem vorliegenden Artikel 
Unterabsatz 1 erster Gedankenstrich unter Berücksichtigung der Anforderungen an die 
Wirksamkeit und Sicherheit der angewandten Behandlung und hinsichtlich einer guten 
Hygienepraxis bei der Lebensmittelverarbeitung zu erlassen.“ 

3. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt: 

„Artikel 11a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 2, 
Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 14 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 14 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

Artikel 11b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
   
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 12 Absätze 3, 4 und 5 werden gestrichen. 

5. Artikel 14 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um insoweit Änderungen an dieser Richtlinie vorzunehmen, 
als sie erforderlich sind, um den Schutz der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten, 
und als sie sich auf Verbote oder Einschränkungen im Vergleich zur früheren 
Rechtslage beschränken. 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit der menschlichen 
Gesundheit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte 
Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Absatz erlassen werden, Anwendung.“ 

 

138. Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden143 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung durch die Definition der Begriffe „ähnliches Arzneimittel“ und „klinische 
Überlegenheit“ zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

                                                            
143 ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1. 
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vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung durch Annahme der Definition der 
Begriffe „ähnliches Arzneimittel“ und „klinische Überlegenheit“ zu erlassen.“ 

2. Artikel 10a Absatz 3 wird gestrichen. 

3. Folgender Artikel 10b wird eingefügt: 

„Artikel 10b 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 4 wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 4 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 
von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
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das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

_______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

139. Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 
2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates144 

Um die Ziele der Richtlinie 2001/18/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge 
der Richtlinie zu ändern und die Richtlinie durch Folgendes zu ergänzen: 

- abweichende Kriterien und Informationsanforderungen für das Inverkehrbringen 
bestimmter Arten von GVO, 

- Schwellenwerte, unterhalb deren die Produkte, bei denen zufällige oder technisch 
nicht zu vermeidende Spuren zugelassener GVO nicht ausgeschlossen werden können, 
nicht als GVO gekennzeichnet werden müssen, 

- niedrigere Schwellenwerte als 0,9 %, unterhalb deren die in der Richtlinie festgelegten 
Kennzeichnungsvorschriften für Spuren von GVO in Produkten, die für eine 
unmittelbare Verarbeitung vorgesehen sind, nicht gelten, 

- spezielle Kennzeichnungsvorschriften für GVO, die nicht im Sinne dieser Richtlinie in 
den Verkehr gebracht werden. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2001/18/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Absatz 1 genannten Kriterien und 
Informationsanforderungen sowie entsprechende Anforderungen für eine 

                                                            
144  ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. 
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Zusammenfassung des Akts nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen 
Ausschusses zu erlassen. Die Kriterien und die Informationsanforderungen müssen ein 
hohes Sicherheitsniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherstellen 
und sich auf die hierüber verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie auf die 
Erfahrungen mit Freisetzungen vergleichbarer GVO stützen.“ 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Vor Annahme delegierter Rechtsakte nach Absatz 2 veröffentlicht die 
Kommission den Vorschlag. Die Öffentlichkeit kann der Kommission hierzu 
innerhalb von 60 Tagen Bemerkungen übermitteln. Die Kommission übermittelt diese 
Bemerkungen zusammen mit einer Analyse an die in Artikel 29a Absatz 4 genannten 
Sachverständigen.“ 

2. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

  a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Für Produkte, bei denen zufällige oder technisch nicht zu vermeidende Spuren 
zugelassener GVO nicht ausgeschlossen werden können, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 
Schwellenwerte festzulegen, unterhalb deren diese Produkte nicht entsprechend den 
Bestimmungen des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels gekennzeichnet werden 
müssen. Die Höhe des Schwellenwertes wird entsprechend dem betreffenden Produkt 
festgelegt.“ 

 b) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 des vorliegenden 
Artikels zu erlassen.“ 

3. Artikel 26 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zu erlassen und spezielle 
Kennzeichnungsvorschriften nach Absatz 1 festzulegen, wobei zu vermeiden ist, dass 
es zu Überschneidungen mit oder Widersprüchen zu den bestehenden 
Kennzeichnungsvorschriften im Unionsrecht kommt. Dabei sollte gegebenenfalls den 
von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit dem Unionsrecht festgelegten 
Kennzeichnungsvorschriften Rechnung getragen werden.“  

4. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 27 
Anpassung der Anhänge an den technischen Fortschritt 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Abschnitte C und D, der Anhänge III bis VI 
und des Anhangs VII Abschnitt C zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt 
anzupassen.“ 

5. Folgender Artikel 29a wird eingefügt: 
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„Artikel 29a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 21 Absätze 2 und 3, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 Absatz 2, Artikel 21 Absätze 2 und 3, 
Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 Absatz 2, Artikel 21 Absätze 2 
und 3, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

6. Artikel 30 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

140. Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel145  

Um die Ziele der Richtlinie Nr. 2001/83/EG zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 
- die Richtlinie in Bezug auf eine der Bedingungen zu ändern, die homöopathische 

Arzneimittel erfüllen müssen, damit sie einem besonderen vereinfachten 

                                                            
145 ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 
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Registrierungsverfahren unterliegen, sofern dies aus Gründen neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse gerechtfertigt erscheint, 

- die Richtlinie in Bezug auf die Arten von Vorgängen, die unter die Herstellung von als 
Ausgangsstoffen verwendeten Wirkstoffen fallen, zu ändern, um die Richtlinie an den 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen, 

- den Anhang I der Richtlinie zu ändern, um diesen an den Stand der Wissenschaft und 
der Technik anzupassen, 

- die Richtlinie durch geeignete Vorkehrungen für die Prüfung der Änderungen von 
Bedingungen für Genehmigungen für das Inverkehrbringen zu ergänzen, die gemäß 
der Richtlinie erteilt worden sind, 

- die Richtlinie durch Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der guten 
Herstellungspraxis für Arzneimittel zu ergänzen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2001/83/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Unterabsatz 1 dritter Gedankenstrich zu erlassen, sofern 
dies aus Gründen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse gerechtfertigt erscheint.“ 

2. Artikel 23b Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Absatz 1 genannten Vorkehrungen zu erlassen.“  

3. Artikel 46a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Absatz 1 an den Stand der Wissenschaft und der Technik 
anzupassen.“ 

4. Artikel 47 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Artikel 46 Buchstabe f genannten Grundsätze und 
Leitlinien der guten Herstellungspraxis für Arzneimittel zu erlassen.“ 

5. Artikel 120 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 120 
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 121a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um diesen an den Stand der 
Wissenschaft und der Technik anzupassen.“ 

6. Artikel 121 Absatz 2a wird gestrichen. 

7. Artikel 121a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 121a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 Absatz 1, 
Artikel 22b, Artikel 23b, Artikel 46a, Artikel 47, Artikel 52b, Artikel 54a und 
Artikel 120 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 Absatz 1, Artikel 22b, Artikel 23b, 
Artikel 46a, Artikel 47, Artikel 52b, Artikel 54a und Artikel 120 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 Absatz 1, Artikel 22b, Artikel 23b, 
Artikel 46a, Artikel 47, Artikel 52b, Artikel 54a und Artikel 120 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
_________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

8. Die Artikel 121b und 121c werden gestrichen. 
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141. Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter 
transmissibler spongiformer Enzephalopathien146 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge der Verordnung zu ändern und die Verordnung durch Folgendes zu ergänzen:  

- Zulassung von Schnelltests,  
- Änderung des Alters für Rinder, die den jährlichen Überwachungsprogrammen 

unterliegen, 
- Festlegung der Kriterien für den Nachweis, dass sich die epidemiologische Situation 

im Land verbessert hat, und deren Aufnahme in den Anhang,  
- Erlauben der Fütterung junger Wiederkäuer mit von Fischen stammenden Proteinen,  
- Festlegung detaillierter Kriterien für die Gewährung von Ausnahmen vom 

Verfütterungsverbot,  
- Einführung eines Toleranzniveaus für unbedeutende Mengen tierischer Proteine in 

Tierfutter aufgrund zufälliger und technisch unvermeidbarer Kontaminierung,  
- Festlegung des Alters,  
- Festlegung von Regeln für Ausnahmen zur Entfernung und Beseitigung spezifizierten 

Risikomaterials,  
- Genehmigung der Herstellungsverfahren,  
- Ausdehnung gewisser Bestimmungen auf andere Tierarten,  
- Ausweitung auf andere Erzeugnisse tierischen Ursprungs,  
- Festlegung der Methode zur Bestätigung von BSE bei Schafen und Ziegen. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Zulassung von Schnelltests gemäß Unterabsatz 2 zu erlassen. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Anhangs X Kapitel C Nummer 4 zu erlassen, um das entsprechende 
Verzeichnis in Anhang X zu aktualisieren.“ 

2. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

                                                            
146  ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1. 
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a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um zu diesem Zweck Schnelltests zuzulassen. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Änderung des Anhangs X zu erlassen, um diese Tests in das entsprechende 
Verzeichnis in Anhang X aufzunehmen.“ 

b) Absatz 1b Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Absatz 1a Buchstaben a und c zu erlassen, um nach 
Konsultation der EFSA das in Absatz 1a Buchstaben a und c festgesetzte Alter auf der 
Grundlage der wissenschaftlichen Fortschritte anzupassen.  

Auf Antrag eines Mitgliedstaats, der nachweisen kann, dass sich die epidemiologische 
Situation im Land verbessert hat, können die jährlichen Überwachungsprogramme für 
diesen Mitgliedstaat überprüft werden. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

a) bestimmte Kriterien festzulegen, anhand deren nachzuweisen ist, dass sich die 
epidemiologische Situation im Land verbessert hat, um die jährlichen 
Überwachungsprogramme zu überprüfen;  

b) Anhang III Kapitel A Teil I Nummer 7 zu ändern, um die in Buchstabe a genannten 
Kriterien aufzuführen.“ 

3. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zu erlassen, um die Fütterung junger 
Wiederkäuer mit von Fischen stammenden Proteinen zu erlauben, wobei Folgendes zu 
berücksichtigen ist:  

a) eine wissenschaftliche Bewertung der Fütterungserfordernisse für junge 
Wiederkäuer, 

b) die zum Zwecke der Durchführung des vorliegenden Artikels gemäß Absatz 5 
des vorliegenden Artikels angenommenen Bestimmungen, 

c) eine Bewertung der Kontrollaspekte dieser Abweichung.“ 

b) Absatz 4 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands kann nach dem in Artikel 24 
Absatz 2 genannten Verfahren ein Beschluss über Einzelausnahmen von den 
Beschränkungen des vorliegenden Absatzes gefasst werden. Jede Ausnahme trägt den 
Bestimmungen des Absatzes 3 des vorliegenden Artikels Rechnung. Der Kommission 
wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte zur Festlegung 
detaillierter Kriterien zu erlassen, die bei der Gewährung einer solchen Ausnahme zu 
berücksichtigen sind.“ 
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c) Absatz 4a erhält folgende Fassung: 

„(4a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um ein Toleranzniveau für unbedeutende Mengen tierischer 
Proteine in Tierfutter aufgrund zufälliger und technisch unvermeidbarer 
Kontaminierung auf der Grundlage einer befürwortenden Risikobewertung, die 
zumindest der Menge und der möglichen Quelle der Kontaminierung und der 
letztlichen Bestimmung der Sendung Rechnung trägt, festzulegen.“ 

4. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Spezifizierte Risikomaterialien sind gemäß Anhang V der vorliegenden 
Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu entfernen und zu beseitigen. 
Ihre Einfuhr in die Union ist untersagt. Die Liste der spezifizierten Risikomaterialien 
gemäß Anhang V umfasst zumindest Hirn, Rückenmark, Augen und Tonsillen von 
Rindern über 12 Monate und die Wirbelsäule von Rindern über einem Alter, das von 
der Kommission festzulegen ist. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte zur Festlegung dieses Alters zu erlassen. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte Rechtsakte 
zur Änderung der Liste der spezifizierten Risikomaterialien in Anhang V unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Risikokategorien gemäß Artikel 5 Absatz 1 
Unterabsatz 1 und der Erfordernisse von Artikel 6 Absätze 1a und 1b Buchstabe b zu 
erlassen.“  

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um einen alternativen Test zum Nachweis von BSE vor der 
Schlachtung zuzulassen, und die Liste in Anhang X zu ändern. Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels gilt nicht für Gewebe von Tieren, die mit dem alternativen Test 
untersucht worden sind, sofern dieser Test gemäß den Bedingungen von Anhang V 
angewendet wurde und zu einem negativen Ergebnis geführt hat.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen Regeln für Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 4 
des vorliegenden Artikels im Hinblick auf den Zeitpunkt der tatsächlichen 
Anwendung des Verfütterungsverbots gemäß Artikel 7 Absatz 1 oder gegebenenfalls 
in Drittländern oder Gebieten von Drittländern mit einem kontrollierten BSE-Risiko 
im Hinblick auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Anwendung des Verbots der 
Verfütterung von Säugetierproteinen an Wiederkäuer festgelegt werden, um die 
Erfordernisse zur Entfernung und Beseitigung spezifizierten Risikomaterials auf Tiere 
zu beschränken, die vor diesem Zeitpunkt in den betreffenden Ländern oder Gebieten 
geboren wurden.“ 

5. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Genehmigung von Herstellungsverfahren zu erlassen, die für die 
Herstellung der in Anhang VI genannten tierischen Erzeugnisse anzuwenden sind.“ 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unter Berücksichtigung der Kriterien des Anhangs V 
Nummer 5 nicht für Wiederkäuer, die mit einem alternativen Test nach Artikel 8 
Absatz 2, der in das Verzeichnis in Anhang X aufgenommen wurde, untersucht 
worden sind, sofern dieser Test zu einem negativen Ergebnis geführt hat.“ 

6. Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, um die Bestimmungen der 
Absätze 1 und 2 auf andere Tierarten auszudehnen.“ 

7. Artikel 16 Absatz 7 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, um die Vorschriften der 
Absätze 1 bis 6 auf andere tierische Erzeugnisse auszudehnen.“ 

8. Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Methode zum Nachweis von BSE bei Schafen und 
Ziegen zu erlassen.“ 

9. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 23 
Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 23b delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen. Die Änderungen zielen darauf ab, 
die Bestimmungen in den Anhängen an die Entwicklung der epidemiologischen 
Situation, der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, der einschlägigen 
internationalen Standards, der verfügbaren analytischen Methoden für amtliche 
Kontrollen oder die Ergebnisse von Kontrollen oder Studien über die Durchführung 
dieser Bestimmungen anzupassen, und tragen folgenden Kriterien Rechnung: 

i) gegebenenfalls den Schlussfolgerungen der verfügbaren Stellungnahme der 
EFSA, 

ii) der Notwendigkeit, ein hohes Maß an Schutz der menschlichen und 
tierischen Gesundheit in der Union aufrechtzuerhalten.“ 

10. Artikel 23a wird gestrichen. 

11. Folgender Artikel 23b wird eingefügt: 

„Artikel 23b 
Ausübung der Befugnisübertragung 
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(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 3, 
Artikel 6 Absätze 1 und 1b, Artikel 7 Absätze 3, 4 und 4a, Artikel 8 Absätze 1, 2 und 
5, Artikel 9 Absätze 1 und 3, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 7, Artikel 20 
Absatz 2 und Artikel 23 wird der Kommission für unbestimmte Zeit ab [dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 Absätze 1 und 
1b, Artikel 7 Absätze 3, 4 und 4a, Artikel 8 Absätze 1, 2 und 5, Artikel 9 Absätze 1 
und 3, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 7, Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 23 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6 
Absätze 1 und 1b, Artikel 7 Absätze 3, 4 und 4a, Artikel 8 Absätze 1, 2 und 5, 
Artikel 9 Absätze 1 und 3, Artikel 15 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 7, Artikel 20 
Absatz 2 und Artikel 23 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
__________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

12. Artikel 24 Absatz 3 wird gestrichen.  

 

142. Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 
2002 über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung147  

Um die Ziele der Richtlinie 2002/32/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II 
der Richtlinie zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen und die Richtlinie 
durch Kriterien für die Zulässigkeit von Entgiftungsverfahren zu ergänzen. Es ist von 
                                                            
147  ABl. L 140 vom 30.5.2002, S. 10. 
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besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/32/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Es wird sofort entschieden, ob die Anhänge I und II zu ändern sind. Der 
Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte Rechtsakte 
zur Änderung dieser Anhänge zu erlassen. 

Sind diese Änderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 11a auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie unter 
Berücksichtigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen. 

Sind diese Änderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 10b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

 b) Absatz 2 zweiter Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

„- wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um zusätzlich zu den Kriterien für die Zulässigkeit von zur 
Tierernährung bestimmten Erzeugnissen, die Entgiftungsverfahren unterworfen 
wurden, Kriterien für die Zulässigkeit von solchen Entgiftungsverfahren zu 
bestimmen.“  

3. Folgende Artikel 10a und 10b werden eingefügt: 

„Artikel 10a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2 und 
Artikel 8 Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absätze 1 und 2 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 8 Absätze 1 
und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 
an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 10b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 10a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
  
_________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

4. Artikel 11 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

143. Richtlinie 2002/46/EG des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel148  

 Um die Ziele der Richtlinie 2002/46/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II 
der Richtlinie zu erlassen, um die Anhänge an den technischen Fortschritt anzupassen und die 
Richtlinie in Bezug auf Reinheitskriterien für die in Anhang II der Richtlinie aufgeführten 

                                                            
148  ABl. L 183 vom 12.7.2002, S. 51. 
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Stoffe sowie in Bezug auf die Mindestmengen für Vitamine und Mineralstoffe, die in 
Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sein müssen, zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2002/46/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
Festsetzung von Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/46/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Reinheitskriterien für die in Anhang II dieser Richtlinie 
aufgeführten Stoffe zu erlassen, sofern solche Kriterien nicht aufgrund von Absatz 3 
gelten.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Listen in den Anhängen I und II zu erlassen, um sie an 
den technischen Fortschritt anzupassen. 

Ist eine Streichung eines Vitamins oder eines Mineralstoffs aus den Listen gemäß 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, 
so findet das Verfahren gemäß Artikel 12b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte 
Rechtsakte zur Festsetzung der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 
Mindestmengen zu erlassen.  

Die Kommission setzt im Wege von Durchführungsrechtsakten die in den Absätzen 1 
und 2 des vorliegenden Artikels genannten Höchstmengen fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“  

3. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen.  

4. Folgende Artikel 12a und 12b werden eingefügt:  
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„Artikel 12a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 5 
und Artikel 5 Absatz 4 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum 
des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 5 und Artikel 5 Absatz 4 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 5 und Artikel 5 
Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 

Artikel 12b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
  
_______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

5. Artikel 13 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 
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144. Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Januar 2003 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem 
Blut und Blutbestandteilen und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG149  

Um die Ziele der Richtlinie 2002/98/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV 
der Richtlinie zu erlassen, um sie an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen und die Richtlinie durch bestimmte technische Anforderungen ergänzen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung von Artikel 29 Absatz 2 
Buchstabe i der Richtlinie 2002/98/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Festlegung des Verfahrens zur Meldung ernster unerwünschter Reaktionen und 
Zwischenfälle sowie des Formats für die Meldung übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2002/98/EG wie folgt geändert: 

1. Nach dem Titel des Kapitels IX werden folgende Artikel 27a und 27b eingefügt: 

„Artikel 27a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 Absätze 1 und 3 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 Absätze 1 und 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

                                                            
149  ABl. L 33 vom 8.2.2003, S. 30. 



 

309 
 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 29 Absätze 1 und 3 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 27b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 28a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
  
________________________ 
*   ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

2. Artikel 28 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

3. Artikel 29 wird wie folgt geändert:  

a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der in den Anhängen I bis IV enthaltenen technischen 
Anforderungen zu erlassen, um sie an den technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen.  

Ist dies im Falle der in den Anhängen III bis IV enthaltenen technischen 
Anforderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 27b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung.“  

b) Absatz 2 Buchstabe i wird gestrichen. 

c) Die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um diese Richtlinie in Bezug auf die in Absatz 2 genannten 
technischen Anforderungen zu ergänzen. 

Ist dies im Falle der in Absatz 2 Buchstaben b, c, d, e, f und g genannten technischen 
Anforderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
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Verfahren gemäß Artikel 27b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Verfahren zur 
Meldung ernster unerwünschter Reaktionen und Zwischenfälle sowie das Format für 
die Meldung fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 28 
Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

 

145. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen 
des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit150 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Verordnung in Bezug auf die Anzahl und Bezeichnungen der Wissenschaftlichen Gremien zu 
ändern und die Verordnung durch das von der Behörde bei den an sie gerichteten Ersuchen 
um ein wissenschaftliches Gutachten anzuwendende Verfahren, die Kriterien für die 
Aufnahme einer Einrichtung in das Verzeichnis der von den Mitgliedstaaten benannten 
zuständigen Organisationen und die Regelungen für die Aufstellung harmonisierter 
Qualitätsanforderungen sowie die finanziellen Bestimmungen für eine etwaige finanzielle 
Unterstützung zu ergänzen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 28 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 57a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Unterabsatz 1 in Bezug auf die Anzahl und die 
Bezeichnungen der Wissenschaftlichen Gremien zu erlassen, um sie auf Antrag der 
Behörde an die technische und wissenschaftliche Entwicklung anzupassen.“ 

2. Artikel 29 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Zur Anwendung dieses Artikels erlässt die Kommission nach Anhörung der 
Behörde: 

                                                            
150  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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a) delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 57a in Bezug auf das von der Behörde bei den 
an sie gerichteten Ersuchen um ein wissenschaftliches Gutachten anzuwendende 
Verfahren, 

b) Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Leitlinien für die wissenschaftliche 
Beurteilung von Stoffen, Produkten oder Verfahren, die nach dem Gemeinschaftsrecht 
einer vorherigen Zulassung oder der Aufnahme in eine Positivliste bedürfen, vor allem 
in den Fällen, in denen das Gemeinschaftsrecht vorsieht oder zulässt, dass der 
Antragsteller zu diesem Zweck Unterlagen vorlegt. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

3. Artikel 36 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 57a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien für die Aufnahme einer Einrichtung in das 
Verzeichnis der von den Mitgliedstaaten benannten zuständigen Organisationen, der 
Regelungen für die Aufstellung harmonisierter Qualitätsanforderungen sowie der 
finanziellen Bestimmungen für eine etwaige finanzielle Unterstützung zu erlassen.“ 

4. Der Titel des Kapitels V Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

„ABSCHNITT 1 
BEFUGNISÜBERTRAGUNG, DURCHFÜHRUNG UND 

VERMITTLUNGSVERFAHREN“. 

5. Nach dem Titel des Abschnitts 1 wird folgender Artikel 57a eingefügt: 

„Artikel 57a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 28 Absatz 4, 
Artikel 29 Absatz 6 und Artikel 36 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 28 Absatz 4, Artikel 29 Absatz 6 und 
Artikel 36 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 28 Absatz 4, Artikel 29 Absatz 6 und 
Artikel 36 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.  
_________________________  
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

6. Artikel 58 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

146. Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. November 2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern und zur 
Änderung der Entscheidung 90/424/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 92/117/EWG des Rates151 

Um die Ziele der Richtlinie 2003/99/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I 
der Richtlinie zu erlassen, um die in Anhang I aufgeführten Listen von Zoonosen und 
Zoonoseerregern zu aktualisieren, sowie gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 
Änderung der Anhänge II, III und IV der Richtlinie und zur Ergänzung der Richtlinie 
durch koordinierte Überwachungsprogramme für eine oder mehrere Zoonosen oder einen 
oder mehrere Zoonoseerreger zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2003/99/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um die Listen von Zoonosen und 
Zoonoseerregern insbesondere unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien zu 
aktualisieren: 

a) ihr Vorkommen in der Human- und Tierpopulation sowie in Lebens- und 
Futtermitteln, 

b) Schwere ihrer Auswirkungen auf den Menschen, 
                                                            
151  ABl. L 325 vom 12.12.2003, S. 31.  
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c) ihre wirtschaftlichen Konsequenzen für die Tiergesundheit und das 
Gesundheitswesen sowie für die Futtermittel- und Lebensmittelindustrie, 

d) epidemiologische Entwicklungstendenzen in der Human- und 
Tierpopulation sowie bei Futter- und Lebensmitteln. 

Ist dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit aus Gründen äußerster Dringlichkeit 
erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 11b auf delegierte Rechtsakte, die 
gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für den Fall, dass die bei der Routineüberwachung nach Artikel 4 erfassten Daten 
nicht ausreichend sind, so wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 11a delegierte Rechtsakte zur Festlegung koordinierter 
Überwachungsprogramme für eine oder mehrere Zoonosen oder einen oder mehrere 
Zoonoseerreger zu erlassen. Diese delegierten Rechtsakte werden insbesondere wenn 
besondere Erfordernisse festgestellt werden oder zur Risikobewertung oder zur 
Ermittlung von Bezugswerten für Zoonosen oder Zoonoseerreger auf nationaler oder 
Unionsebene erlassen.“ 

3. Artikel 11 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II, III und IV insbesondere unter 
Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien zu erlassen: 

a) Auftreten von Zoonosen und Zoonoseerregern sowie von Antibiotikaresistenzen 
in der Human- und Tierpopulation sowie in Futter- und Lebensmitteln und der 
Umwelt, 

b) Verfügbarkeit neuer Instrumente für die Überwachung und Meldung, 

c) Erfordernisse für die Bewertung der Entwicklungstendenzen auf nationaler, 
europäischer oder globaler Ebene.“  

4. Folgende Artikel 11a und 11b werden eingefügt: 

„Artikel 11a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 5 
Absatz 1 und Artikel 11 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 11 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 5 Absatz 1 und 
Artikel 11 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 11b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 
Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei 
der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 11a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.   
____________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 12 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

147. Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel152 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung des 
Anhangs der Verordnung im Hinblick auf seine Anpassung an den technischen Fortschritt 
sowie zur Ergänzung der Verordnung durch Festlegung angemessener niedrigerer 
Schwellenwerte für GVO in Lebensmitteln und Futtermitteln, unterhalb deren die 
Kennzeichnungsanforderungen vorbehaltlich bestimmter Bedingungen nicht gelten, und 
durch Festlegung besonderer Bestimmungen für die von Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung, die Lebensmittel an den Endverbraucher abgeben, zu erteilenden 
Informationen, zu erlassen.  

                                                            
152  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
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Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 
die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Maßnahmen, 
die die Unternehmer treffen müssen, um den Nachweis gegenüber den zuständigen Behörden 
zu erbringen, Maßnahmen, die die Unternehmer treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen nachzukommen, und Bestimmungen zur Erleichterung der 
einheitlichen Anwendung einiger Bestimmungen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Lebensmittel in den Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

2. Artikel 12 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte erlassen, um angemessene niedrigere Schwellenwerte, insbesondere für 
Lebensmittel, die GVO enthalten oder daraus bestehen, festzulegen oder um den 
Fortschritten in Wissenschaft und Technologie Rechnung zu tragen.“  

3. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14 
Befugnisübertragung und Durchführungsbefugnisse 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zur Annahme besonderer Bestimmungen für die von Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung, die Lebensmittel an den Endverbraucher abgeben, zu 
erteilenden Informationen, zu erlassen. Zur Berücksichtigung der besonderen Situation 
von Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung kann in diesen Bestimmungen die 
Anpassung der Anforderungen des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe e vorgesehen 
werden. 

(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes 
erlassen: 

a) Maßnahmen, die die Unternehmer treffen müssen, um den Nachweis gegenüber den 
zuständigen Behörden gemäß Artikel 12 Absatz 3 zu erbringen; 
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b) Maßnahmen, die die Unternehmer treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen gemäß Artikel 13 nachzukommen; 

c) Durchführungsbestimmungen zur Erleichterung der einheitlichen Anwendung von 
Artikel 13. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

4. Artikel 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten festlegen, ob ein 
bestimmtes Futtermittel in den Geltungsbereich dieses Abschnitts fällt. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“  

5. Artikel 24 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um angemessene niedrigere Schwellenwerte, insbesondere für 
Lebensmittel, die GVO enthalten oder daraus bestehen, festzulegen oder um den 
Fortschritten in Wissenschaft und Technologie Rechnung zu tragen.“ 

6. Artikel 26 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 26 
Durchführungsbefugnisse 

Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes erlassen: 

a) Maßnahmen, die die Unternehmer treffen müssen, um den Nachweis gegenüber den 
zuständigen Behörden gemäß Artikel 24 Absatz 3 zu erbringen; 

b) Maßnahmen, die die Unternehmer treffen müssen, um den 
Kennzeichnungsanforderungen gemäß Artikel 25 nachzukommen; 

c) Durchführungsbestimmungen zur Erleichterung der einheitlichen Anwendung von 
Artikel 25. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

7. Artikel 32 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 34a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs zu erlassen, um ihn an den technischen 
Fortschritt anzupassen.“ 

8. Folgender Artikel 34a wird eingefügt: 

„Artikel 34a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 4, 
Artikel 14 Absatz 1a, Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 32 Absatz 6 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 1a, 
Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 32 Absatz 6 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 1a, 
Artikel 24 Absatz 4 und Artikel 32 Absatz 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
____________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

9. Artikel 35 Absatz 3 wird gestrichen. 

10. Artikel 47 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

148. Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von 
genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus 
genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln 
sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG153 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung durch Festlegung eines Systems für die Entwicklung und Zuteilung von 
spezifischen Erkennungsmarkern für genetisch veränderte Organismen zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

                                                            
153  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 24. 
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angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 
Spezifische Erkennungsmarker 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung und Anpassung eines Systems für die Entwicklung und 
Zuteilung von spezifischen Erkennungsmarkern für GVO zu erlassen, wobei der 
Entwicklung in internationalen Gremien Rechnung zu tragen ist.“  

2. Folgender Artikel 9a wird eingefügt: 

„Artikel 9a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
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Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 10 Absatz 2 wird gestrichen. 

4. Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 wird gestrichen.  

 

149. Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der 
Tierernährung154  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge I, II, III und IV der Verordnung im Hinblick auf ihre Anpassung an den 
technologischen Fortschritt und zur Ergänzung der Verordnung durch Vorschriften, nach 
denen vereinfachte Bestimmungen für die Zulassung von Zusatzstoffen erlaubt sind, die 
für die Verwendung in Lebensmitteln zugelassen worden sind, zu erlassen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zu erlassen, um die in Anhang IV 
enthaltenen allgemeinen Bedingungen an den technologischen Fortschritt und die 
wissenschaftlichen Entwicklungen anzupassen.“ 

2. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu erlassen, um die Kategorien und 
Funktionsgruppen für Futtermittelzusatzstoffe aufgrund des technologischen 
Fortschritts und der wissenschaftlichen Entwicklungen anzupassen.“  

3. Artikel 7 Absatz 5 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

                                                            
154  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29. 
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„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Vorschriften zu erlassen, nach denen vereinfachte 
Bestimmungen für die Zulassung von Zusatzstoffen erlaubt sind, die für die 
Verwendung in Lebensmitteln zugelassen worden sind.“ 

4. Artikel 16 Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um dem technologischen 
Fortschritt und den wissenschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen.“ 

5. Artikel 21 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen.“ 

6. Folgender Artikel 21a wird eingefügt: 

„Artikel 21a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 5, 
Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 6 und Artikel 21 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7 
Absatz 5, Artikel 16 Absatz 6 und Artikel 21 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 3, 
Artikel 7 Absatz 5, Artikel 16 Absatz 6 und Artikel 21 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
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_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

7. Artikel 22 Absatz 3 wird gestrichen.  
 

150. Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. November 2003 über Raucharomen zur tatsächlichen oder beabsichtigten 
Verwendung in oder auf Lebensmitteln155 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge der Verordnung nach Einholung des wissenschaftlich-technischen Rates der 
Behörde und zur Ergänzung der Verordnung durch Qualitätskriterien für validierte 
Analyseverfahren zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2065/2003 wie folgt geändert:  

1. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Qualitätskriterien für die in Anhang II Nummer 4 genannten 
validierten Analyseverfahren, einschließlich der zu messenden Substanzen, zu 
erlassen. Diese delegierten Rechtsakte tragen den verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnissen Rechnung.“  

2. Artikel 18 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge nach Einholung des wissenschaftlich-
technischen Rates der Behörde zu erlassen.“ 

3. Folgender Artikel 18a wird eingefügt:  

„Artikel 18a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 Absatz 3 und 
Artikel 18 Absatz 1 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

                                                            
155  ABl. L 309 vom 26.11.2003, S. 1.  
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 18 Absatz 1 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 18 Absatz 1 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  
_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

4. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

151. Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. November 2003 zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten 
anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern156  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 zu erreichen, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen, um die Anhänge I, II und III der Verordnung zu ändern und die 
Verordnung im Hinblick auf die Unionsziele zur Senkung der Prävalenz von 
Zoonosen und Zoonoseerregern, spezifische Bekämpfungsmethoden, bestimmte 
Vorschriften für Kriterien in Bezug auf die Einfuhr aus Drittländern, Zuständigkeiten 
und Aufgaben der Referenzlaboratorien der Union und bestimmte Zuständigkeiten und 
Aufgaben der nationalen Referenzlaboratorien zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

                                                            
156  ABl. L 325 vom 12.12.2003, S. 1. 
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Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 2160/2003 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Genehmigung von Untersuchungsmethoden übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Unionsziele zur Senkung der Prävalenz 
der in Anhang I Spalte 1 genannten Zoonosen und Zoonoseerregern in den in 
Anhang I Spalte 2 genannten Tierpopulationen zu erlassen, wobei 
insbesondere Folgendes zu berücksichtigen ist: 

    a) die Erfahrungen mit den bestehenden nationalen Maßnahmen und 

b) die Informationen, die der Kommission oder der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit aufgrund geltender 
Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere im Rahmen der 
Informationen gemäß der Richtlinie 2003/99/EG, insbesondere des 
Artikels 5 der Richtlinie, übermittelt wurden.“ 

b) Absatz 6 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zu den unter Buchstabe b 
genannten Zwecken zu erlassen, wobei insbesondere die Kriterien nach 
Buchstabe c zu berücksichtigen sind.“ 

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um Kriterien 
für die Bestimmung der Salmonella-Serotypen, die für die öffentliche 
Gesundheit von Belang sind, zu ergänzen.“ 

2. Artikel 5 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zu erlassen, um die 
Anforderungen und Mindestvorschriften für Probenahmen gemäß Anhang II 
anzupassen, wobei insbesondere den Kriterien gemäß Artikel 4 Absatz 6 
Buchstabe c Rechnung zu tragen ist.“ 

3. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 
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a) spezifische Bekämpfungsmethoden, die zur Senkung der Prävalenz von 
Zoonosen und Zoonoseerregern auf der Stufe der Primärproduktion von Tieren 
und auf anderen Stufen der Lebensmittelkette angewandt werden können oder 
müssen; 

b) Bestimmungen über die Anwendungsbedingungen für die Methoden gemäß 
Buchstabe a; 

c) detaillierte Bestimmungen zu den erforderlichen Dokumenten und 
Verfahren sowie den Mindestanforderungen an die Methoden gemäß 
Buchstabe a und 

d) bestimmte spezifische Bekämpfungsmethoden, die nicht als Teil von 
Bekämpfungsprogrammen angewandt werden dürfen.“ 

4. Artikel 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 6 wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Regeln 
für die Festlegung der Kriterien gemäß Artikel 5 Absatz 5 sowie gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels durch die Mitgliedstaaten aufzustellen.“ 

5. Artikel 10 Absatz 5 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„Die Ermächtigung kann nach demselben Verfahren widerrufen werden; 
unbeschadet des Artikels 5 Absatz 6 wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte zur Festlegung 
spezifischer Bestimmungen für diese Kriterien zu erlassen.“ 

6. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung der Zuständigkeiten und Aufgaben der 
Referenzlaboratorien der Union, insbesondere hinsichtlich der Koordinierung 
ihrer Tätigkeiten mit denen der nationalen Referenzlaboratorien, zu erlassen.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a 
delegierte Rechtsakte zur Festlegung bestimmter Zuständigkeiten und 
Aufgaben der nationalen Referenzlaboratorien, insbesondere hinsichtlich der 
Koordinierung ihrer Tätigkeiten mit denen der gemäß Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe a benannten einschlägigen Laboratorien in den Mitgliedstaaten, zu 
erlassen.“ 

7. Artikel 12 Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Erforderlichenfalls kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakte andere als die in Absatz 3 genannten 
Untersuchungsmethoden genehmigen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“  
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8. Artikel 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung von Bestimmungen über die einschlägigen 
Gesundheitsbescheinigungen zu erlassen.“ 

9. Folgender Artikel 13a wird eingefügt: 

„Artikel 13a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 
unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 
Absätze 1, 6 und 7, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, 
Artikel 10 Absatz 5, Artikel 11 Absätze 2 und 4 und Artikel 13 wird der 
Kommission für unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze 1, 6 und 7, Artikel 5 
Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 5, 
Artikel 11 Absätze 2 und 4 und Artikel 13 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 
beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die 
Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten 
Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absätze 1, 6 und 7, 
Artikel 5 Absatz 6, Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 5, 
Artikel 11 Absätze 2 und 4 und Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 
Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.   
___________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

9. Artikel 14 Absatz 3 wird gestrichen. 
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152. Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, 
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichen Geweben und Zellen157  

Um die Ziele der Richtlinie 2004/23/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Richtlinie 
durch Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Geweben und Zellen sowie von 
Produkten und Materialien, die mit Geweben und Zellen in Berührung kommen und 
Auswirkungen auf ihre Qualität haben, sowie durch einige technische Anforderungen zu 
ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Richtlinie 2004/23/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 
der Verfahren zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit und zur Prüfung der 
Gleichwertigkeit von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für eingeführte Gewebe und 
Zellen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausgeübt werden.  

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/23/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 28a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von 
Geweben und Zellen sowie von Produkten und Materialien, die mit Geweben und 
Zellen in Berührung kommen und Auswirkungen auf ihre Qualität und Sicherheit 
haben, zu erlassen.  

 (6) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Verfahren zur 
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit auf Unionsebene fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

2. Artikel 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Verfahren zur 
Prüfung der Gleichwertigkeit von Qualitäts- und Sicherheitsstandards im Sinne des 
Absatzes 1 fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 29 
Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

                                                            
157  ABl. L 102 vom 7.4.2004, S. 48. 
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3. Artikel 28 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 28a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten technischen 
Anforderungen zu erlassen. 

Ist dies im Falle der in Absatz 1 Buchstaben d und e genannten technischen 
Anforderungen aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das 
Verfahren gemäß Artikel 28b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 
Artikel erlassen werden, Anwendung.“ 

4. Folgende Artikel 28a und 28b werden eingefügt: 

„Artikel 28a  
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 5 und 
Artikel 28 Absatz 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 2 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 2 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 28b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
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Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 28a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
  
________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 29 Absätze 3 und 4 werden gestrichen.  
 

153. Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene158  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge I und II der Verordnung zu ändern und die Verordnung in Bezug auf spezifische 
Hygienemaßnahmen, die Anforderungen für die Zulassung von Lebensmittelbetrieben, 
besondere Bestimmungen für die Anwendung der Anforderungen der Verordnung auf 
bestimmte Lebensmittel im Hinblick auf die Bewältigung besonderer Risiken oder sich 
herauskristallisierender Gefahren für die öffentliche Gesundheit und in Bezug auf 
Abweichungen von den Anhängen der Verordnung zu ergänzen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 
Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 wie folgt geändert: 
1. Artikel 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Annahme der in Absatz 3 genannten spezifischen Hygienemaßnahmen 
insbesondere in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

a) die Festlegung mikrobiologischer Kriterien und entsprechender Methoden für die 
Probenahme und die Analyse; 

b) die Einführung spezifischer Temperaturkontrollerfordernisse und die 
Aufrechterhaltung der Kühlkette und  

c) die Festsetzung spezifischer mikrobiologischer Zielvorgaben.“ 

                                                            
158  ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1. 
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2. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung:  
„c) aufgrund eines delegierten Rechtsakts, für dessen Erlass der Kommission gemäß 
Artikel 13a die Befugnis übertragen wurde.“ 

3. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 
„Artikel 12 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf besondere Bestimmungen für die Anwendung der 
Anforderungen dieser Verordnung auf bestimmte Lebensmittel zu erlassen, um 
besondere Risiken oder sich herauskristallisierende Gefahren für die öffentliche 
Gesundheit bewältigen zu können.“ 

4. Artikel 13 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen. Die Änderungen stellen 
darauf ab, die Ziele dieser Verordnung unter Berücksichtigung der relevanten 
Risikofaktoren sicherzustellen und deren Erreichen zu erleichtern und sind durch 
Folgendes zu begründen: 

a) die von Lebensmittelunternehmern und/oder zuständigen Behörden gesammelten 
Erfahrungen, insbesondere bei der Anwendung von HACCP-gestützten Systemen und 
den Verfahren auf der Grundlage der HACCP-Grundsätze nach Artikel 5; 

b) die von der Kommission gesammelten Erfahrungen, insbesondere in Bezug auf die 
Ergebnisse ihrer Audits;  

c) technologische Entwicklungen und ihre praktischen Konsequenzen sowie die 
Verbrauchererwartungen im Hinblick auf die Zusammensetzung von Lebensmitteln;  

d) neue wissenschaftliche Gutachten, insbesondere neue Risikobewertungen;  

e) mikrobiologische und Temperaturkriterien für Lebensmittel. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Änderungen betreffen: 

a) Hygienevorschriften für die Primärproduktion und damit zusammenhängende 
Vorgänge; 

b) Vorschriften für Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen 
wird, und Ausrüstungen; 

c) Vorschriften für Lebensmittel, einschließlich Beförderung, Umhüllung und 
Verpackung; 

d) die Wärmebehandlung von Lebensmitteln; 

e) den Umgang mit Lebensmittelabfällen; 

f) Anforderungen an die Wasserversorgung; 

g) die Hygiene und Schulung von Personen, die in einem Bereich arbeiten, in 
dem mit Lebensmitteln umgegangen wird.  
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren 
Abweichungen von den Anhängen I und II zu genehmigen, sofern die Erreichung der 
folgenden Ziele dieser Verordnung dadurch nicht infrage gestellt wird: 

a) die Erleichterung der Anwendung von Artikel 5 für Kleinbetriebe;  

b) Betriebe, die Rohstoffe erzeugen, damit umgehen oder diese verarbeiten, die für die 
Produktion von hochverarbeiteten Lebensmittelerzeugnissen bestimmt sind und einer 
Behandlung unterzogen wurden, sodass ihre Unbedenklichkeit gewährleistet ist.“ 

6. Folgender Artikel 13a wird eingefügt: 
„Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 4, 
Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c, Artikel 12 und Artikel 13 Absätze 1 und 2 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe c, Artikel 12 und Artikel 13 Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 4, Artikel 6 Absatz 3 
Buchstabe c, Artikel 12 und Artikel 13 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
_____________________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 14 Absatz 3 wird gestrichen. 
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154. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs159  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge II und III der Verordnung zu ändern und die Verordnung in Bezug auf die 
Verwendung von anderen Stoffen als Trinkwasser zum Zweck der Entfernung von 
Oberflächenverunreinigungen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs, in Bezug auf 
Änderungen besonderer Garantien im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von 
bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Schweden oder Finnland und in Bezug 
auf Abweichungen von den Anhängen II und III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zu 
ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 wie folgt geändert: 
1. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Lebensmittelunternehmer dürfen zum Zweck der Entfernung von 
Oberflächenverunreinigungen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs keinen anderen 
Stoff als Trinkwasser – oder sauberes Wasser, wenn dessen Verwendung nach der 
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 oder der vorliegenden Verordnung erlaubt ist – 
verwenden, es sei denn, die Verwendung des Stoffes ist von der Kommission 
genehmigt worden. Hierzu wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 11a delegierte Rechtsakte zu erlassen. Lebensmittelunternehmer müssen ferner 
die Verwendungsvorschriften erfüllen, die nach demselben Verfahren gegebenenfalls 
erlassen werden. Die Verwendung eines zugelassenen Stoffes lässt die Verpflichtung 
des Lebensmittelunternehmers unberührt, den Anforderungen der vorliegenden 
Verordnung nachzukommen.“ 

2. Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
„a) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte [zur Änderung der Absätze 1 und 2 im Hinblick auf die Aktualisierung der 
in diesen Absätzen genannten Anforderungen] zu erlassen, um Änderungen der 
Kontrollprogramme der Mitgliedstaaten oder der Annahme mikrobiologischer 
Kriterien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Rechnung zu tragen.“ 

3. Artikel 9 wird gestrichen. 
 
4. Artikel 10 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

                                                            
159  ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55. 
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„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II und III zu erlassen. Die Änderungen stellen 
darauf ab, die Ziele dieser Verordnung unter Berücksichtigung der relevanten 
Risikofaktoren sicherzustellen und deren Erreichen zu erleichtern und sind durch 
Folgendes zu begründen: 

a) die von Lebensmittelunternehmern und/oder zuständigen Behörden gesammelten 
Erfahrungen, insbesondere bei der Anwendung von HACCP-gestützten Systemen 
nach Artikel 5; 

b) die von der Kommission gesammelten Erfahrungen, insbesondere in Bezug auf die 
Ergebnisse ihrer Audits; 

c) technologische Entwicklungen und ihre praktischen Konsequenzen sowie die 
Verbrauchererwartungen im Hinblick auf die Zusammensetzung von Lebensmitteln; 

d) wissenschaftliche Gutachten, insbesondere neue Risikobewertungen; 

e) mikrobiologische und Temperaturkriterien für Lebensmittel; 

f) Veränderungen der Konsumgewohnheiten. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Änderungen betreffen: 

a) die Vorschriften für die Identitätskennzeichnung bei Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs; 

b) den Zweck der HACCP-Verfahren; 

c) die Vorschriften in Bezug auf Informationen zur Lebensmittelkette; 

d) die spezifischen Hygienevorschriften für die Betriebsstätten, einschließlich 
Transportmittel, in denen Erzeugnisse tierischen Ursprungs produziert, behandelt, 
verarbeitet, gelagert oder verteilt werden; 

e) die spezifischen Hygienevorschriften für Tätigkeiten in Zusammenhang mit 
Produktion, Handhabung, Verarbeitung, Lagerung, Beförderung oder Vertrieb von 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs; 

f) Vorschriften für die Beförderung von Fleisch, das noch warm ist; 

g) Gesundheitsnormen oder -kontrollen, wenn wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit erforderlich sind; 

h) die Ausdehnung des Anhangs III Abschnitt VII Kapitel IX auf andere lebende 
Muscheln als Kammmuscheln; 

i) Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, dass epidemiologischen Daten 
zufolge von Fanggründen keine Gesundheitsgefährdung wegen Parasitenvorkommen 
ausgeht und die zuständige Behörde folglich genehmigen kann, dass 
Lebensmittelunternehmer die Fischereierzeugnisse nicht gemäß Anhang III 
Abschnitt VIII Kapitel III Teil D einer Gefrierbehandlung unterziehen müssen; 

j) in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referenzlabor der Union festzulegende 
ergänzende Hygienevorschriften für lebende Muscheln; dazu gehören 
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i) Grenzwerte und Analysemethoden für andere marine Biotoxine, 

ii) virologische Nachweisverfahren und virologische Normen 

und 

iii) Stichprobenpläne und die Methoden und Analysetoleranzen zur Überprüfung der 
Einhaltung der Hygienevorschriften. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 11a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren 
Abweichungen von den Anhängen II und III zu genehmigen, sofern die Erreichung der 
folgenden Ziele dieser Verordnung dadurch nicht infrage gestellt wird: 

a) die Erleichterung ihrer Anwendung für Kleinbetriebe; 

b) die Ermöglichung der weiteren Anwendung traditioneller Methoden auf 
allen Produktions-, Verarbeitungs- oder Vertriebsstufen von Lebensmitteln; 

c) die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Lebensmittelunternehmen in 
Regionen in schwieriger geografischer Lage; 

d) Betriebe, die Rohstoffe erzeugen, die für die Produktion von 
hochverarbeiteten Lebensmittelerzeugnissen bestimmt sind und die einer 
Behandlung unterzogen wurden, sodass ihre Unbedenklichkeit gewährleistet 
ist.“  

5. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 
a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:  
„Unbeschadet der allgemeinen Geltung von Artikel 9 und Artikel 10 Absatz 1 kann 
die Kommission die folgende Maßnahmen im Wege von Durchführungsrechtsakten 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 
 
b) Die Absätze 1, 5, 6, 7 und 8 werden gestrichen.  

 
6. Folgender Artikel 11a wird eingefügt: 

„Artikel 11a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2, 
Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 10 Absätze 1 und 2 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3 
Buchstabe a und Artikel 10 Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
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Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 3 
Buchstabe a und Artikel 10 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

7. Artikel 12 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

155. Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche 
Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs160 

Um die Ziele der Verordnung (EG) 854/2004 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge I, II, III, IV, V und VI der Verordnung zu ändern und die Verordnung durch 
Genehmigung von Abweichungen von diesen Anhängen zu ergänzen. Es ist von 
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 wie folgt geändert: 
1. Artikel 16 wird gestrichen.  
 
2. Artikel 17 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

                                                            
160  ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 206. 
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„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I, II, III, IV, V und VI zu erlassen. Die 
Änderungen stellen darauf ab, die Ziele dieser Verordnung unter Berücksichtigung der 
relevanten Risikofaktoren sicherzustellen und deren Erreichen zu erleichtern und sind 
durch Folgendes zu begründen: 

a) die von Lebensmittelunternehmern und/oder zuständigen Behörden gesammelten 
Erfahrungen, insbesondere bei der Anwendung von HACCP-gestützten Systemen 
nach Artikel 5; 

b) technologische Entwicklungen und ihre praktischen Konsequenzen sowie die 
Verbrauchererwartungen im Hinblick auf die Zusammensetzung von Lebensmitteln; 

i) wissenschaftliche Gutachten, insbesondere neue Risikobewertungen; 

ii) Veränderungen der Konsumgewohnheiten. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Änderungen betreffen: 

a) die Aufgaben der zuständigen Behörden; 

b) die amtliche Überwachung, insbesondere die Häufigkeit der Kontrollen und die 
Verteilung der Zuständigkeiten; 

c) die Mitwirkung des Schlachthofpersonals bei der amtlichen Überwachung; 

d) Maßnahmen im Anschluss an die Kontrollen; 

e) spezifische Vorschriften für die Fleischuntersuchung; 

f) Vorschriften in Bezug auf spezifische Gefahren; 

g) spezifische Vorschriften für die Aufführung von Betrieben aus Drittländern in 
Listen; 

h) Kriterien, um auf der Grundlage einer Risikoanalyse zu ermitteln, ob bei den 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungen auf die Anwesenheit des amtlichen 
Tierarztes in Schlachthöfen und Wildbearbeitungsbetrieben verzichtet werden kann; 

i) die Umstände, unter denen auf einige der in Anhang I Abschnitt IV beschriebenen 
besonderen Fleischuntersuchungsverfahren je nach Herkunftsbetrieb, -region 
oder -land und nach den Grundsätzen der Risikoanalyse verzichtet werden kann; 

j) die Vorschriften hinsichtlich des Inhalts der Tests für amtliche Tierärzte und 
amtliche Fachassistenten; 

k) Vorschriften für Labortests; 

l) die analytischen Grenzwerte zur Durchführung der in Anhang III vorgeschriebenen 
amtlichen Überwachung von Fischereierzeugnissen, auch hinsichtlich Parasiten und 
Umweltschadstoffen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um unter Berücksichtigung der relevanten Risikofaktoren 
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Abweichungen von den Anhängen I, II, III, IV, V und VI zu gewähren, sofern die 
Erreichung der folgenden Ziele dieser Verordnung dadurch nicht infrage gestellt wird: 

i) die Erleichterung der Durchführung der in den Anhängen für Kleinbetriebe 
festgelegten Vorschriften; 

ii) die Ermöglichung der weiteren Anwendung traditioneller Methoden auf allen 
Produktions-, Verarbeitungs- oder Vertriebsstufen von Lebensmitteln; 

iii) die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Lebensmittelunternehmen in Regionen 
in schwieriger geografischer Lage.“ 

3. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:  
 
„Unbeschadet der allgemeinen Geltung von Artikel 16 und Artikel 17 Absatz 1 kann 
die Kommission die folgende Maßnahmen im Wege von Durchführungsrechtsakten 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“ 
 
b) Die Absätze 3, 4, 7, 8 und 15 werden gestrichen.  

 
4. Folgender Artikel 18a wird eingefügt: 

„Artikel 18a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 
wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
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Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
__________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 19 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

156. Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene161 

 Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge I, II und III der Verordnung im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen 
Fortschritt zu ändern und die Verordnung durch Festlegung von spezifischen 
mikrobiologischen Kriterien und Zielvorgaben in Bezug auf die Zulassung von 
Futtermittelbetrieben und durch Genehmigung von Abweichungen von den Anhängen I, II 
und III der Verordnung zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 183/2005 wie folgt geändert: 
1. Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung der Kriterien und Zielvorgaben gemäß den Buchstaben a 
und b zu erlassen.“ 

2. Artikel 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) eine Zulassung durch eine delegierte Verordnung vorgeschrieben ist, für deren 
Erlass der Kommission gemäß Artikel 30a die Befugnis übertragen wurde.“ 

3. Artikel 27 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I, II und III zu erlassen.“ 

4. Artikel 28 erhält folgende Fassung:  
„Artikel 28 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 30a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um aus besonderen Gründen Abweichungen von den 
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Anhängen I, II und III zu gewähren, sofern die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung dadurch nicht infrage gestellt wird.“ 

5. Folgender Artikel 30a wird eingefügt: 
„Artikel 30a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 3, 
Artikel 10 Absatz 3, Artikel 27 und Artikel 28 wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 27 und Artikel 28 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 3, 
Artikel 27 und Artikel 28 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  
__________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

5. Artikel 31 Absatz 3 wird gestrichen.  
 

157. Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie 
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004162  

                                                            
162 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 1. 
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Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung durch Folgendes zu erlassen: 

- nähere Festlegung der Gründe für die Gewährung einer Zurückstellung der Einleitung 
oder des Abschlusses einiger Maßnahmen,  

- Bestimmungen in Bezug auf die Verhängung von finanziellen Sanktionen.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.  

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um die Gründe für die Gewährung einer Zurückstellung auf 
der Grundlage der Erfahrungen mit der Anwendung des Absatzes 1 näher 
festzulegen.“ 

2. Artikel 49 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission kann bei Arzneimitteln, die nach den Verfahren der Verordnung 
(EG) Nr. 726/2004 genehmigt sind, für Verstöße gegen die vorliegende Verordnung 
oder die auf ihrer Grundlage erlassenen Durchführungsvorschriften finanzielle 
Sanktionen in Form von Geldbußen oder Zwangsgeldern verhängen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 50a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes festzulegen: 

a) eine Liste der Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung, bei 
deren Nichteinhaltung finanzielle Sanktionen verhängt werden 
können; 

b) die Verfahren für die Ausübung von Befugnissen zur Verhängung von 
Geldbußen oder Zwangsgeldern, einschließlich Regeln für die 
Einleitung des Verfahrens, Untersuchungsmaßnahmen, 
Verteidigungsrechte, Akteneinsicht, rechtliche Vertretung und 
Vertraulichkeit; 

c) Vorschriften zur Verfahrensdauer und zu Verjährungsfristen; 
d) Elemente, die die Kommission bei der Festlegung der Höhe und der 

Höchstbeträge der Geldbußen und Zwangsgelder berücksichtigen 
muss, sowie die Bedingungen und die Modalitäten für die Einziehung. 
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Zur Durchführung der Untersuchung kann die Kommission mit zuständigen 
nationalen Behörden zusammenarbeiten und sich auf von der Agentur zur Verfügung 
gestellte Ressourcen stützen.  

Der Gerichtshof hat die Befugnis zur unbeschränkten Nachprüfung von Beschlüssen 
der Kommission, mit denen finanzielle Sanktionen verhängt werden. Er kann die 
verhängten Geldbußen oder Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen.“ 

3. Der Titel des Kapitels 1 Abschnitt 2 erhält folgende Fassung: 

„Abschnitt 2 
Ausübung der Befugnisübertragung“. 

4. Nach dem Titel des Kapitels 1 Abschnitt 2 wird folgender Artikel 50a eingefügt: 

„Artikel 50a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 20 Absatz 2 und 
Artikel 49 Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 49 Absatz 3 
kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 49 Absatz 3 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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 _______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

5. Artikel 51 wird gestrichen. 

 

158. Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel163  

Um die Ziele der Verordnung (EG) 1924/2006 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung 
des Anhangs der Verordnung zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt 
anzupassen, und die Verordnung durch Folgendes zu ergänzen: 

- die Nährwertkennzeichnung für nicht vorverpackte Lebensmittel, die dem 
Endverbraucher oder Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung zum Kauf 
angeboten werden, und für Lebensmittel, die entweder an der Verkaufsstelle auf 
Wunsch des Käufers verpackt oder zum sofortigen Verkauf fertig verpackt 
werden,  

- Abweichungen von Zulassungsverfahren in Verbindung mit der Verwendung von 
Handelsmarken, Markennamen oder Phantasiebezeichnungen, 

- Abweichungen bei Nährstoffen, von denen eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung keine ausreichenden Mengen liefern kann, 

- spezifische Nährwertprofile, denen Lebensmittel oder bestimmte 
Lebensmittelkategorien entsprechen müssen, um nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angaben tragen zu dürfen, 

- Maßnahmen zur Bestimmung von Lebensmitteln oder Kategorien von 
Lebensmitteln, bei denen die Verwendung nährwert- oder gesundheitsbezogener 
Angaben eingeschränkt oder verboten werden soll.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Verabschiedung der Unionsliste zulässiger gesundheitsbezogener 
Angaben, die nicht die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung 
und die Gesundheit von Kindern und die Bedingungen für ihre Verwendung betreffen, 
jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieser Liste sowie in Bezug auf die endgültige 
Entscheidung über Anträge auf Zulassung von Angaben übertragen werden. Diese 
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Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt 
werden.  

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Auf nicht vorverpackte Lebensmittel (einschließlich Frischprodukte wie Obst, 
Gemüse oder Brot), die dem Endverbraucher oder Einrichtungen zur 
Gemeinschaftsverpflegung zum Kauf angeboten werden, und auf Lebensmittel, die 
entweder an der Verkaufsstelle auf Wunsch des Käufers verpackt oder zum 
sofortigen Verkauf fertig verpackt werden, finden Artikel 7 und Artikel 10 
Absatz 2 Buchstaben a und b keine Anwendung. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte Rechtsakte in Bezug auf die 
Kennzeichnung von nicht vorverpackten Lebensmitteln zu erlassen. 
Einzelstaatliche Vorschriften können angewandt werden, bis gegebenenfalls diese 
delegierten Rechtsakte erlassen werden.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Im Fall allgemeiner Bezeichnungen, die traditionell zur Angabe einer 
Eigenschaft einer Kategorie von Lebensmitteln oder Getränken verwendet werden 
und die auf Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hindeuten könnten, 
können die betroffenen Lebensmittelunternehmer eine Ausnahme von Absatz 3 
beantragen. Der Antrag ist an die zuständige nationale Behörde eines 
Mitgliedstaats zu richten, die ihn unverzüglich an die Kommission weiterleitet. 
Die Kommission erlässt und veröffentlicht Regeln, nach denen 
Lebensmittelunternehmer derartige Anträge stellen können, um sicherzustellen, 
dass der Antrag in transparenter Weise und innerhalb einer vertretbaren Frist 
bearbeitet wird. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf Ausnahmen von Absatz 3 zu erlassen.“ 

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d) nicht erklären, suggerieren oder auch nur mittelbar zum Ausdruck bringen, 
dass eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung generell nicht die 
erforderlichen Mengen an Nährstoffen liefern kann;“ 

b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Abweichungen von Unterabsatz 2 Buchstabe d des 
vorliegenden Artikels bei Nährstoffen, von denen eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung keine ausreichenden Mengen liefern kann, zu 
erlassen; die delegierten Rechtsakte enthalten die Bedingungen für die Anwendung 
abweichender Regelungen unter Beachtung der in Mitgliedstaaten vorliegenden 
besonderen Umstände.“ 

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a bis zum 
19. Januar 2009 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um spezifische Nährwertprofile, 
einschließlich der Ausnahmen, denen Lebensmittel oder bestimmte 
Lebensmittelkategorien entsprechen müssen, um nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angaben tragen zu dürfen, sowie die Bedingungen für die 
Verwendung von nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angaben bei 
Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien in Bezug auf die Nährwertprofile 
festzulegen.“  

ii) Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Aktualisierung von Nährwertprofilen und der Bedingungen für ihre 
Verwendung zur Berücksichtigung maßgeblicher wissenschaftlicher 
Entwicklungen zu erlassen. Zu diesem Zweck werden Interessengruppen, 
insbesondere Lebensmittelunternehmer und Verbraucherverbände, angehört.“  

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen zur Bestimmung anderer als der in Absatz 3 
des vorliegenden Artikels genannten Lebensmittel oder Kategorien von 
Lebensmitteln, bei denen die Verwendung nährwert- oder gesundheitsbezogener 
Angaben im Licht wissenschaftlicher Nachweise eingeschränkt oder verboten 
werden soll, zu erlassen.“ 

4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs, gegebenenfalls nach Anhörung der 
Behörde, zu erlassen. Gegebenenfalls bezieht die Kommission Interessengruppen, 
insbesondere Lebensmittelunternehmer und Verbraucherverbände, ein, um die 
Wahrnehmung und das Verständnis der betreffenden Angaben zu bewerten.“ 

5. Artikel 13 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission beschließt im Wege eines Durchführungsrechtsakts nach 
Anhörung der Behörde spätestens am 31. Januar 2010 eine Unionsliste zulässiger 
Angaben gemäß Absatz 1 sowie alle für die Verwendung dieser Angaben 
notwendigen Bedingungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.  

(4) Die Kommission erlässt im Wege eines Durchführungsrechtsakts nach 
Anhörung der Behörde auf eigene Initiative der Kommission oder auf Antrag eines 
Mitgliedstaats Änderungen an der in Absatz 3 genannten Liste, die auf allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Nachweisen beruhen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.“  

6. Artikel 17 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission erlässt im Wege eines Durchführungsrechtsakts die endgültige 
Entscheidung über den Antrag. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“  

b) Unterabsatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

b) „Vor Ablauf der fünf Jahre erlässt die Kommission, falls die Angabe immer 
noch den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts Maßnahmen zur Zulassung der Angabe ohne 
Einschränkung ihrer Verwendung. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

7. Artikel 18 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Gibt die Behörde eine Stellungnahme ab, in der die Aufnahme der betreffenden 
Angabe in die in Absatz 4 genannte Liste nicht befürwortet wird, erlässt die 
Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts eine Entscheidung über den 
Antrag. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“  

b) Unterabsatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Vor Ablauf der fünf Jahre erlässt die Kommission, falls die Angabe immer 
noch den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts Maßnahmen zur Zulassung der Angabe ohne 
Einschränkung ihrer Verwendung. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“  

8. Folgender Artikel 24a wird eingefügt: 

„Artikel 24a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 
unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 Absätze 2 
und 4, Artikel 3, Artikel 4 Absätze 1 und 5 und Artikel 8 Absatz 2 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 4, Artikel 3, 
Artikel 4 Absätze 1 und 5 und Artikel 8 Absatz 2 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 
die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 
Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 
ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 4, Artikel 3, 
Artikel 4 Absätze 1 und 5 und Artikel 8 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
zwei Monate verlängert.   
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

9. Artikel 25 Absatz 3 wird gestrichen.  

10. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Buchstabe b wird gestrichen. 

b) Absatz 6 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

„ii) Nach Anhörung der Behörde erlässt die Kommission im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts einen Beschluss über die gesundheitsbezogenen 
Angaben, die auf diese Weise zugelassen wurden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“  

 

159. Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 über den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie 
bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln164  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 
die Anhänge I und II der Verordnung zu ändern, um sie an den technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen, und den Anhang III der Verordnung zu ändern, 
um die Verwendung von Vitaminen und Mineralstoffen und bestimmter anderer Stoffe zu 
erlauben, deren Verwendung Beschränkungen unterliegt, die verboten sind oder die von 
der Union geprüft werden, und die Verordnung durch Festlegung weiterer Lebensmittel 
oder Lebensmittelkategorien, denen bestimmte Vitamine und Mineralstoffe nicht 
zugesetzt werden dürfen, durch Festlegung der für Vitamin- und 
Mineralstoffverbindungen geltenden Reinheitskriterien und durch Festlegung des 
Mindestgehalts in Abweichung von der signifikanten Menge eines Vitamins oder 
Mineralstoffs, die in einem Lebensmittel vorhanden sein muss, zu ergänzen. Es ist von 

                                                            
164  ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 26. 
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besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Gehalte an Vitaminen und Mineralstoffen, die Lebensmitteln zugesetzt 
werden, und in Bezug auf Bedingungen, die den Zusatz eines spezifischen Vitamins oder 
Mineralstoffes verbieten oder beschränken, übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Listen in den Anhängen I und II zu erlassen, um sie an 
den technischen Fortschritt anzupassen. 

Ist eine Streichung eines Vitamins oder eines Mineralstoffs aus den Listen gemäß 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, 
so findet das Verfahren gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem 
vorliegenden Artikel erlassen werden, Anwendung. 

Bevor die Kommission diese Änderungen vornimmt, führt sie mit betroffenen 
Gruppen, insbesondere mit der Lebensmittelindustrie und Verbraucherverbänden, 
Konsultationen durch.“ 

2. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen zur Festlegung weiterer Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien, denen bestimmte Vitamine und Mineralstoffe nicht zugesetzt 
werden dürfen, im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse unter Berücksichtigung 
ihres Nährwerts, zu erlassen.“  

3. Artikel 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen zur Festlegung der Reinheitskriterien für die 
in Anhang II aufgeführten Vitamin- und Mineralstoffverbindungen zu erlassen, sofern 
sie nicht aufgrund von Absatz 2 des vorliegenden Artikels gelten.“ 

4. Artikel 6 wird wie folgt geändert:  

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
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„(1) Wird ein Vitamin oder Mineralstoff Lebensmitteln zugesetzt, so darf der 
Gesamtgehalt des Vitamins oder Mineralstoffs, das/der – zu welchem Zweck auch 
immer – in dem Lebensmittel zum Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden ist, nicht über 
den Höchstgehalten liegen. Die Kommission kann im Wege von 
Durchführungsrechtsakten diese Gehalte festsetzen. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. Die 
Kommission kann zu diesem Zweck bis zum 19. Januar 2009 einen Entwurf der 
Maßnahmen für die Höchstgehalte vorlegen. Für konzentrierte und dehydrierte 
Erzeugnisse werden die Höchstgehalte für den Zustand festgesetzt, in dem die 
Lebensmittel entsprechend den Anweisungen des Herstellers zum Verzehr zubereitet 
sind.  

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten etwaige 
Bedingungen, die den Zusatz eines spezifischen Vitamins oder Mineralstoffes zu 
einem Lebensmittel oder einer Lebensmittelkategorie verbieten oder beschränken, 
fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 14 Absatz 2 
genannten Verfahren erlassen.“  

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Der Zusatz eines Vitamins oder eines Mineralstoffs zu Lebensmitteln muss 
bewirken, dass das Vitamin oder der Mineralstoff in dem Lebensmittel mindestens in 
einer signifikanten Menge vorhanden ist, sofern dies in Anhang XIII Teil A 
Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 definiert ist. Der Kommission wird 
die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
Maßnahmen zur Festsetzung der Mindestgehalte an Vitaminen und Mineralstoffen in 
Lebensmitteln, einschließlich geringerer Gehalte, die von den signifikanten Mengen in 
spezifischen Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien abweichen, zu erlassen.“  

5. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln, denen Vitamine und 
Mineralstoffe zugesetzt werden, sowie die Werbung für diese Lebensmittel dürfen 
keinen Hinweis enthalten, mit dem behauptet oder suggeriert wird, dass die Zufuhr 
angemessener Nährstoffmengen bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen 
Ernährung nicht möglich sei. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 13a delegierte Rechtsakte in Bezug auf eine Ausnahmeregelung hinsichtlich 
eines speziellen Nährstoffs zu erlassen.“ 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, aus eigener Initiative oder anhand 
der von den Mitgliedstaaten übermittelten Angaben, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zwecks Aufnahme des Stoffs oder der 
Zutat, der bzw. die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannt wird, in Anhang III 
zu erlassen. Ein solcher delegierter Rechtsakt wird erlassen, nachdem die Behörde 
jeweils eine Bewertung der vorliegenden Informationen vorgenommen hat; dabei ist 
wie folgt zu verfahren: 

a) Stellt sich heraus, dass eine derartige Verwendung gesundheitsschädlich ist, so 
wird der Stoff und/oder die Zutat, die diesen enthält, 
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i) in Anhang III Teil A aufgenommen, und der Zusatz dieses Stoffs und/oder 
dieser Zutat zu Lebensmitteln oder deren Verwendung bei der 
Herstellung von Lebensmitteln verboten oder 

ii) in Anhang III Teil B aufgenommen, und der Zusatz dieses Stoffs und/oder 
dieser Zutat zu Lebensmitteln oder deren Verwendung bei der 
Herstellung von Lebensmitteln nur unter den dort genannten 
Bedingungen erlaubt.  

b) Stellt sich heraus, dass eine derartige Verwendung möglicherweise 
gesundheitsschädlich ist, jedoch weiterhin eine wissenschaftliche Unsicherheit 
besteht, so wird der Stoff in Anhang III Teil C aufgenommen. 

Ist die Aufnahme eines Stoffs oder einer Zutat in Anhang III Teil A oder B aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen 
werden, Anwendung.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Binnen vier Jahren ab dem Datum, zu dem ein Stoff in Anhang III Teil C 
aufgenommen wurde, und unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Behörde zu 
den nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels zur Bewertung vorgelegten Unterlagen 
wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III im Hinblick darauf zu erlassen, ob die 
Verwendung eines in Anhang III Teil C aufgeführten Stoffes erlaubt wird oder ob er 
in Anhang III Teil A oder B aufgenommen wird. 

Ist die Aufnahme eines Stoffs oder einer Zutat in Anhang III Teil A oder B aus 
Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß 
Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen 
werden, Anwendung.“ 

7. Folgende Artikel 13a und 13b werden eingefügt:  

„Artikel 13a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 3, 
Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 
Absätze 2 und 5 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, Artikel 5 Absatz 1, 
Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 und 5 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
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späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4, Artikel 5 
Absatz 1, Artikel 6 Absatz 6, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 8 Absätze 2 und 5 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

Artikel 13b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
   
________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

8. Artikel 14 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 
 

160. Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004165 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 
Anhänge der Verordnung im Hinblick auf ihre Anpassung an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 
Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 

                                                            
165 ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121. 
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Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 wie folgt geändert: 

1. Artikel 24 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 24 
Änderung der Anhänge  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 25a nach Anhörung der 
Agentur delegierte Rechtsakte zur Änderung der Anhänge im Hinblick auf ihre 
Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu erlassen.“ 

2. Folgender Artikel 25a wird eingefügt: 

„Artikel 25a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den 
in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 24 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 24 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 
im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 24 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 
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den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
_______________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 26 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

161. Richtlinie 2009/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Extraktionslösungsmittel, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und 
Lebensmittelzutaten verwendet werden166 

Um die Ziele der Richtlinie 2009/32/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um den Anhang I 
der Richtlinie im Hinblick auf seine Anpassung an den technischen Fortschritt zu ändern 
und die Richtlinie in Bezug auf die erforderlichen Analysemethoden zur Überprüfung der 
Einhaltung der Reinheitskriterien und das Probenahmeverfahren und die Methoden der 
Analyse der in Anhang I der Richtlinie aufgeführten Extraktionslösungsmittel und 
Höchstwerte für den Gehalt an Quecksilber und Cadmium in Extraktionslösungsmitteln zu 
ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/32/EG wie folgt geändert:  

1. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

(1)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I unter Berücksichtigung des 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritts im Bereich der Verwendung von 
Lösungsmitteln, der Bedingungen ihrer Verwendung und der Rückstandshöchstwerte 
zu erlassen. 

(2)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes festzulegen:  

                                                            
166  ABl. L 141 vom 6.6.2009, S. 3.  
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a) die erforderlichen Analysemethoden zur Überprüfung der Einhaltung der 
allgemeinen und spezifischen Reinheitskriterien nach Artikel 3; 

b) das Probenahmeverfahren und die Methoden der qualitativen und quantitativen 
Analyse der in Anhang I aufgeführten und in Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten 
verwendeten Extraktionslösungsmittel; 

c) falls erforderlich, die spezifischen Reinheitskriterien für die in Anhang I 
aufgeführten Extraktionslösungsmittel, insbesondere Höchstwerte für den Gehalt an 
Quecksilber und Cadmium in Extraktionslösungsmitteln. 

(3) Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit erforderlich, so findet das Verfahren gemäß Artikel 5b auf delegierte 
Rechtsakte, die gemäß Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c erlassen werden, 
Anwendung.“ 

2. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5a delegierte Rechtsakte in 
Bezug auf Änderungen dieser Richtlinie zu erlassen, wenn diese Änderungen zur 
Lösung der in Absatz 1 genannten Schwierigkeiten und zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit für notwendig erachtet werden. 

Jeder Mitgliedstaat, der bereits Schutzmaßnahmen getroffen hat, kann diese bis zum 
Inkrafttreten der Änderungen in seinem Gebiet beibehalten.“ 

3. Folgende Artikel 5a und 5b werden eingefügt:  

„Artikel 5a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 und Artikel 5 
Absatz 3 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 3 erlassen 
wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

Artikel 5b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 5a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 
   
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.6.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 6 Absätze 3 und 4 werden gestrichen.  
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162. Richtlinie 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen167  

Um die Ziele der Richtlinie 2009/41/EG zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der 
Richtlinie zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen und Typen von 
GVM aufzunehmen, für die die Richtlinie nicht gilt, wenn ihre Sicherheit anhand der in 
der Richtlinie festgelegten Kriterien festgestellt wurde. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 
den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 
haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/41/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 19a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die Anhänge II, III, IV und V im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen 
Fortschritt zu ändern,  

b) Anhang II Teil C zu ändern, um die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b genannte 
Liste der Typen von GVM festzulegen und zu aktualisieren.“ 

2. Folgender Artikel 19a wird eingefügt: 

„Artikel 19a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 kann vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 
die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
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Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

3. Artikel 20 Absatz 2 wird gestrichen. 

4. Anhang II Teil B Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Einleitung  

Die nach Artikel 19 in Teil C aufgenommenen Typen von GVM fallen nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie. Die Aufnahme in Teil C wird bei jedem GVM 
im Einzelfall geprüft, und der Ausschluss aus dem Anwendungsbereich bezieht sich 
nur auf den jeweiligen eindeutig bezeichneten GVM. Der Ausschluss gilt nur, wenn 
der GVM unter den Bedingungen der Anwendung in geschlossenen Systemen 
verwendet wird. Er gilt nicht für die absichtliche Freisetzung von GVM. Für die 
Aufnahme eines GVM in Teil C ist der Nachweis zu erbringen, dass die 
nachstehenden Kriterien erfüllt sind.“  

5. Anhang II Teil C erhält folgende Fassung: 

 „Teil C 

 Typen von GVM, die die Kriterien nach Teil B erfüllen: 

 ... (gemäß Artikel 19 zu vervollständigen).“ 
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163. Richtlinie 2009/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2009 über die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern168 

 Um die Ziele der Richtlinie 2009/54/EG zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Richtlinie zur Gewährleistung des Schutzes der öffentlichen Gesundheit zu ändern, und 
sie durch Folgendes zu ergänzen: 
- Grenzwerte für die Gehalte an Bestandteilen natürlicher Mineralwässer, 
- alle erforderlichen Bestimmungen für die Angabe hoher Gehalte an bestimmten 

Bestandteilen auf dem Etikett, 
- die Bedingungen für die Verwendung von mit Ozon angereicherter Luft zur 

Behandlung von Mineralwasser, Angaben über Behandlungen von natürlichen 
Mineralwässern, 

- die Analysemethoden für den Nachweis, dass natürliche Mineralwässer nicht 
verunreinigt sind,  

- die zur Überwachung der mikrobiologischen Eigenschaften natürlicher Mineralwässer 
erforderlichen Probenahmeverfahren und Analysemethoden.  

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/54/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c 
Ziffer i genannten Maßnahmen zu erlassen.“ 

2. Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten Maßnahmen zu 
erlassen.“ 

3. Artikel 11 Absatz 4 Unterabsätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit sicherzustellen.  
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Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 13b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel 
erlassen werden, Anwendung.“ 

4. Artikel 12 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die in Absatz 1 Buchstaben a bis f genannten Maßnahmen zu 
erlassen.“ 

5. Folgende Artikel 13a und 13b werden eingefügt:  

„Artikel 13a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 1, 
Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 12 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 11 
Absatz 4 und Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 
diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 
Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 4, 
Artikel 11 Absatz 4 und Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der 
Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.  

Artikel 13b 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
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Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 13a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
   
________________________ 
*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

6. Artikel 14 wird gestrichen.   
 

164. Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden169 

Um einen Aktionsrahmen der Union für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden zu 
schaffen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I bis IV der Richtlinie 2009/128/EG zur 
Berücksichtigung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/128/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs I zur Berücksichtigung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts zu erlassen.“ 

2. Artikel 8 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II zur Berücksichtigung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts zu erlassen.“ 

3. Artikel 14 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zur Berücksichtigung des 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen.“ 
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4. Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs IV zur Berücksichtigung des 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen.“ 

5. Folgender Artikel 20a wird eingefügt: 

„Artikel 20a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absatz 3, 
Artikel 8 Absatz 7, Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 1 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-Verordnung] 
übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 7, Artikel 14 
Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 7, 
Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert.   
________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

165. Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Mai 2009 über die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung 
von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe in 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 



 

360 
 

Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates170 

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 zu erreichen, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 
um diese Verordnung durch wissenschaftliche Methoden zur Festlegung von 
Referenzwerten für Maßnahmen, Vorschriften in Bezug auf Maßnahmen bei 
nachgewiesenem Vorhandensein eines verbotenen oder nicht zugelassenen Stoffs 
sowie zur Festlegung der Grundsätze zur Methodik der Risikobewertung und der 
Empfehlungen für das Risikomanagement und Regelungen über die Anwendung einer 
Rückstandshöchstmenge, die für einen pharmakologisch wirksamen Stoff in einem 
bestimmten Lebensmittel auf ein anderes von derselben Tierart stammendes 
Lebensmittel festgelegt wurde, oder die Rückstandshöchstmenge, die für einen 
pharmakologisch wirksamen Stoff in einer oder mehreren Tierarten festgelegt wurde, 
zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 
gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 
Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 
Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind.  

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 470/2009 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
Referenzwerte für Maßnahmen in Bezug auf Rückstände pharmakologisch wirksamer 
Stoffe übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.  

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 470/2009 wie folgt geändert:  

1. Artikel 13 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes anzunehmen:  

a) die Grundsätze zur Methodik der Risikobewertung und der Empfehlungen 
für das Risikomanagement nach den Artikeln 6 und 7 einschließlich der 
technischen Anforderungen entsprechend international anerkannten Normen; 

b) Regelungen über die Anwendung einer Rückstandshöchstmenge, die für 
einen pharmakologisch wirksamen Stoff in einem bestimmten Lebensmittel 
auf ein anderes von derselben Tierart stammendes Lebensmittel festgelegt 
wurde, oder die Rückstandshöchstmenge, die für einen pharmakologisch 
wirksamen Stoff in einer oder mehreren Tierarten festgelegt wurde, gemäß 
Artikel 5. Aus diesen Regelungen geht hervor, auf welche Weise und unter 
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welchen Umständen wissenschaftliche Daten über Rückstände in einem 
bestimmten Lebensmittel oder bei einer Tierart oder mehreren Tierarten zur 
Festlegung einer Rückstandshöchstmenge für andere Lebensmittel oder andere 
Tierarten herangezogen werden können.“ 

2. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 18 
Referenzwerte für Maßnahmen 

Wenn dies für die reibungslose Durchführung der Kontrollen von eingeführten 
oder in Verkehr gebrachten Lebensmitteln tierischen Ursprungs im Einklang 
mit der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 notwendig erscheint, kann die 
Kommission im Wege eines Durchführungsrechtsakts Referenzwerte für 
Maßnahmen in Bezug auf Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe 
festlegen, die keiner Einstufung gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a, b 
oder c unterliegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 

Die Referenzwerte für Maßnahmen werden regelmäßig unter Berücksichtigung 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Lebensmittelsicherheit, 
des Ergebnisses der Ermittlungen und Analysen nach Artikel 24 und des 
technologischen Fortschritts überprüft. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit kann die 
Kommission zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach dem Verfahren 
gemäß Artikel 26 Absatz 2a sofort geltende Durchführungsrechtsakte 
erlassen.“ 

3. Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf methodologische Grundsätze und wissenschaftliche 
Methoden zur Festsetzung von Referenzwerten für Maßnahmen zu erlassen.“  

4. Artikel 24 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Anwendung des vorliegenden Artikels 
zu erlassen.“ 

5. Nach dem Titel V wird folgender Artikel 24a eingefügt:  

„Artikel 24a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 
unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 
Absatz 2, Artikel 19 Absatz 3 und Artikel 24 Absatz 4 wird der Kommission 
auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 3 
und Artikel 24 Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 
einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission 
die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im 
Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung vom 13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 
ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 2, Artikel 19 
Absatz 3 und Artikel 24 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 
Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
  
________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“   

6. Artikel 25 Absatz 3 wird gestrichen. 

7. Artikel 26 wird wie folgt geändert:  

a) Folgender Absatz 2a wird eingefügt:  

„Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates* in 
Verbindung mit deren Artikel 5.  
___________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“  

b) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.  

 

166. Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 
80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 



 

363 
 

93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der 
Entscheidung 2004/217/EG der Kommission171  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die 
Anhänge der Verordnung im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen Fortschritt 
zu ändern, sowie die Verordnung durch eine Liste der Kategorien von Einzelfuttermitteln 
zu ergänzen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 
Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 
Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 
Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 767/2009 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 
um klarzustellen, ob ein bestimmtes Erzeugnis ein Futtermittel ist, um das Verzeichnis der 
vorgesehenen Verwendungszwecke zu aktualisieren und den Höchstgehalt der 
chemischen Verunreinigungen festzusetzen. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 767/2009 wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 Absatz 2 Unterabsätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs III zu erlassen. 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so findet das Verfahren 
gemäß Artikel 27b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden Artikel 
erlassen werden, Anwendung.“ 

2. Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um klarzustellen, ob ein 
bestimmtes Erzeugnis ein Futtermittel im Sinne der vorliegenden Verordnung ist. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 28 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“  

3. Artikel 10 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„(5) Die Kommission erlässt innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt eines gültigen 
Antrags oder gegebenenfalls nach Erhalt der Stellungnahme der Behörde 
Durchführungsrechtsakte zur Aktualisierung des Verzeichnisses der vorgesehenen 
Verwendungszwecke, sofern die Bedingungen gemäß Absatz 2 erfüllt sind. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 28 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“  

                                                            
171  ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1. 
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4. Artikel 17 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung einer Liste der Kategorien von Einzelfuttermitteln gemäß 
Absatz 2 Buchstabe c zu erlassen.“ 

5. Artikel 20 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs VIII zu erlassen.“ 

6. Artikel 26 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Änderungen des Gemeinschaftskatalogs, die den Höchstgehalt der in Anhang I 
Nummer 1 genannten chemischen Verunreinigungen, die in Anhang I Nummer 2 
genannten Werte an botanischer Reinheit, die in Anhang I Nummer 6 genannten 
Werte des Feuchtegehalts oder die Angaben zur Ersetzung der obligatorischen 
Angaben gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b festsetzen, werden im Wege von 
Durchführungsrechtsakten erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 28 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“  

7. Artikel 27 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie angesichts der 
wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen anzupassen.“ 

8. Folgende Artikel 27a und 27b werden eingefügt: 

„Artikel 27a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 2, 
Artikel 17 Absatz 4, Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 1 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser Omnibus-
Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 1 kann vom Europäischen Parlament oder 
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 
enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 
Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 
Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 27b 
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 27a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem 
Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des 
Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf.
   
_________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  

9. Artikel 28 Absätze 4, 5 und 6 werden gestrichen. 

10. Artikel 32 Absatz 4 wird gestrichen. 

 

167. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte)172  

Um die Ziele der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu erreichen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der 
Verordnung in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

- einen Endpunkt in der Herstellungskette,  
- die Bestimmung von schweren übertragbaren Krankheiten, 
- die Bedingungen, die zur Verhinderung der Ausbreitung von auf Mensch oder Tier 

übertragbaren Krankheiten dienen, 
- die Risikokategorien, um dem wissenschaftlichen Fortschritt hinsichtlich der 

Bewertung des Risikogrades Rechnung zu tragen,  

                                                            
172  ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1. 
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- Prüfungen und Kontrollen der Verwendungszwecke tierischer Nebenprodukte und 
ihrer Folgeprodukte und Bedingungen für die Fütterung, 

- Ausnahmen zu Forschungszwecken und sonstigen spezifischen Zwecken, 
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Sammlung, des Transports und der 

Beseitigung,  
- Genehmigung alternativer Methoden der Verwendung oder Beseitigung tierischer 

Nebenprodukte oder ihrer Folgeprodukte,  
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Sammlung und Kennzeichnung,  
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Kategorie und des Transports,  
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Sammlung, des Transports und der 

Rückverfolgbarkeit,  
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Registrierung und Zulassung,  
- das Inverkehrbringen von tierischen Nebenprodukten und Folgeprodukten für die 

Verwendung zur Fütterung von Nutztieren,  
- das Inverkehrbringen und die Verwendung organischer Düngemittel und 

Bodenverbesserungsmittel,  
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich anderer Folgeprodukte, 
- bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der Einfuhr und Durchfuhr von Produkten,  
- Zwecke, zu denen Material der Kategorie 1 und Material der Kategorie 2 sowie 

deren Folgeprodukte ausgeführt werden dürfen,  
- Kontrollen der Versendung in andere Mitgliedstaaten. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und 
dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 
Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1069/2009 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf bestimmte 
Unterlagen, Parameter für den Herstellungsprozess und Anforderungen an die Testung des 
Endprodukts sowie Muster für Gesundheitsbescheinigungen, Handelspapiere und 
Erklärungen, die die Sendungen begleiten und die Bedingungen angeben müssen, unter 
denen erklärt werden kann, dass die betroffenen tierischen Nebenprodukte oder deren 
Folgeprodukte gemäß den Anforderungen dieser Verordnung eingesammelt oder 
hergestellt wurden, übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 wie folgt geändert: 

1.  Artikel 5 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um den Endpunkt in der Herstellungskette für die im 
vorliegenden Absatz Unterabsatz 3 Buchstaben a und b genannten Produkte 
unter Berücksichtigung der technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen 
zu ändern. 

Ist dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich, so wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51b delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um den Endpunkt in der Herstellungskette für die Produkte gemäß 
dem vorliegenden Absatz Unterabsatz 3 Buchstaben a und b unter 
Berücksichtigung der technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen zu 
ändern.“ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf einen Endpunkt in der Herstellungskette zu erlassen, 
über den hinaus Folgeprodukte gemäß dem vorliegenden Absatz nicht mehr den 
Anforderungen dieser Verordnung unterliegen.“ 

2. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b 
Ziffer ii zu erlassen.“ 

b)  Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“  

3. Artikel 7 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Maßnahmen gemäß den Absätzen 2 und 3 zu 
erlassen.“ 

4. Artikel 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“  

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

5. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 
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„Übertragene Befugnisse”. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“ 

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

6. Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“ 

7. Artikel 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“ 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

8. Artikel 19 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“ 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

9. Artikel 20 Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a nach Eingang der 
Stellungnahme von EFSA delegierte Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“ 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

10. Artikel 21 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“ 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

11. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel des Kapitels 27 erhält folgende Fassung: 

„Übertragene Befugnisse“.  

b) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 
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„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit diesem 
Abschnitt und dem Abschnitt 1 dieses Kapitels zu erlassen:“ 

c) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

12. Artikel 31 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf Maßnahmen hinsichtlich der Tiergesundheits- und 
Hygienebedingungen für Sammlung, Verarbeitung und Bearbeitung tierischer 
Nebenprodukte und Folgeprodukte gemäß Absatz 1 zu erlassen.“  

13. Artikel 32 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Unterabsatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf Folgendes zu erlassen:“ 

b) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

14. Artikel 40 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 40 
Übertragene Befugnisse und Durchführungsbefugnisse 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a 
delegierte Rechtsakte in Bezug auf die Bedingungen zu erlassen, die 
Folgendes betreffen: 

a) das Inverkehrbringen von eingeführtem Heimtierfutter oder 
Heimtierfutter aus eingeführten Materialien, aus Material der Kategorie 1 
im Sinne von Artikel 8 Buchstabe c;  

b) die Herkunftssicherung und Verbringung von Material, das unter 
Bedingungen verwendet werden soll, die Gefahren für die Gesundheit von 
Mensch und Tier ausschließen; 

c) die sichere Verwendung von Folgeprodukten, die eine Gefahr für die 
Gesundheit von Mensch oder Tier darstellen. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die Folgendes 
betreffen: 

a) die Dokumentation gemäß Artikel 37 Absatz 2 Unterabsatz 1;  

b) die Parameter für den Herstellungsprozess gemäß Artikel 38 Absatz 1, 
insbesondere hinsichtlich der physikalischen oder chemischen Behandlung 
des verwendeten Materials;  

c) die Anforderungen an die Testung des Endprodukts. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 
genannten Verfahren erlassen.“ 

15. Artikel 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“  

b) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 
Anforderungen gemäß Unterabsatz 1. Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“  

16. Artikel 42 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Übertragene Befugnisse und Durchführungsbefugnisse“. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes festzulegen:  

 

a) die Bedingungen für die Einfuhr und Durchfuhr von Material der Kategorien 1 
und 2 sowie der Folgeprodukte;  

b) Einschränkungen hinsichtlich der Gesundheit von Mensch und Tier, die für 
eingeführtes Material der Kategorie 3 oder dessen Folgeprodukte gelten, die 
entsprechend den Listen von Drittländern oder Teilen von Drittländern festgelegt 
werden können, welche gemäß Artikel 41 Absatz 4 erstellt wurden, oder zu anderen 
die Gesundheit von Mensch und Tier betreffenden Zwecken;  

c) die Bedingungen für die Herstellung tierischer Nebenprodukte oder ihrer 
Folgeprodukte in Betrieben oder Anlagen in Drittländern; solche Bedingungen 
können die Bestimmungen für die Kontrolle solcher Betriebe oder Anlagen durch 
die betroffene zuständige Behörde umfassen und Ausnahmen von der Zulassung 
oder Registrierung gemäß Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe b für 
bestimmte Arten von Betrieben oder Anlagen vorsehen, die tierische 
Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte handhaben.  

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Mustern für 
Gesundheitsbescheinigungen, Handelspapiere und Erklärungen, die die Sendungen 
begleiten müssen und die Bedingungen angeben müssen, unter denen erklärt 
werden kann, dass die betroffenen tierischen Nebenprodukte oder deren 
Folgeprodukte gemäß den Anforderungen dieser Verordnung eingesammelt oder 
hergestellt wurden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 
Artikel 52 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen.“ 
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17. Artikel 43 Absatz 3 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a delegierte 
Rechtsakte in Bezug auf die Vorschriften gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen.“  

18. Artikel 45 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 
Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel erlassen, einschließlich 
Bestimmungen über die Referenzmethoden für mikrobiologische Analysen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen.“ 

19. Artikel 48 Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung:  

„(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Folgendes festzulegen: 

a) eine festgelegte Zeitspanne für die Entscheidung der zuständigen Behörde 
gemäß Absatz 1;  

b) ergänzende Bedingungen für die Versendung tierischer Nebenprodukte oder 
ihrer Folgeprodukte gemäß Absatz 4;  

c) Muster für die Gesundheitsbescheinigungen, die Sendungen gemäß Absatz 5 
begleiten müssen.  

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 
Bedingungen, unter denen abweichend von den Absätzen 1 bis 5 tierische 
Nebenprodukte und ihre Folgeprodukte zu Ausstellungszwecken, für 
künstlerische Aktivitäten sowie zu Diagnose-, Bildungs- oder 
Forschungszwecken in andere Mitgliedstaaten verbracht werden können. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 52 Absatz 3 genannten 
Verfahren erlassen. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 51a 
delegierte Rechtsakte zur Präzisierung der Bedingungen zu erlassen, unter denen 
abweichend von den Absätzen 1 bis 4 die zuständigen Stellen Folgendes 
gestatten können:  

a) die Versendung von Gülle, die zwischen zwei im selben landwirtschaftlichen 
Betrieb befindlichen Orten oder zwischen in den Grenzregionen von 
Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Grenze befindlichen landwirtschaftlichen 
Betrieben transportiert wird;  

b) die Versendung anderer tierischer Nebenprodukte, die zwischen in den 
Grenzregionen von Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Grenze befindlichen 
Betrieben oder Anlagen transportiert werden, und  

c) der Transport toter Heimtiere zur Verbrennung zu einer Anlage oder einem 
Betrieb, die oder der sich in der Grenzregion eines anderen Mitgliedstaats mit 
einer gemeinsamen Grenze befindet.“ 
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20. Folgende Artikel 51a und 51b werden eingefügt:  

„Artikel 51a 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 
diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2, 
Artikel 6 Absätze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 15 
Absatz 1, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, 
Artikel 32 Absatz 3, Artikel 40 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1, 
Artikel 43 Absatz 3 und Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und Absatz 8 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab [dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Omnibus-Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2, 
Artikel 6 Absätze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 15 
Absatz 1, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, 
Artikel 20 Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, 
Artikel 32 Absatz 3, Artikel 40 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1, 
Artikel 43 Absatz 3 und Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und Absatz 8 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 
2016* enthaltenen Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2, Artikel 6 
Absätze 1 und 2, Artikel 7 Absatz 4, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 1, 
Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 4, Artikel 20 
Absatz 11, Artikel 21 Absatz 6, Artikel 27, Artikel 31 Absatz 2, Artikel 32 
Absatz 3, Artikel 40 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2 Unterabsatz 1, Artikel 43 
Absatz 3 und Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1 und Absatz 8 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 
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Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 51b  
Dringlichkeitsverfahren 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend 
in Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben 
werden. Bei der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat werden die Gründe für die Anwendung des 
Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des 
Artikels 51a Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In 
diesem Fall hebt die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung 
des Beschlusses des Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu 
erheben, auf.  
__________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

 

21. Artikel 52 Absätze 4, 5 und 6 werden gestrichen.  
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XIII. STEUERN UND ZOLLUNION  

 

168. Entscheidung Nr. 70/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2008 über ein papierloses Arbeitsumfeld für Zoll und Handel173  

Gemäß Artikel 15 der Entscheidung Nr. 70/2008/EG wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, bestimmte Fristen im Einklang mit dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates174 zu verlängern. Diese Befugnisübertragung wurde nie wahrgenommen und 
ist nicht länger erforderlich. Eine Anpassung an Artikel 290 AEUV ist deshalb nicht 
nötig; daher sollten die Befugnisübertragung widerrufen und die Artikel 15 und 16 der 
Entscheidung gestrichen werden.  
 
Dementsprechend werden die Artikel 15 und 16 der Entscheidung Nr. 70/2008/EG 
gestrichen. 
 

 
 

 

                                                            
173  ABl. L 23 vom 26.1.2008, S. 21. 
174  Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung 

der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23). 
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